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Produktiibersicht zur Haftpflichtversicherung

Wir mochten Sie mit dieser Produktiibersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erldute-
rungen zeigen lhnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaRgeblich fiir den Versi-
cherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Produktbeschreibungen, Versicherungsbedingungen
und Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen kénnen.

Welchen Schutz bietet die Haftpflichtversicherung?

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht (privatrechtlichen Inhalts) gegentiber Dritten fiir Schadenersatzanspriiche, die sich aus dem bean-
tragten Risiko ergeben. Der Versicherungsschutz umfasst die Befriedigung von berechtigten Anspriichen und die Abwehr unberechtigter
Anspriiche. Dabei stehen die vereinbarten Versicherungssummen je Versicherungsfall zur Verfligung. Die Gesamtleistung fiir alle Versiche-
rungsfélle eines Versicherungsjahres betrégt — soweit nicht etwas anderes vereinbart ist — das Zweifache dieser Versicherungssummen.

Uber die Umweltschadensversicherung ist Ihre gesetzliche Pflicht (6ffentlich-rechtlichen Inhalts) gemaR Umweltschadengesetz zur Vermei-
dung und Sanierung von Umweltschaden versichert, die sich aus dem beantragten Risiko ergeben. Der Versicherungsschutz umfasst die
Befriedigung von berechtigten Anspriichen und die Abwehr unberechtigter Anspriiche. Dabei stehen die vereinbarten Versicherungssum-
men je Versicherungsfall zur Verfligung. Die Gesamtleistung fiir alle Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres betragt das Einfache dieser
Versicherungssummen.

Details zu lhrem Versicherungsschutzumfang finden Sie auf den folgenden Seiten in der Produktbeschreibung, den Versicherungsbedin-
gungen und im Antrag.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhingig von dem von Ihnen gewihlten Versicherungsschutz. Die Héhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Uber
die jeweiligen Beitragsféalligkeiten und die Beitragszeitraume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen.
Zahlen Sie bitte lhre Beitrage plinktlich, ansonsten gefahrden Sie lhren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?
Wir kénnen nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wiirde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte
Schaden ausgenommen (Naheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).
So sind z. B. nicht versichert Anspriiche oder Pflichten
e wegen Schaden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurlickzufiihren sind (Ziffer 7.11 AHB bzw. Ziffer 9.10 USV).

e aus vorsatzlich herbeigeflihrten Schaden (Ziffer 7.1 AHB bzw. Ziffer 9.20 USV).

e Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die an den von lhnen hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in der
Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen (Ziffer 7.8 AHB).

e die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen (Ziffer 9.8 USV).

Was ist bei Antragstellung zu beachten?
Samtliche im Antrag und in weiteren Schriftstiicken gestellten Fragen mussen Sie vollstindig und wahrheitsgemal® beantworten. Diese
Angaben konnen maRgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsabschluss selbst haben.
Maochten Sie mehr zu diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in Ziffer 23 AHB bzw. Ziffer 28 USV nach.

Was ist wiahrend der Laufzeit des Vertrages zu beriicksichtigen?

Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte unbedingt
an. Dazu zéhlt die Anzeige bei Erh6hung und Erweiterung des versicherten Risikos (Ziffer 3.1.2 AHB bzw. Ziffer 5 USV), die Meldung von
neu hinzugekommenen Risiken (Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB bzw. Ziffer 6 USV) und die Angabe (iber Anderungen in dem versicherten
Risiko hinsichtlich der Beitragsbemessung (Ziffer 13 AHB bzw. Ziffer 18.1 USV). Erfiillen Sie bitte auch weitere Pflichten, die sich aus dem
Versicherungsvertrag ergeben.

Was ist im Schadenfall zu tun?
Sorgen Sie nach Mdglichkeit fiir die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverziiglich an. Es genligt
zunéchst die miindliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall:

Zeigen Sie uns unverziglich jeden Versicherungsfall an, der Haftpflichtanspriiche gegen Sie oder mitversicherte Personen zur Folge haben
konnte. Unterstiitzen Sie uns in der Priifung der Haftpflichtfrage zur Feststellung der gerechtfertigten Anspriiche und wirken Sie insbesondere
auch bei einer vergleichsweisen Regelung sowie bei der Abwehr unberechtigter Anspriiche mit.

Erheben Sie gegen Mahnbescheide fristgemall Widerspruch und (ibersenden Sie uns unverziiglich etwaige Terminladungen mit der Kla-
geschrift. Benachrichtigen Sie uns unverziiglich, wenn gegen Sie oder mitversicherte Personen ein Strafverfahren aus Anlass des Schadens
eingeleitet wird.

Weitere Erlauterungen lesen Sie bitte in Ziffer 25 AHB bzw. Ziffer 30 USV nach.
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Welche Folgen kéonnen sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, wahrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen fiir Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung konnen Sie Ihren Versicherungsschutz
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umstanden kénnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 16sen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 13.1, Ziffer 13.3 und Ziffer 26 AHB bzw. Ziffer 18.1, Ziffer 18.3 und Ziffer 31 USV.

Fiir welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie konnen Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird fir die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrage von mindestens einjahriger Dauer
verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem
Vertragspartner eine Kiindigung in Schriftform zugegangen ist. Betragt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so konnen Sie den Vertrag
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kiindigen.

Einzelheiten und weitere Kiindigungsmaoglichkeiten (z. B. im Schadenfall oder nach einer Beitragsangleichung) lesen Sie bitte in Ziffer 16
und Ziffer 18 bis Ziffer 21 AHB bzw. Ziffer 21 und Ziffer 23 bis Ziffer 26 USV nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermogensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie berit Sie gerne!



Produktbeschreibung - Gaststitten- und Beherbergungsbetriebe

(Ubersicht tiber das Deckungskonzept — optionale Erweiterungen)

Grundversicherungssummen:
3.000.000 EUR pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermdgensschaden

(Auf den eingeschrankten Deckungsumfang bei den Vermégensschdden — z. B. Ausschluss von Schiaden durch hergestellte oder
gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstige Leistungen — wird hingewiesen)

Betriebshaftpflichtversicherung:

e Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
— fiir eigene betriebliche Zwecke
— aus der Vermietung von Teilen des Betriebsgrundstiickes an Betriebsfremde bis zu einem unbegrenzten Mietwert

e Bauherrenhaftpflichtversicherung fir eigene Bauvorhaben ohne Begrenzung der Bausumme

NINNN (R

¢ Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf eigenen Betriebsgrundstticken

* Nebeneinrichtungen wie z. B. von Fremdenzimmern, hoteleigenen Schwimmbadern, Saunen, Solarien, Fitness-
raumen, Kegelbahnen, Salen fiir Veranstaltungen, Kinderspielplatzen einschl.Beaufsichtigung, Minigolfanlagen,
Sportanlagen (z. B. Tennispldtzen) auf dem Betriebsgrundstiick

¢ Durchfiihrung von Veranstaltungen auf dem Betriebsgeldnde

e Lieferung von Speisen und Getranken auer Haus

e Versehensklausel

e Beauftragung fremder Unternehmen (Subunternehmer) im Rahmen des Vertrages und der Betriebsbeschreibung

e Vorsorgeversicherung im Rahmen der vereinbarten Grundversicherungssummen

e Auslandsschaden fir

— direkten Export - weltweit (ohne USA/Kanada)
— Geschéftsreisen/Ausstellungen, Kongresse, Messen und Markte > weltweit
— indirekten Export > weltweit

* Nachhaftung bei endgliltiger Betriebseinstellung entsprechend der abgelaufenen Vertragslaufzeit, hochstens 5 Jahre

e Abwasserschaden”

¢ Schiedsgerichtsvereinbarungen

o Erweiterter Strafrechtsschutz?

* Anspriiche gesetzlicher Vertreter des Versicherungsnehmers

e Anspriiche mitversicherter Personen untereinander

® Abbruch- und Einreifarbeiten in Verbindung mit Neu- und Umbaumafnahmen

e Arbeits- und Liefergemeinschaftsklausel mit Insolvenzklausel

e Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge

e Verletzung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

¢ Belegschafts- und Besucherhabe (gilt nicht fiir Beherbergungs- und Restaurationsgaste)”

e Mietsachschiden”

e Be- und Entladeschiden®

¢ Leitungsschaden”

e Tétigkeitsschaden”

e Schaden an fremden Be- und Entladevorrichtungen”

e Strahlenschaden

e Vertraglich GUbernommene gesetzliche Haftpflicht (,,Vertragshaftung”)

e Schlisselverlustrisiko"”

¢ Medienverluste/Energiemehrkosten”

e Senkungs- und Erdrutschungsschaden”

e Unterfahrungs- und Unterfangungsschaden im Rahmen der fiir Tatigkeitsschaden vereinbarten Versicherungssumme

e Schaden durch Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrundstiick”

e Schaden an von Restaurationsgasten zur Aufbewahrung iibergebenen Sachen”

e Schaden an von beherbergten Gésten eingebrachten Sachen”

¢ Schaden an von beherbergten Gésten eingestellten Kraftfahrzeugen® und an in diesen Fahrzeugen befindlichen
privaten Reisegepacks”

¢ Schiden an fremden Kraftfahrzeugen beim Zubringen und Abholen”

oon [ONNNNNNENNNNNNENNENNNNENENNNS SN (N

e Bei Saisonbetrieben (Betrieb nicht langer als sechs Monate) 40 % Nachlass (ausgenommen Garderobenrisiken)

Y Innerhalb der Grundversicherungssumme fiir Sachschaden
? In Héhe der Grundversicherungssumme fiir Sachschiden
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Produktbeschreibung - Gaststitten- und Beherbergungsbetriebe (2)

(Ubersicht tiber das Deckungskonzept — optionale Erweiterungen)

Produkthaftpflicht-Risiko

Personen- und Sachschaden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse
Fehlen von vereinbarten Eigenschaften

Zusatzdeckung fiir Nutzer von Internet-Technologien:

Versicherungssumme (inkl. Verletzung von Namensrechten) - 1.000.000 EUR"

Umwelthaftpflichtversicherung:

Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Betriebshaftpflichtversicherung vereinbarten Grundversicherungs-
summe fir Personen- und Sachschaden.

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls®

N

e WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1) fiir

- Kleingebinde und Maschineninhalte (Einzelbehdltnis bis 60 |, bei Mineraldlen bis 210 1) bis max.
3.000 | Gesamtfassungsvermdgen
Der Versicherungsschutz erlisch, wenn die Mengenbegrenzung tiberschritten wird.

— Betriebsstoffe in mitversicherten Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen
- Tankanlagen

 Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko (Risikobaustein 1.2.4) fiir Ol-/Benzin- und Fettabscheider

e Umwelthaftpflichtregressdeckung (Risikobaustein 1.2.6)

e Umwelthaftpflichtbasisdeckung (Risikobaustein 1.2.7)

Umweltschadensversicherung:®

Nl |NNENON §N

Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Umwelthaftpflichtversicherung vereinbarten Grundversicherungs-
summe fiir Sachschaden

e Kosten fiir die Ausgleichssanierung -> 500.000 EUR?

¢ Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls > 500.000 EUR®

e Vorsorgeversicherung (fiir die Risikobausteine 1.2.6 bis 1.2.8) > 500.000 EUR?

e WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1)
Es besteht Versicherungsschutz fiir die in der Umwelthaftpflichtversicherung unter WHG-Anlagendeckung (Ziffer
1.2.1) als versichert ausgewiesenen Risiken.

NIN|N|K

e Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko (Risikobaustein 1.2.4) fiir Ol-/Benzin- und Fettabscheider

* Umweltschadens-Regressdeckung (Risikobaustein 1.2.6)

e Umweltschadens-Produktrisiko (Risikobaustein 1.2.7)

e Umweltschadens-Basisdeckung (Risikobaustein 1.2.8)

e Zu folgenden Positionen gelten die Regelungen aus der Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung vereinbart:
- Mitversicherte Personen
— Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge
— Beauftragung fremder Unternehmen (Subunternehmer) im Rahmen des Vertrages und der Betriebsbeschreibung

NINN|N|E

Alternative Grundversicherungssumme(n):

® 5.000.000 EUR pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermogensschaden

e 2.000.000 EUR pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermodgensschéaden

e 2.000.000 EUR fir Personenschaden und 1.000.000 EUR fiir Sach- und Vermdgensschaden

gog;g

Y Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme fiir Sachschaden

? Innerhalb der Grundversicherungssumme fiir Sachschiden

? Selbstbeteiligung: 2.000 EUR, nicht jedoch bei Schaden durch Brand oder Explosion
“ Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme




Produktbeschreibung - Gaststitten- und Beherbergungsbetriebe (3)

(Ubersicht tiber das Deckungskonzept — optionale Erweiterungen)

Private Risiken:

Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Betriebshaftpflichtversicherung vereinbarten Grundversicherungs-
summe; Deckungsumfang - AH 9006.

¢ Privathaftpflichtversicherung
e Private Tierhalterhaftpflichtversicherung fiir Hunde
e Private Tierhalterhaftpflichtversicherung fiir Pferde

ag;g

[/ Im Rahmen des Deckungskonzeptes mitversichert bzw. enthalten
[0 Beantragbar

Hinweis:
Die Hochstersatzleistung fir alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres betragt das Zweifache — in der Umwelthaftpflicht- und der
Umweltschadensversicherung das Einfache — der ausgewiesenen Summen.

Formulare

e Produktmappe > AH 1755
e Antrag - AH 1755/1
o Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB) -> AH 0372
* Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen fiir die Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung > AH 1072
e Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung fiir die Nutzer von Internet-Technologien - AH 2902
* Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Umweltschadensversicherung (USV) - AH 0270




Produktbeschreibung - Private Risiken
(Ubersicht tiber das Deckungskonzept — optionale Erweiterungen)

Grundversicherungssummen:
3.000.000 EUR pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermdgensschaden (bzw. analog den zum Haupt- bzw. Grundrisiko vereinbarten
Versicherungssummen

Privat-Haftpflichtversicherung: O

e Gelegentliche gewerbliche Tatigkeiten, sofern diese nicht auf Dauer angelegt sind und nicht dazu dienen, den
Lebensunterhalt ganz oder teilweise zu bestreiten

e Ehrenamtliche unentgeltliche Tatigkeiten, nicht jedoch bei Fihrungspositionen oder bei 6ffentlichen Ehrendamtern

¢ Die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners

e Bei Mitversicherung des Lebenspartners gelten Regressanspriiche von Sozialversicherungstragern etc. mitversichert

e Im Haushalt lebende geistig behinderte Kinder (auch soweit sie volljahrig sind)

e Ubernahme von Schiaden durch mitversicherte deliktsunfihige Kinder > 10.000 EUR"

o Ubernahme von Schiden durch mitversicherte deliktsunfahige Enkelkinder > 10.000 EUR"

¢ Die gleichartige gesetzliche Haftpflicht von im Haushalt lebenden pflegebediirftigen Familienangehorigen

¢ Die gleichartige gesetzliche Haftpflicht von Au-Pairs und Austauschschilern

e Die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt tatigen Personen und des tatigen Pflegepersonals

e Tatigkeit als Tagesmutter (auch bei entgeltlicher Tatigkeit)

e Teilnahme am fachpraktischen Unterricht

e Haus- und Grundbesitz fiir u. a. ein selbstbewohntes Ein- oder Zweifamilienhaus mit nicht mehr als zwei
abgeschlossenen Wohnungen

¢ Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, sofern sich die Anlagen auf dem eingeschlossenen Haus- und Grundbesitz
befinden

e Bauherrenhaftpflichtversicherung ohne Begrenzung der Bausumme

e Mietsachschaden an Gebiuden und Raumen?

e Beschadigung von beweglichen Einrichtungsgegenstanden in gemieteten Hotel- und Pensionszimmern,
Ferienwohnungen und -hdusern sowie Schiffskabinen (soweit Schaden mindestens 100 EUR)”

¢ Beschidigung/Verlust von fremden geliehenen/gemieteten beweglichen Sachen - 10.000 EUR™?

¢ Hundehalterhaftpflichtversicherung fiir ausgebildete Blindenfiihrhunde, wenn die versicherte Person einen
Schwerbehindertenausweis Bl besitzt

e Gelegentliches Hiiten von fremden Hunden, sofern gefalligkeitshalber

* Gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor bis 55 KW/75 PS

¢ Auslandsschiaden — vorlibergehender Auslandsaufenthalt > bis 5 Jahre

NNNNIN NN NNN [N |NNENENENENAN NN SR

* Kaution bei Schaden im
— europdischen Ausland?
— aulereuropaischen Ausland - 100.000 EUR"

o WHG-Restrisiko

NN

* WHG-Anlagendeckung fiir
— Kleingebinde (Einzelbehaltnis bis 60 I) bis max. 1.000 | Gesamtfassungsvermdgen
Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung Ulberschritten wird.
— Heizblbehilter auf dem mitversicherten Haus- und Grundbesitz

¢ Umweltschdaden gemaR Umweltschadensgesetz”

e Schlisselverlustrisiko (fremder privater und beruflicher Schliissel)”

¢ Sachschdden aus Anlass einer Gefilligkeitshandlung®

e Forderungsausfalle (Ausfalldeckung, sofern Ausfall mindestens 2.500 EUR betragt)

e Schaden durch Datenaustausch und Internetnutzung (inkl. Verletzung von Namens- und
Persdnlichkeitsrechten) - 1.000.000 EUR"

e Schaden durch Benachteiligungen?

Private Tierhalter-Haftpflichtversicherung fiir Hunde®

e Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmaRigen Mithalters, Miteigentiimers und Tierhlters

* Auslandsschiaden — vortibergehender Auslandsaufenthalt > bis 5 Jahre

e Mietsachschaden

NINNNIO (N NN|NNA

e Umweltschdden gemaR Umweltschadensgesetz”

n
2)
3)
4

Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme fiir Sachschaden

Innerhalb der Grundversicherungssumme fiir Sachschaden

Selbstbeteiligung bei Abhandenkomen: 300 EUR

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hunden, die nach den Verordnungen oder den
Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in dem die Hunde gehalten werden, als gefahrlich oder als Kampfhunde eingestuft sind oder fiir die
das Bestehen einer Haftpflichtversicherung nachzuweisen ist.
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Produktbeschreibung - Private Risiken (2)

(Ubersicht tiber das Deckungskonzept — optionale Erweiterungen)

Private Tierhalter-Haftpflichtversicherung fiir Pferde

e Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmaRigen Mithalters, Miteigentlimers, Reiters, Reitbeteiligten
und Tierhdters

e Auslandsschiaden — vortibergehender Auslandsaufenthalt > bis 5 Jahre
¢ Mietsachschaden?

NINEIN O

¢ Umweltschdden gemaR Umweltschadensgesetz”

Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme fiir Sachschaden

Innerhalb der Grundversicherungssumme fiir Sachschaden

? Selbstbeteiligung bei Abhandenkomen: 300 EUR

9 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hunden, die nach den Verordnungen oder den
Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in dem die Hunde gehalten werden, als gefahrlich oder als Kampfhunde eingestuft sind oder fiir die
das Bestehen einer Haftpflichtversicherung nachzuweisen ist.

2

Alternative Grundversicherungssumme(n):
e 5.000.000 EUR pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermodgensschéaden

e 2.000.000 EUR pauschal fiir Personen-, Sach- und Vermogensschéaden
e 2.000.000 EUR fir Personenschaden und 1.000.000 EUR fiir Sach- und Vermdgensschaden

og;g

4 Im Rahmen des Deckungskonzeptes mitversichert bzw. enthalten
[0 Beantragbar

Hinweis:
Die Hochstersatzleistung fir alle Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres betragt das Zweifache der ausgewiesenen Summen.

Formulare

¢ Antrag - Hauptrisiko
Zusatzlich zu den Bedingungen des jeweiligen Haupt- bzw. Grundkonzeptes:

* Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat- und privaten Tierhalter-Haftpflichtversicherung - AH 9002

~10 -



@ Aachen
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Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung
(AHB)

Umfang des Versicherungsschutzes

Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
Vermogensschiaden, Abhandenkommen von Sachen
Versichertes Risiko

Vorsorgeversicherung

Leistungen der Versicherung

Begrenzung der Leistungen

N O v AN =

Ausschlisse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

9 Zahlung und Folgen verspateter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag
10 Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung / Folgebeitrag

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermachtigung

12 Teilzahlung und Folgen bei verspéateter Zahlung

13 Beitragsregulierung

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15 Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kiindigung

16 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

17 Wegfall des versicherten Risikos

18 Kiindigung nach Beitragsangleichung

19 Kiindigung nach Versicherungsfall

20 Kiindigung nach VerauRerung versicherter Unternehmen

21 Kiindigung nach Risikoerhéhung aufgrund Anderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

22 Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen

28 Abtretungsverbot

29 Anzeigen, Willenserkldarungen, Anschriftenanderung
30 Verjahrung

31 Zustandiges Gericht

32 Anzuwendendes Recht

AH 0372 0712 - 11 -



Umfang des Versicherungsschutzes

1
1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.23

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2.1

2.2

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

4.1.1

Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten
Risikos flir den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen
eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermogens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Scha-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadener-
eignis gefiihrt hat, kommt es nicht an.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche, auch
wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt,

auf Erflllung von Vertragen, Nacherfiillung, aus Selbstvor-
nahme, Ricktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der
Leistung;

wegen Schdden, die verursacht werden, um die Nacherfil-
lung durchfiihren zu kénnen;

wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemale Vertragserfiillung;

auf Ersatz von Vermogensschaden wegen Verzégerung der
Leistung;

wegen anderer an die Stelle der Erfilllung tretender Ersatz-
leistungen.

Vermdgensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Verein-
barung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

Vermdgensschdaden, die weder durch Personen- noch
durch Sachschaden entstanden sind;

Schaden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf
finden dann die Bestimmungen lber Sachschdden Anwen-
dung.

Versichertes Risiko
Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtragen
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

aus Erhohungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachtragen angegebenen Risiken. Dies
gilt nicht fir Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von
versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeu-
gen sowie flir sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

aus Risiken, die fir den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversiche-
rung) und die in Ziffer 4 ndher geregelt sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhé-
hungen des versicherten Risikos durch Anderung bestehen-
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von
Ziffer 21 kiindigen.

Vorsorgeversicherung

Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages so-
fort versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der
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Beitragsrechnung erfolgen. Unterldsst der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der Versiche-
rungsschutz fiir das neue Risiko riickwirkend ab dessen
Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen,
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, fiir das neue Risiko einen an-
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung
Uber die Hohe dieses Beitrages innerhalb eines Monats
nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfallt der Ver-
sicherungsschutz fur das neue Risiko riickwirkend ab dessen
Entstehung.

Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1.2 auf
den Betrag von 500.000 EUR fiir Personenschaden und
150.000 EUR fiir Sachschaden, und soweit vereinbart fir
Vermogensschaden, begrenzt.

Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fir Ri-
siken

aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-
lassungs-, Fiihrerschein- oder Versicherungspflicht unterlie-
gen;

aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von Bah-
nen;

die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-
terliegen;

die kiirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsvertragen zu versi-
chern sind.

Leistungen der Versicherung

Der Versicherungsschutz umfasst die Priifung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
anspriiche und die Freistellung des Versicherungsnehmers
von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskraf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-
schadigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver-
sicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis
oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung fir den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollméachtigt, alle ihm zur Abwicklung
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzanspriiche
zweckmalig erscheinenden Erklarungen im Namen des
Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit
Uber Schadensersatzanspriiche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessfiihrung bevollmach-
tigt. Er flhrt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung
eines Verteidigers fir den Versicherungsnehmer von dem
Versicherer gewlinscht oder genehmigt, so tragt der Ver-
sicherer die geblihrenordnungsmaRigen oder die mit ihm
besonders vereinbarten hoheren Kosten des Verteidigers.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah-
lenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Aus-
Ubung dieses Rechts bevollmachtigt.
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Begrenzung der Leistungen

Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schadigungsleistungen des Versicherers fiir alle Versiche-
rungsfalle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfalle gelten als ein Versicherungsfall,
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfalle ein-
getreten ist, wenn diese

— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
lichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

— auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mangeln
beruhen.

Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein oder in seinen Nachtragen festgelegten Betrag
an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in
diesen Féllen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
anspriiche verpflichtet.

Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragt
der Versicherer die Prozesskosten im Verhaltnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthohe dieser Anspriiche.

Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten
Rentenzahlungen zu leisten und tibersteigt der Kapitalwert
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme,
so wird die zu leistende Rente nur im Verhaltnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente vom Versicherer erstattet.

Fur die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung tiber den Versicherungs-
schutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der
jeweils gliltigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen
verbleibende Restversicherungssumme Uibersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der
Versicherungssumme abgesetzt.

Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers
scheitert, hat der Versicherer fiir den von der Weigerung an
entstehenden Mehraufwand an Entschadigungsleistung,
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

Ausschlisse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen nicht
ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Ver-
sicherung ausgeschlossen:

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden
vorsatzlich herbeigefiihrt haben.

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren
Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit

— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
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Haftpflichtanspriiche, soweit sie auf Grund Vertrags oder
Zusagen iber den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des
Versicherungsnehmers hinausgehen.

Haftpflichtanspriiche

des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 be-
nannten Personen gegen die Mitversicherten,

zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Ver-
sicherungsvertrages,

zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-
rungsvertrages.

Die vorstehenden Ausschllsse erstrecken sich auch auf
Haftpflichtanspriiche von Angehdrigen der dort genannten
Personen, die mit diesen in haduslicher Gemeinschaft leben.

Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer

aus Schadenfillen seiner Angehorigen, die mit ihm in
héauslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicherten Personen gehoren;

Als Angehdrige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, GroReltern und Enkel,
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die
durch ein familiendhnliches, auf langere Dauer angelegtes
Verhdltnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden
sind).

von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn
der Versicherungsnehmer eine geschaftsunfahige, be-
schrankt geschiftsfahige oder betreute Person ist;

von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 6f-
fentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfahiger Verein ist;

von seinen unbeschrankt personlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft biir-
gerlichen Rechts ist;

von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.

Die Ausschlisse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken sich
auch auf Haftpflichtanspriiche von Angehérigen der dort
genannten Personen, die mit diesen in hauslicher Gemein-
schaft leben.

Haftpflichtanspriiche wegen Schédden an fremden Sachen
und allen sich daraus ergebenden Vermdgensschaden,
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet,
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.

Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Per-
son von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
machtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers
gegeben, so entfillt gleichfalls der Versicherungsschutz,
und zwar sowohl fiir den Versicherungsnehmer als auch fiir
die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten
Personen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sachen
und allen sich daraus ergebenden Vermodgensschaden,
wenn

die Schaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatig-
keit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbei-
tung, Reparatur, Beférderung, Priifung und dgl.) entstan-
den sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss
nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmit-
telbar von der Tatigkeit betroffen waren;

7.7.2. die Schaden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
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rungsnehmer diese Sachen zur Durchfiihrung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeug,
Hilfsmittel, Materialablageflache und dgl.) benutzt hat; bei
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unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;

die Schaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatig-
keit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich
diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen
handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich
der Tatigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeit-
punkt der Tatigkeit offensichtlich notwendige Schutzvor-
kehrungen zur Vermeidung von Schdden getroffen hatte.

Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschliisse
in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten,
Bevollmachtigten oder Beauftragten des Versicherungs-
nehmers gegeben, so entfillt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl fiir den Versicherungsnehmer als
auch fir die durch den Versicherungsvertrag etwa mitver-
sicherten Personen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel-
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle
sich daraus ergebenden Vermdgensschaden. Dies gilt auch
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften
Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung
liegt und zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache
oder Leistung fiihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder fiir Rechnung des Versicherungsneh-
mers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die
Arbeiten oder sonstigen Leistungen tibernommen haben.

Haftpflichtanspriiche aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen; Anspriiche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII
sind jedoch mitversichert.

Anspriche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen
Umweltschaden gemal Umweltschadensgesetz oder an-
derer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend ge-
macht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Er-
stattung der durch solche Umweltschaden entstandenen
Kosten in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber fiir solche Anspriiche
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer
geltend gemacht werden kdnnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung
privater Haftpflichtrisiken.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden durch Umwelteinwir-
kung. Darunter fallen auch Schiaden hervorgerufen durch
Brand und/oder Explosion.

Dieser Ausschluss gilt nicht
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken;

b) fur Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfille),
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Aus-
flihrung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten
entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Schaden durch
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung
von

— Anlagen, die bestimmt sind, gewésserschadliche Stoffe
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen);

— Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Be-
stimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht
unterliegen;

— Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich fiir solche Anlagen
bestimmt sind.

7.11  Haftpflichtanspriiche wegen Schéden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurlickzufiihren sind.

7.12  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radio-
aktiven Stoffen oder Rontgenstrahlen).

7.13  Haftpflichtanspriiche wegen Schéden, die zuriickzufiihren
sind auf

7.13.1 gentechnische Arbeiten,
7.13.2 gentechnisch veranderte Organismen (GVO),
7.13.3 Erzeugnisse, die

— Bestandteile aus GVO enthalten,

— aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14  Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welche entstehen
durch

7.14.1 Abwasser, soweit es sich nicht um hausliche Abwasser han-
delt,

7.14.2 Senkungen von Grundstlicken oder Erdrutschungen,

7.14.3 Uberschwemmungen stehender oder flieRender Gewis-
ser.

7.15  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus dem Austausch,
der Ubermittlung und der Bereitstellung elektronischer Da-
ten, soweit es sich handelt um Schaden aus

7.15.1 Loéschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder
Veranderung von Daten,

7.15.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
7.15.3 Stérung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
7.15.4 Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Personlichkeits-
oder Namensrechtsverletzungen.

7.17  Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Anfeindung,
Schikane, Belastigung, Ungleichbehandlung oder son-
stigen Diskriminierungen.

7.18  Haftpflichtanspriiche wegen Personenschaden, die aus der
Ubertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers
resultieren. Das Gleiche gilt fiir Sachschaden, die durch
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehérenden, von
ihm gehaltenen oder verdauRerten Tiere entstanden sind. In
beiden Féllen besteht Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsatzlich noch
grob fahrlassig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versi-
cherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung / erster oder ein-
maliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fallig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem spateren
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9.4
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10.2

10.3
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Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Fur Versicherungsfalle, die bis zur Zahlung des Beitrages
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffal-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Versi-
cherungsvertrag zurticktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zuriicktreten, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der
Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versiche-
rungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und
Zugang einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn,
dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

Zahlung und Folgen verspateter Zahlung / Folgebeitrag

Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die riickstandigen Betrage des Beitrags, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen
angibt, die nach Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf
verbunden sind.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn
er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3
darauf hingewiesen wurde.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versiche-
rer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist
kiindigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewie-
sen hat.

Die Kiindigung kann auch bereits bei der Bestimmung der
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird
die Kiindigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn
der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch mit der
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer
in der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 hinzu-
weisen.

Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten
Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Fir Versi-
cherungsfille, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
nach Ziffer 10.3 und der Zahlung eingetreten sind, besteht
jedoch kein Versicherungsschutz.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermachtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum
Falligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.
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Konnte der féllige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un-
verziiglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der féllige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmer die Einzugserméachtigung widerru-
fen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen
Griinden zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, kiinftig Zah-
lung auRerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Ubermittlung des Beitrags erst
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

Teilzahlung und Folgen bei verspateter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind
die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer fir die Zukunft jahrliche Bei-
tragszahlung verlangen.

Beitragsregulierung

Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Anderungen des versicherten Risi-
kos gegentiiber den friiheren Angaben eingetreten sind.
Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf
der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-
halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-
chen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in
dreifacher Hohe des festgestellten Beitragsunterschiedes
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein
Verschulden trifft.

Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem
Zeitpunkt der Veranderung berichtigt (Beitragsregulie-
rung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem
Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer.
Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erho-
hungen und ErmaRigungen des Mindestbeitrags werden
berlicksichtigt.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer fiir den Zeitraum, fiir den die An-
gaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Hohe des fir
diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages
verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zuriickerstattet,
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhohten Beitrages erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung fiir mehrere
Jahre.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat.

Beitragsangleichung

Die Versicherungsbeitrdge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beitrdge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsanglei-
chung statt. Mindestbeitrdge unterliegen unabhéngig von
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

Ein unabhangiger Treuhander ermittelt jahrlich mit Wirkung
fur die ab dem 1. Juli félligen Beitrége, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt
der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen
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Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegen-
liber dem vorvergangenen Jahr erhoht oder vermindert
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die ndchst
niedrigere, durch fiinf teilbare ganze Zahl ab. Als Schaden-
zahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben fiir die Ermittlung
von Grund und Hohe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum
neu angemeldeten Schadenfille.

Im Falle einer Erh6hung ist der Versicherer berechtigt, im
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz
zu verandern (Beitragsangleichung). Der veranderte Fol-
gejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der
nachsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Ver-
sicherers in jedem der letzten fiinf Kalenderjahre um ei-
nen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhoht, den der
Treuhander jeweils furr diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt
hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um
den Prozentsatz erh6hen, um den sich der Durchschnitt sei-
ner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhoht hat; diese Erhéhung
darf diejenige nicht Uberschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben wiirde.

Liegt die Veranderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5
Prozent, entfdllt eine Beitragsangleichung. Diese Verande-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berticksichtigen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kiindigung
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Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

Der Versicherungsvertrag ist fiir die vereinbarte Dauer ab-
geschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kiindi-
gung in Schriftform zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen; die
Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei Monate
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Schriftform zuge-
gangen sein.

Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollstandig dauer-
haft wegfallen, so erlischt die Versicherung beziiglich dieser
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hatte
erheben konnen, wenn die Versicherung dieser Risiken nur
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wére, zu dem er
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

Kiindigung nach Beitragsangleichung

Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung
gemaR Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes d@ndert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, fri-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kiindigen, in dem die
Beitragserhohung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kiindigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungsnehmer spétestens einen Monat
vor dem Wirksamwerden der Beitragserhhung zugehen.

Eine Erhohung der Versicherungsteuer begriindet kein Kin-
digungsrecht.

Kiindigung nach Versicherungsfall
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Der Versicherungsvertrag kann gekindigt werden, wenn

— vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet
wurde oder

— dem Versicherungsnehmer — bei einer Pflichtversiche-
rung dem Versicherer - eine Klage tber einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch ge-
richtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spatestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Kiindigung nach VerauRerung versicherter Unternehmen

Wird ein Unternehmen, fiir das eine Haftpflichtversiche-
rung besteht, an einen Dritten verduRert, tritt dieser an
Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend der Dauer
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag erge-
benden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines
NieRbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines dhnlichen
Verhaltnisses von einem Dritten Gbernommen wird.

Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle

— durch den Versicherer dem Dritten gegeniiber mit einer
Frist von einem Monat,

— durch den Dritten dem Versicherer gegentiber mit so-
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode

in Schriftform gekiindigt werden.
Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn

— der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an austibt, in welchem er vom Uber-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

— der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Ubergang ausiibt, wobei das Kiindigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis
erlangt.

Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wahrend einer lau-
fenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs-
verhaltnis nicht gekiindigt, haften der bisherige Versiche-
rungsnehmer und der Dritte fir den Versicherungsbeitrag
dieser Periode als Gesamtschuldner.

Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit-
ten unverziiglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall spater
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die
Anzeige dem Versicherer hatte zugehen missen, und der
Versicherer den mit dem VerduRerer bestehenden Versiche-
rungsvertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hitte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht fir
alle Versicherungsfalle, die friihestens einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der
VerauRerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Ver-
sicherer in diesem Monat von seinem Kiindigungsrecht
keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz féllt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die VerdaufRerung
in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige
hatte zugehen mussen.

Kiindigung nach Risikoerhdhung aufgrund Anderung oder
Erlass von Rechtsvorschriften
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Bei Erhéhungen des versicherten Risikos durch Anderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der
Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kiindigen. Das
Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgetibt wird, in welchem
der Versicherer von der Erhohung Kenntnis erlangt hat.

Mehrfachversicherung

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in
mehreren Versicherungsvertragen versichert ist.

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist,
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er
die Aufhebung des spater geschlossenen Vertrages verlan-
gen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht,
nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis er-
langt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erkldarung, mit der sie verlangt wird, dem Versi-
cherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
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Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben lber gefahrer-
hebliche Umstande

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstande in Textform anzuzeigen, nach denen der Ver-
sicherer in Textform gefragt hat und die fiir den Entschluss
des Versicherers erheblich sind, den Versicherungsvertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als
nach seiner Vertragserkldarung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1
stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszutiben, den
Versicherungsvertrag tberhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschlieRen.

Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die
gefahrerheblichen Umstande, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Riicktritt

23.2.1 Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-

23.2.2

23.2.3

heblichen Umstédnden berechtigen den Versicherer, vom
Versicherungsvertrag zurilickzutreten.

Der Versicherer hat kein Riicktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollstindigen Angaben weder vorsatzlich
noch grob fahrldssig gemacht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlas-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hatte.

Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurlick, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollstandig oder unrichtig angezeigte Umstand weder fiir
den Eintritt des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der Leistung ursdchlich war. Auch in die-
sem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt
hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung abgelaufenen
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Vertragszeit entspricht.
Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Riicktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrldssigkeit beruhte, kann der Versicherer
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat in Schriftform kiindigen.

Das Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
sicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umsténde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hatte.

Kann der Versicherer nicht zurlicktreten oder kiindigen,
weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstande, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen héatte, werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rickwirkend
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schlieRt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
fristlos kiindigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm
geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangt. Er
hat die Umstdnde anzugeben, auf die er seine Erklarung
stiitzt; er darf nachtraglich weitere Umstande zur Begriin-
dung seiner Erklarung abgeben, wenn fiir diese die Monats-
frist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 23.2 und
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 23.2 und 23.3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannte.

Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und 23.3 erl6-
schen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss; dies
gilt nicht fir Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist belduft sich auf 10 Jahre, wenn
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt haben.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag we-
gen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.
Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklarung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstédnde hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit
die Beseitigung unter Abwagung der beiderseitigen Inte-
ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha-
den gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr-
drohend.

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Scha-
denersatzanspriiche erhoben wurden, dem Versicherer
innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn
gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtanspriiche gel-
tend gemacht werden.
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Der Versicherungsnehmer muss nach Mdglichkeit fir die
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-
sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es
fir den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem
Versicherer ausfihrliche und wahrheitsgeméafRe Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung
und -regulierung zu unterstiitzen. Alle Umstande, die nach
Ansicht des Versicherers fiir die Bearbeitung des Schadens
wichtig sind, missen mitgeteilt sowie alle dafiir angefor-
derten Schriftstlicke ibersandt werden.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-
schaftliches, behordliches oder gerichtliches Verfahren ein-
geleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich
der Streit verkiindet, hat er dies unverziiglich anzuzeigen.

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfligung von
Verwaltungsbehorden auf Schadensersatz muss der Versi-
cherungsnehmer fristgemafR Widerspruch oder die sonst
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des
Versicherers bedarf es nicht.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Fiihrung
des Verfahrens dem Versicherer zu liberlassen. Der Versi-
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskiinfte
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfligung
stellen.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus
diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles zu erfiillen hat, kann der Versicherer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis
von der Obliegenheitsverletzung fristlos kiindigen. Der
Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsver-
letzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit
beruhte.

Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag
vorsatzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlassiger Verletzung
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Lei-
stung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

Der vollstandige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklarungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrldssig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursach-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhéngig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehen-
des Kiindigungsrecht austibt.

Weitere Bestimmungen

27
271

Mitversicherte Personen

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtanspriiche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst,
sind alle fir ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitver-
sicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen

27.2

28

29
29.1

29.2

29.3

30
30.1

30.2

31
311

32
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Uber die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn
das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten ent-
steht.

Die Austibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag
steht ausschlieBlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist
neben den Mitversicherten fiir die Erfiillung der Oblie-
genheiten verantwortlich.

Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgliltigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abge-
treten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den
geschadigten Dritten ist zulassig.

Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendanderung

Alle fir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erkla-
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
tragen als zustandig bezeichnete Geschaftsstelle gerichtet
werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, geniigt fiir eine
Willenserkldarung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
Uber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend fir den Fall einer
Namensanderung des Versicherungsnehmers.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der
Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjahrung von der
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht.

Zustandiges Gericht

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungs-
vertrag zustandigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natirliche Person, ist auch das Gericht ortlich
zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Ist der Versicherungsnehmer eine natdrliche Person, mds-
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei
dem Gericht erhoben werden, das fir seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wohnlichen Aufenthalts zustandig ist. Ist der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zustan-
dige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung
des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft biirgerlichen Rechts oder
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

Sind der Wohnsitz oder gewohnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich
die gerichtliche Zustandigkeit fuir Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsver-
trag zustandigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht

Fur diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung
(AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen die
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers aus allen seinen sich aus der Be-
triebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechts-
verhaltnissen und Tatigkeiten.

Vertragsteile:
Im Einzelnen befinden sich die Bestimmungen zur

— Betriebs- bzw. Berufshaftpflicht-Versicherung in Teil |
und Teil I, Teil V und fiir das Produkthaftpflicht-Risiko
zusatzlich Teil 1l

- Umwelthaftpflicht-Versicherung in Teil | (sofern nicht
etwas anderes bestimmt ist) und Teil IV

Versehensklausel

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf verse-
hentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versiche-
rung eingetretene Risiken, die im Rahmen des Betriebes
liegen und weder nach den Allgemeinen noch Beson-
deren Bedingungen des Vertrages von der Versicherung
ausgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich
des Versaumnisses bewusst geworden ist, unverziglich
die entsprechende Anzeige zu erstatten und den da-
nach zu vereinbarenden Beitrag von Gefahreneintritt
an zu entrichten.

Die Bestimmungen der Versehensklausel gelten nicht
fur die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

Mitversicherte Personen (fir Schulen und Kinder-
garten gilt ausschlieBlich Teil V Ziffer 1.2)

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die person-
liche gesetzliche Haftpflicht

1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beauf-
sichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles
desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

2. samtlicher Gbrigen Betriebsangehorigen und in den
Betrieb des Versicherungsnehmers durch Vertrag
eingegliederten Mitarbeiter fremder Unternehmen
fur Schaden, die diese in Ausfiihrung ihrer dienst-
lichen Verrichtung verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus
Personenschaden, bei denen es sich um Arbeitsun-
falle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemal dem Sozialgesetzbuch
(SGB VII) handelt. Das gleiche gilt fiir solche
Dienstunfalle gemal den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausibung oder infolge des Diens-
tes Angehorigen derselben Dienststelle zugefiigt
werden.

3. Der Versicherungsschutz gemaR Ziffer 1 und 2 be-
steht auch, wenn

— die vorgenannten Personen fiir den versicherten
Betrieb, z. B. als Fachkréfte fir Arbeitssicherheit,
Sicherheitsbeauftragte (auch Beauftragte fiir Im-
missionsschutz, Strahlenschutz, Gewasserschutz
und Abfallbeseitigung), Datenschutzbeauftrag-
te, Betriebsrate, Betriebsarzte und deren Hilfs-
personen — auch bei Gewahrung ,Erster Hilfe”
auBerhalb des Betriebes — tatig werden.

- die vorgenannten Personen aus ihrer friiheren
dienstlichen Tatigkeit fur den versicherten Be-
trieb in Anspruch genommen werden.

5.1

5.2
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4. des jeweiligen angestellten , verantwortlichen Bau-
leiters” im Sinne der Bauordnung der einzelnen
Bundeslander, auch fir den Fall, dass dessen Auf-
gaben Uber die eigentliche Betriebstatigkeit fiir den
Versicherungsnehmer hinausgehen.

Subunternehmer

Im Rahmen des Vertrages und der im Versicherungs-
schein aufgefiihrten Betriebsbeschreibung ist mitver-
sichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Beauftragung fremder Unternehmen
einschlieRlich Transportunternehmen (insoweit abwei-
chend von Teil | Ziffer 6.2.1) mit der Ausfihrung von
Verrichtungen im Interesse des versicherten Betriebes.

Nicht versichert ist die personliche Haftpflicht der frem-
den Unternehmen und ihres Personals.

Deckungserweiterungen
Vorsorgeversicherung

Fir Risiken (nicht jedoch fir die Umwelthaftpflicht-
Versicherung - siehe hierzu Teil IV Ziffer 2.1), die fur
den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versiche-
rung neu entstehen, besteht im Rahmen des Vertrages
Versicherungsschutz. Dieser beginnt sofort mit ihrem
Eintritt, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf.

Fiir die Vorsorgeversicherung gelten — abweichend von
Ziffrer 4.2 AHB — die vertraglich vereinbarten Versiche-
rungssummen.

Auslandsdeckung (fiir Schulen und Kindergarten gilt
ausschlieBlich Teil V, Ziffer 1.3, flir Schausteller Teil V,
Ziffer 14 und fir die Umwelthaftpflicht-Versicherung
Teil IV, Ziffer 8)

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
im europaischen Ausland vorkommender Versicherungs-
falle

— aus Anlass von Bau-, Montage-, Wartungs- und Re-
paraturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)
oder aus sonstigen Leistungen

und dariiber hinaus wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfille

— aus Anlass von Geschéftsreisen oder aus der Teil-
nahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Markten. Bau-, Montage-, Wartungs- und Repara-
turarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)
oder sonstige Leistungen gelten nicht als Geschafts-
reisen;

— durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne
dass der Versicherungsnehmer sie dorthin geliefert
hat oder hat liefern lassen;

— durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins
Ausland (ausgenommen USA und Kanada) geliefert
hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht fiir im Ausland gelegene Betriebsstatten (z. B.
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und
dergleichen) sowie eine Erweiterung des Arbeits- oder
Leistungsrisikos auf Lander auBerhalb Europas.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunfallen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchfiihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche ge-
gen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 3.1
genannten Personen aus Arbeitsunfillen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetz-
buches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).



53

5.4

5.5

Aufwendungen des Versicherers flir Kosten werden
— abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reiseko-
sten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort auRerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehoéren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
paischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Bei Versicherungsfallen in USA und Kanada sowie deren
Territorien oder Anspriichen, die in den USA und Kana-
da sowie deren Territorien geltend gemacht werden,
findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe
Versicherungsschein) bei Geschéftsreisen sowie bei der
Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Markten keine Anwendung.

Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 6) wird besonders
hingewiesen.

Nachhaftung

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Griinden der
endgiiltigen und vélligen Betriebs- und/oder Produk-
tions- und Lieferungseinstellung bzw. Beendigung der
Berufsaustibung (nicht aus irgendwelchen anderen
Griinden, wie z. B. Anderung der Rechtsform, Kiindi-
gung durch einen Vertragspartner) beendet, besteht
— mit Ausnahme der Umwelthaftpflicht-Versicherung —
Versicherungsschutz fiir nach Beendigung des Versiche-
rungsvertrages eintretende Versicherungsfille, die vor
diesem Zeitpunkt verursacht wurden.

Der Nachhaftungszeitraum entspricht der abgelaufe-
nen Laufzeit dieses Versicherungsvertrages, hochstens
jedoch 5 Jahre.

Der Versicherungsschutz besteht fir die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Ver-
sicherungsverhdltnisses geltenden Versicherungsum-
fanges, und zwar in Hohe des unverbrauchten Teils der
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem
das Vertragsverhaltnis endet.

Abwasserschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.14.1 AHB
—die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Sachschdden, die durch Abwaésser entstehen.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schaden an Entwasse-
rungsleitungen durch Verschmutzungen und Verstop-
fungen und alle sich daraus ergebenden Vermdgens-
schaden.

Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberihrt.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Schiedsgerichtsvereinbarungen

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor
Eintritt eines Versicherungsfalles beeintrachtigt den
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht
folgenden Mindestanforderungen entspricht:

— Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei
Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und
soll die Befahigung zum Richteramt haben. Haben
die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Lan-
dern, darf er keinem Land der Parteien angehdren.

— Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem

5.6

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5
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Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermaglicht
wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss
bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung fest-
gelegt sein.

— Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und
begriindet. In seiner Begriindung sind die die Ent-
scheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren
unverziiglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mit-
wirkung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend
der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des or-
dentlichen Rechtsweges zu ermdglichen. Hinsichtlich
der Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu benen-
nenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine ent-
scheidende Mitwirkung einzuraumen.

Erweiterter Strafrechtsschutz

Ziffer 5.3 AHB erhilt folgende Fassung: ,In einem Straf-
verfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
zur Folge haben kann, Gbernimmt der Versicherer die
Gerichtskosten sowie die gebihrenordnungsmaRigen
- gegebenenfalls auch die mit dem Versicherer beson-
ders vereinbarten hoheren — Kosten der Verteidigung.”

Anstelle von Ziffer 6.5 und Ziffer 6.6 AHB gilt Folgendes:
,Die Aufwendungen des Versicherers gemal Absatz 1
werden nicht als Leistungen auf die Versicherungssum-
me angerechnet.”

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben
Geldbulen, Geldstrafen und Strafvollstreckungskosten

Aktive Werklohnklage (sofern besonders vereinbart,
siehe Versicherungsschein)

Der Versicherer tragt — insoweit erganzend zu Ziffer 5
und Ziffer 6 AHB — die gebiihrenordnungsgemafien
Kosten fiir die gerichtliche Durchsetzung von Werk-
lohnforderungen des Versicherungsnehmers gegen
seinen Auftraggeber, soweit

—der Auftraggeber des Versicherungsnehmers auf
Grund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der
unter den Versicherungsschutz dieses Vertrages fal-
len wiirde (deliktischer Schadensersatzanspruch), die
Aufrechnung mit Schadensersatzanspriichen erklart
hat und

— es sich bei dem Auftraggeber nicht um einen offentli-
chen Auftraggeber (z.B. Stadte, Kommunen, Gemein-
den, Staat) handelt und

— die Werklohnforderung an sich in voller Hohe unstrit-
tig ist. Als Nachweis, dass die Werklohnklage unstrit-
tig ist, hat der Versicherungsnehmer ein schriftliches
Abnahmeprotokoll des Werkes einzureichen, von wel-
chem der Werklohn einbehalten wurde.

Dies gilt nicht, wenn und soweit der Auftraggeber Ver-
tragserfillungs- oder Gewabhrleistungsanspriiche gel-
tend macht.

Der Versicherer tragt die Kosten in dem Verhaltnis, in
dem der Schadensersatzanspruch zur geltend gemach-
ten Werklohnklage steht.

Der Versicherungsschutz entfallt riickwirkend, wenn
durch ein Urteil festgestellt wird, dass die Werklohnfor-
derung ganz oder teilweise aus anderen als unter Ziffer
5.7.1 genannten Griinden unbegriindet ist.

Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so tragt der
Versicherer die Kosten anteilig in Hohe der Vergleichs-
quote.

Versicherungsschutz besteht nur unter der Vorrauset-
zung, dass der einbehaltene Werklohn je Werk die im
Versicherungsschein ausgewiesene Hochstsumme nicht
Ubersteigt. Sofern diese Begrenzung uberschritten
wird, entféllt der Versicherungsschutz fiir den gesamt-
en Auftrag, durch welchen diese Grenze iberschritten
wird.



5.7.6

5.8

5.9

5.10

Fir einbehaltenen Werklohn, der unter der im Versi-
cherungsschein ausgewiesenen Mindestsumme liegt,
besteht kein Versicherungsschutz.

Anspriiche der gesetzlichen Vertreter des Versiche-
rungsnehmers

Eingeschlossen sind — teilweise abweichend von Zif-
fer 7.4.1 in Verbindung mit Ziffer 7.5 AHB — auch An-
spriiche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-
nehmers und ihrer Angehorigen, wenn der Schaden
durch einen Umstand verursacht wird, der nicht im
Zustandigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen
Vertreters liegt.

Anspriiche mitversicherter Personen untereinander

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4.3 und
Ziffer 7.4.4 AHB - auch Haftpflichtanspriiche mitversi-
cherter natirlicher Personen untereinander wegen

— Sachschaden;

— Personenschaden, bei denen es sich nicht um Ar-
beitsunfélle und Berufskrankheiten in dem Betrieb
handelt, in dem die schadenverursachende Person
beschaftigt ist.

Mangelbeseitigungsnebenkosten (Erlauterung)

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sachscha-
den, die als Folge eines mangelhaften Werkes auftreten,
und erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich
sind, um die mangelhafte Werkleistung zum Zwecke
der Schadenbeseitigung zuganglich zu machen und
um den vorherigen Zustand wieder herzustellen.

Nicht versichert sind diese Kosten, wenn sie nur zur
Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass ein
Folgeschaden eingetreten ist sowie die Kosten des Ver-
sicherungsnehmers fiir die Beseitigung des Mangels an
der Werkleistung selbst.

Nacherfiillungsbegleitschdden (sofern besonders ver-
einbart, siehe Versicherungsschein)

Eingeschlossen sind, ohne dass ein Folgeschaden be-
reits eingetreten ist — in teilweiser Abweichung von
Ziffer 1.1, 1.2.2 und 7.7 AHB - gesetzliche Anspriiche
Dritter, die darauf zurtickzufiihren sind, dass zur Durch-
fihrung von Nacherfiillungsarbeiten Sachen Dritter be-
schadigt werden mussen (z. B. Abreilen von Tapeten,
Aufschlagen von Wanden, Fliesen, Boden etc.).

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

— die Sachen, die zur Durchfiihrung der Nacherfiillung
beschadigt werden missen, urspriinglich vom Versi-
cherungsnehmer selbst, oder in seinem Auftrag oder
fuir seine Rechnung von Dritten erstellt wurden und
fur alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden;

— der Nacherfiillungsanspruch seitens des Auftragge-
bers nach Ablauf der Verjahrungsfrist gemaR & 634a
BGB bzw. - sofern vereinbart - § 13 Nr. 4 VOB/B
geltend gemacht wird, unabhangig davon, ob eine
abweichende Verjahrungsfrist mit dem Auftraggeber
vereinbart wurde.

Nicht versichert bleiben Anspriiche auf Erfiillung von
Vertragen, Nacherfillung, aus Selbstvornahme, Riick-
tritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Risikoabgrenzungen
Nicht versichert ist die Haftpflicht

— aus Tatigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb
oder Beruf eigen noch sonst dem versicherten Risiko
zuzurechnen sind.

— wegen Schaden an Kommissionsware.

— aus der Herstellung, Verarbeitung und der Beférde-
rung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu
GroRhandelszwecken; ferner aus der Veranstaltung
oder dem Abbrennen von Feuerwerken.
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— wegen Bergschaden (im Sinne des § 114 BBergG),
soweit es sich um die Beschadigung von Grundstu-
cken, deren Bestandteilen und Zubehor handelt.

- wegen Schaden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser-
und Kohlensaureeinbriiche sowie Kohlenstaubex-
plosionen.

— wegen Schaden, die durch bewusst vorschriftswid-
rige Sicherung der Grubenrander bei Sandgruben,
Steinbriichen und dergleichen entstehen.

— wegen Schdden aus Anlass von EinreiR- und Ab-
brucharbeiten, sofern diese nicht nur und im Rah-
men von Neu- und Umbaumallnahmen erfolgen.
Ausgeschlossen bleiben Sachschédden in einem Um-
kreis, dessen Radius der Hohe des einzureillenden
Bauwerkes entspricht. Selbstbeteiligung siehe Versi-
cherungsschein.

— wegen Schéden durch Sprengungen jeder Art, so-
fern nicht eine besondere Vereinbarung hiertiber mit
dem Versicherer getroffen worden ist. Auch wenn
eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind
in jedem Falle ausgeschlossen Sachschéden, die an
Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m
entstehen.

— wegen Schédden durch Stollen-, Tunnel- und Unter-
grundbahnbau (auch bei offener Bauweise).

— wegen Schaden aus dem Verdndern der Grundwas-
serverhaltnisse.

— wegen Schaden im Zusammenhang mit elektromag-
netischen Feldern.

— wegen Anspriichen gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder
sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder
explosiblen Stoffen verursachen.

— wegen Sach- und Vermoégensschaden

- an Daten, Datentragern und Programmen durch
Datenverarbeitung, insbesondere durch falsche
oder fehlerhafte Daten, Programme oder Hard-
ware

— durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, ge-
lieferte, modifizierte oder installierte Software

und alle sich daraus ergebenden weiteren Schaden.

— wegen Schaden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb
von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen- oder
Endablagerung von Abfillen, soweit es sich nicht um
eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfélle
auf dem Betriebsgelande handelt.

— wegen Schaden durch Umwelteinwirkungen, die da-
rauf zuriickzufiihren sind, dass Stoffe

- ohne Genehmigung des Inhabers bzw. Betreibers
der Deponie / Abfallentsorgungsanlage

— unter bewusster Nichtbeachtung von dem Gewas-
serschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an
den Versicherungsnehmer gerichteten behord-
lichen Anordnungen oder Verfligungen

— unter bewusster Nichtbeachtung von Auflagen
und Hinweisen des Inhabers bzw. Betreibers der
Deponie/Abfallentsorgungsanlage oder seines Per-
sonals

— unter bewusster fehlerhafter oder unzureichender
Deklaration

zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt
werden.

Ausgeschlossen ist ferner die Haftpflicht fiir Schaden
durch Stoffe, die nicht auf einer behordlich geneh-
migten Deponie oder einem sonstigen behdordlich
hierflir genehmigten Platz gelagert (zwischen- oder
endgelagert) wurden.

— aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beforde-
rung von Personen oder Sachen sowie aus der



6.2
6.2.1

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

selbststandigen und nichtselbststandigen Teilnahme
am Eisenbahnbetrieb.

— wegen Personenschaden durch die im Geltungsbe-
reich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher
abgegebenen Arzneimittel, fiir die der Versicherungs-
nehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Un-
ternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsor-
ge zu treffen hat.

— wegen Schéden aus Infektionen mit den Erregern des
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) und
deren Folgen.

- wegen Schaden, die nachweislich auf Kriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder
unmittelbar auf Verfigungen oder Malinahmen von
hoher Hand beruhen; das gleiche gilt fiir Schaden
durch héhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
krafte ausgewirkt haben.

— aus Anspriichen auf Entschadigung mit Strafcharak-
ter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

— aus Anspriichen nach den Art. 1792 ff. und 2270
und den damit im Zusammenhang stehenden Re-
gressanspriichen nach Art. 1147 des franzosischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen ande-
rer Lander.

Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge

Fur die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von
Kraft- und Wasserfahrzeugen gilt:

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahr-
zeuganhangers verursachen (siehe aber Teil Il Ziffer 3).

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen
oder flr die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fir alle anderen
Versicherten.

Eine Tatigkeit der in Ziffer 6.2.1.1 und 6.2.1.2 genann-
ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hanger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Hal-
ter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Fur die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von
Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-
chen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-
oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fir alle anderen
Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len fir Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile
ersichtlich fur den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge
bestimmt waren,

- Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Uberholung, Reparatur, Beférderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.4

6.4.1

6.4.2
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und zwar wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen, den mit diesen beférderten Sachen, der Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermdgensschaden
sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft- oder Raum-
fahrzeuge.

Arbeits- oder Liefergemeinschaften

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch
dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Fir die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaf-
ten gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedin-
gungen (insbesondere der Versicherungssummen) fol-
gende Bestimmungen:

Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quo-
te beschrankt, welche der prozentualen Beteiligung
des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Lie-
fergemeinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich,
welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Per-
sonen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeréte, Bau-
materialien usw.) angehdren.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An-
spriiche wegen Schaden an den von den einzelnen
Partnern in die Arbeits- oder Liefergemeinschaft einge-
brachten oder von der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
beschafften Sachen und alle sich daraus ergebenden
Vermogensschaden, gleichgiiltig, von wem die Scha-
den verursacht wurden.

Ebenso bleiben ausgeschlossen Anspriiche der Partner
der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander
sowie Anspriiche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
gegen die Partner und umgekehrt.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb
der vereinbarten Versicherungssummen tber Ziffer 6.3.1
hinaus flr den Fall, dass tiber das Vermogen eines Part-
ners das Insolvenzverfahren eréffnet oder die Er6ffnung
mangels Masse abgelehnt worden ist und fiir diesen Part-
ner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versiche-
rungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungs-
nehmer zugewachsene Anteil, soweit fiir ihn nach dem
Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 6.3.1 bis
6.3.3 besteht auch fir die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst.

Inlandische Versicherungsfille, die im Ausland geltend
gemacht werden

Fur Anspriiche, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:

Aufwendungen des Versicherers fir Kosten werden
— abweichend von Ziffer 6.5 AHB — als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reiseko-
sten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort aullerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehoéren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
paischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Kumulklausel
Besteht flir mehrere Versicherungsfalle

— die auf derselben Ursache beruhen oder



— die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, beruhen,

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Betriebs-/Be-
rufshaftpflicht-, der Umwelthaftpflicht- als auch nach
der Umweltschadensversicherung (gleichgiiltig, ob als
Teil dieser Haftpflichtversicherung oder durch separa-
ten Vertrag), so besteht fiir jeden dieser Versicherungs-
falle Versicherungsschutz nur im Rahmen der fir ihn
vereinbarten Versicherungssumme.

Fir alle diese Versicherungsfalle steht bei gleicher Versi-
cherungssumme diese maximal einmal zu Verfligung.
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Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht un-
ter Berlicksichtigung der Zuordnung gemal Satz 1 fur
alle Versicherungsfalle maximal die héhere Versiche-
rungssumme zur Verfiigung.

Sofern die in der Betriebs-/Berufshaftpflicht-, bzw. der
Umwelthaftpflicht- bzw. der Umweltschadensversiche-
rung gedeckten Versicherungsfalle in unterschiedliche
Versicherungsjahre fallen, ist fiir die Bestimmung der
maximalen Versicherungssumme fiir samtliche Versiche-
rungsfalle das Versicherungsjahr malgeblich, in dem
der erste gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.



Teil 1l Allgemeines Betriebsrisiko

1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz fiir Schaden aus dem Betrieb
des Unternehmens bzw. Ausiibung des Berufes richtet
sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
fur die Haftpflichtversicherung (AHB), dem Teil | und
den folgenden Vereinbarungen.

2 Mitversicherung von Nebenrisiken

Mitversichert ist — auch ohne besondere Anzeige — die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
allen betrieblichen oder branchentiblichen Nebenri-
siken, insbesondere

1. als Eigentiimer und Besitzer (z. B. als Mieter, Pachter,
NutznielRer oder Leasingnehmer) von Grundstiicken
- nicht jedoch von Luftlandeplédtzen —, Gebduden
oder Raumlichkeiten, die ausschlieRlich fiir den ver-
sicherten Betrieb oder fir Wohnzwecke des Versi-
cherungsnehmers und seiner Betriebsangehdrigen
benutzt werden. Die Vermietung/Verpachtung an
Dritte ist bis zu dem im Versicherungsschein ausge-
wiesenen Bruttojahresmiet- oder Pachtwert mitver-
sichert. Wird dieser Betrag Uberschritten, ist fiir den
Mehrbetrag, der am Ende des Versicherungsjahres
zu melden ist, der entsprechende Tarifbeitrag zu ent-
richten. Versichert sind hierbei Schaden infolge von
VerstoRen gegen die dem Versicherungsnehmer in
den o. g. Eigenschaften obliegenden Pflichten (z. B.
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung,
Streuung der Gehwege bei Wintergldtte, Schnee-
raumen auf dem Blrgersteig und Fahrdamm).

Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstiicke,
Gebaude und Raumlichkeiten auch die gesetzliche
Haftpflicht

— des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Un-
ternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten).
Ubersteigen die wahrend eines Versicherungsjah-
res aufgewendeten Baukosten die im Versiche-
rungsschein ausgewiesene Summe, so ist fir den
Mehrbetrag, der am Ende eines Versicherungs-
jahres zu melden ist, der entsprechende Tarifbei-
trag zu entrichten.

— des Versicherungsnehmers als Betreiber von
Photovoltaikanlagen auf eigenen Betriebsgrund-
stlicken. Der Versicherungsschutz besteht auch
dann, wenn Strom gegen Entgelt ins &ffentliche
Netz eingespeist wird.

— des Versicherungsnehmers als Betreiber von
Solarthermieanlagen auf eigenen Betriebsgrund-
stiicken. Der Versicherungsschutz besteht auch
dann, wenn Warmwasser gegen Entgelt an Mie-
ter und sonstige Dritte in den aufgefiihrten Ob-
jekten abgegeben wird.

— des Versicherungsnehmers als friiherer Besitzer
aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis
zum Besitzwechsel bestand.

— der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung,
Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreu-
ung der Grundstiicke beauftragten Personen
fur Anspriiche, die gegen sie aus Anlass der Aus-
fuhrung dieser Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus
Personenschaden, bei denen es sich um Arbeits-
unfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemal dem Sozialge-
setzbuch (SGB VII) handelt. Das gleiche gilt fir
solche Dienstunfélle gemal den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausiibung oder infolge
des Dienstes Angehorigen derselben Dienststelle
zugefligt werden.
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— der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in
dieser Eigenschaft.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.14.2
und Ziffer 7.10.2 AHB — Haftpflichtanspriiche we-
gen Senkungen eines Grundstiickes oder Erdrut-
schungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschaden und alle sich
daraus ergebenden Vermdgensschaden am Bau-
grundstiick selbst und/oder den darauf befind-
lichen Gebauden oder Anlagen.

Soweit vorstehender Einschluss auch Schiaden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz iiber die Umwelt-
haftpflicht-Versicherung.

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer
7.14.1 AHB - Haftpflichtanspriiche wegen Sach-
schaden, die durch Abwasser aus dem Riickstau des
StralRenkanals auftreten. Ziffer 7.10.2 AHB bleibt un-
beriihrt. Diese Deckungserweiterung findet fiir die
Umwelthaftpflicht-Versicherung keine Anwendung.

als Tierhalter mit Einschluss der gesetzlichen Haft-
pflicht

— des Tierhiters in dieser Eigenschaft, sofern er diese
Tatigkeit nicht gewerbsmaRig ausfihrt;

— als Fuhrwerksbesitzer.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die
gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hunden, die
nach den Verordnungen oder den Gesetzen des je-
weiligen Bundeslandes, in dem die Hunde gehalten
werden, als gefahrlich oder als Kampfhunde ein-
gestuft sind oder fiir die das Bestehen einer Haft-
pflichtversicherung nachzuweisen ist.

aus dem Vorhandensein elektrischer Leitungen und
der Abgabe elektrischer Energie.

aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen
einschlieBlich der Vorfiihrung von Produkten und
Fabrikationsmethoden. Mitversichert ist die Abga-
be von Werbematerial, Werbegeschenken, Proben,
Produktmustern sowie die Bewirtung der Messega-
ste wahrend dieser Veranstaltungen.

aus Reklameeinrichtungen (z. B. Transparenten, Re-
klametafeln, Leuchtréhren und dergleichen).

aus betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Betriebs-
feiern und -ausflligen, , Tag der offenen Tir” sowie
aus der Durchfiihrung von Betriebs- und Baustellen-
besichtigungen und -begehungen).

Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haft-
pflicht der Betriebsangehdrigen aus der Betatigung
im Interesse der Veranstaltung, soweit es sich nicht
um rein private Handlungen oder Unterlassungen
handelt.

aus der Beschaftigung von haupt- und nebenberuf-
lichen Betriebsarzten und deren Hilfspersonal zur
arztlichen Betreuung und Untersuchung der Betrieb-
sangehorigen, Leistung , Erster Hilfe” und Uberwa-
chung hygienischer Erfordernisse im Betrieb.

Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist auch
die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung
von Sanitatseinrichtungen, in der Heilkunde aner-
kannten Apparaten und Geraten sowie die Abgabe
von in der Heilkunde anerkannten Medikamenten
an Betriebsangehdrige.

In Abdanderung von Ziffer 7.12 und Ziffer 7.10.2
AHB gelten die Gefahren mitversichert, die mit dem
Besitz und der Verwendung von deckungsvorsorge-
freien Rontgenapparaten zu medizinischen Untersu-
chungszwecken durch den Betriebsarzt oder dessen
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11.
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13.

14

Hilfspersonal verbunden sind. Diese Deckungserwei-
terung findet fir die Umwelthaftpflicht-Versicherung
keine Anwendung.

Mitversichert ist die personliche gesetzliche
Haftpflicht der Arzte und ihrer Hilfspersonen aus
dienstlichen Verrichtungen im Betrieb. In Aban-
derung von Ziffer 7.4.3 AHB sind Schadenser-
satzanspriche der Betriebsangehérigen gegen
die Betriebsarzte eingeschlossen. Ausgeschlossen
sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschaden,
bei denen es sich um Arbeitsunfille und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers
gemal dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt.
Das gleiche gilt fiir solche Dienstunfille gemal
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
libung oder infolge des Dienstes Angehdrigen der-
selben Dienststelle zugefiigt werden.

aus der Unterhaltung und dem Einsatz einer Be-
triebs- oder Werksfeuerwehr, auch bei Hilfelei-
stungen und Ubungen auferhalb des Betriebes.

aus Sozialeinrichtungen fir Betriebsangehdrige (z. B.
Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheimen, Kin-
dergarten und dergleichen), auch wenn sie gelegent-
lich durch Betriebsfremde in Anspruch genommen
werden, sowie aus der Unterhaltung von Betriebssport-
gemeinschaften und dem Uberlassen von Platzen, Rau-
men und Geraten an diese.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Be-
triebssportgemeinschaft sowie die personliche ge-
setzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betati-
gung in dieser, soweit es sich nicht um Handlungen
oder Unterlassungen privater Natur handelt.

aus dem erlaubten Besitz und dem Gebrauch von
Hieb-, StoR- und Schusswaffen sowie Munition und
deren Uberlassung an mit dem Schutz des Betriebes
beauftragte Betriebsangehdrige.

Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haft-
pflicht der Waffentrdger aus dem Gebrauch der
Waffen in Ausiibung dienstlicher Verrichtungen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Per-
sonenschaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemall dem Sozialgesetzbuch (SGB VII)
handelt; das gleiche gilt fiir solche Dienstunfélle
gemal den beamten-rechtlichen Vorschriften, die
in Austibung oder infolge des Dienstes Angehdrigen
derselben Dienststelle zugefligt werden.

Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von
Waffen zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Hand-
lungen.

aus Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und Feld-
bahnen, die lediglich der Beférderung von Sachen
dienen.

aus Besitz und Gebrauch von nicht selbstfahren-
den Arbeitsmaschinen, Kranen, Winden und Ge-
risten sowie deren gelegentliche Uberlassung an
Dritte.

aus dem Betrieb von Anschlussgleisen und der Be-
nutzung von Anlagen der Deutsche Bahn AG.

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.3
AHB - die der Deutsche Bahn AG gegeniiber ge-
mal den Allgemeinen Bedingungen fiir Privat-
gleisanschlisse (PAB) durch Vertrag iibernommene
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
(nicht jedoch eine dariiber hinausgehende zusatz-
liche vereinbarte Haftung) des Versicherungsneh-
mers sowie — abweichend von Ziffer 7.7 AHB - die
Haftpflicht wegen Waggonbeschadigung, soweit
es sich nicht um Be- und Entladeschdaden handelt
(bei Be- und Entladeschaden siehe jedoch Teil II,
Ziffer 4.4).

. als Inhaber von Verkaufsstellen flir Zwecke des ver-

sicherten Betriebes.

15. aus dem Besitz und der Unterhaltung von Kraftfahr-
zeugpflegestationen, Tankstellen und Tankanlagen,
auch wenn sie von Betriebsangehdrigen und gele-
gentlich von Betriebsfremden in Anspruch genom-
men werden. Hierzu zéhlt auch die Treibstoffabgabe
an Betriebsangehdrige sowie gelegentlich an Be-
triebsfremde.

Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberthrt.

Bei Schaden an den Fahrzeugen und deren Inhalt
bleibt es bei den Ausschlissen gemal Ziffer 7.6
und Zlffer 7.7 AHB.

Nicht zulassungs- und nicht versicherungs-
pflichtige Kraftfahrzeuge (sofern besonders
vereinbart, sieche Versicherungsschein)

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers aus Besitz, Halten und Gebrauch
von eigenen und dem Einsatz von gemieteten oder
geliehenen Kraftfahrzeugen/Baumaschinen und An-
hangern, soweit sie nachstehend aufgefiihrt sind so-
wie aus dem gelegentlichen Verleih oder Vermieten
solcher Kraftfahrzeuge/Baumaschinen und Anhangern
(die personliche gesetzliche Haftpflicht der Entleiher
bzw. Mieter fallt nicht unter den Versicherungsschutz),
wie

- nur auf nicht 6ffentlichen Wegen und Platzen verkeh-
rende Kraftfahrzeuge und Anhédnger ohne Riicksicht
auf eine Hochstgeschwindigkeit (siehe Hinweis *);

- Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Hochstge-
schwindigkeit;

— Hub- und Gabelstapler sowie selbstfahrende Arbeits-
maschinen (siehe Hinweis **) mit nicht mehr als
20 km/h Hochstgeschwindigkeit.

Fir diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlusse in Zif-
fer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsbe-
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer
ist verpflichtet dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf offent-
lichen Wegen oder Pldtzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforder-
liche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Wichtige Hinweise:

*)

**)
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Bei Betriebsgrundstiicken und -grundstiicksteilen, die Besuchern, Kunden
oder Lieferanten zugédnglich sind, handelt es sich um sogenannte be-
schrankt offentliche Verkehrsflachen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h
Hochstgeschwindigkeit und Hub- und Gabelstapler sowie selbstfahrende
Arbeitsmaschinen mit einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h,
die ausschlieflich oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstiicken oder
Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit der Folge, dass eine
Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung abgeschlossen werden muss. Auch
bei einer behdrdlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht
- Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO - bleibt die
Versicherungspflicht bestehen.

Hub- und Gabelstapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart fir das
Aufnehmen, Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und
geeignet sind.

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen
zur Verrichtung von Arbeiten, nicht zur Beférderung von Personen oder
Gutern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister
fiir Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehéren.

Obwohl nicht zulassungspflichtig, miissen Hub- und Gabelstapler sowie
Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf &ffentlichen StraBen amtliche Kenn-
zeichen fiihren, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Hochstgeschwin-
digkeit 20 km/h (bersteigt. Fiir diese Fahrzeuge ist der Abschluss einer
Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung erforderlich.
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Deckungserweiterungen
Vermogensschaden/Verletzung Datenschutzgesetze

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermdgensschaden im Sinne der
Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfallen, die wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Scha-
den

— durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrag oder fiir seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen;

— aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prifender oder gutachterlicher Tatigkeit;

— aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-,
Kredit-, Versicherungs-, Grundstlicks-, Leasing- oder
ahnlichen wirtschaftlichen Geschaften, aus Zah-
lungsvorgédngen aller Art, aus Kassenflihrung sowie
aus Untreue und Unterschlagung;

— aus der Verletzung von Personlichkeitsrechten und
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

— aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

— aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschldgen;

— aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus
fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltatigkeit;

— aus Vermittlungsgeschaften aller Art;
— aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit

— Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder-
herstellung;

— Austausch, Ubermittlung, Bereitstellung elektro-
nischer Daten;

— Rationalisierung und Automatisierung;

— Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveran-
staltung;

— aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behordlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers aus sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

— aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten;

— aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehe-
malige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand,
Geschaftsfihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/
Organe im Zusammenhang stehen.

Mitversichert ist — abweichend von Ziffer 7.16 AHB —
die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermdégensschaden
im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfallen, die
wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch
Missbrauch personenbezogener Daten.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4 AHB —
gesetzliche Haftpflichtanspriiche von Versicherten unter-
einander.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Belegschafts- und Besucherhabe

Eingeschlossen ist — im Sinne von Ziffer 2.2 AHB und
abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhanden-
kommen von Sachen (einschlieBlich Kraftfahrzeugen
und Fahrradern mit Zubehor) der Betriebsangehdrigen
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und Besucher und alle sich daraus ergebenden Vermo-
gensschaden, sofern es sich um auf dem Betriebsgrund-
stlick untergebrachte Sachen handelt.

Bei Kraftfahrzeugen und Fahrradern mit Zubehor ist
Voraussetzung, dass die Abstellplatze entweder standig
bewacht oder zumindest durch ausreichende Sicherung
gegen Benutzung bzw. Zutritt Unbefugter geschiitzt
sind.

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Geld, Wert-
papiere, Sparbticher, Scheckhefte, Scheck- und Kreditkar-
ten, Urkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Mietsachschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.6 und
Ziffer 7.10.2 AHB — die gesetzliche Haftpflicht wegen
Sachschaden und alle sich daraus ergebender Vermo-
gensschaden, die entstehen

— anlasslich von Dienst- und Geschaftsreisen an gemie-
teten Raumlichkeiten;

— an gemieteten Gebduden und/oder Raumen (nicht
jedoch an Grundstticken).

Ausgeschlossen bleiben
— Anspriiche wegen Schaden an Leasingobjekten;

— Anspriiche, die durch eine sonstige Versicherung des
Versicherungsnehmers zu seinen Gunsten gedeckt
sind oder soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen selbst versichern kann. Dies gilt nicht, wenn
iber eine anderweitig bestehende Versicherung kei-
ne Leistung zu erlangen ist;

— Anspriiche wegen Abnutzung, Verschleil sowie tGber-
maRiger Beanspruchung;

— Anspriiche wegen Schaden an Heizungs-, Maschi-
nen-, Produktions-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeraten;

— Anspriiche von Unternehmen, die mit dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch
Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer
einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen so-
wie von gesetzlichen Vertretern des Versicherungs-
nehmers und/oder deren Angehérigen (vgl. auch
Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 Abs. 2 AHB);

und alle sich daraus ergebenden Vermogensschaden.

Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligung sie-
he Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz iiber die Umwelthaft-
pflicht-Versicherung.

Be- und Entladeschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 und
Ziffer 7.10.2 AHB - die gesetzliche und die der Deut-
sche Bahn AG gegentber vertraglich Gibernommene
Haftpflicht aus der Beschadigung von Land- und Was-
serfahrzeugen sowie Containern durch oder beim Be-
und Entladen und aller sich daraus ergebender Vermo-
gensschaden. Fur Schaden an Containern besteht auch
dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben
von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch
Kréne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens
entstehen.

Fir Schaden am fremden Ladegut besteht im Rahmen
der Versicherungssumme fir Tatigkeitsschaden Versi-
cherungsschutz, sofern

— dieses nicht fir den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

— es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder fir seine
Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder
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— der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder fiir seine Rech-
nung von Dritten ibernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schaden an Containern, wenn
diese selbst Gegenstand von Verkehrsvertragen (Fracht-,
Speditions- oder Lagervertragen) sind.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiaden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

Leitungsschdaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 und
Ziffer 7.10.2 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers wegen Schaden an Erdleitungen
(Kabeln, unterirdischen Kanalen, Wasserleitungen,
Gasrohren und anderen Leitungen) sowie Frei- und/
oder Oberleitungen einschlieRlich der sich daraus er-
gebenden Vermdgensschaden.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfiillungsanspri-
che) und der Ziffer 7.8 AHB (Schaden an hergestellten
oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben beste-
hen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

Tatigkeitsschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 AHB und
Ziffer 7.10.2 AHB die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schaden an fremden Sachen und
alle sich daraus ergebenden Vermogensschaden, wenn
diese Schaden

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des
Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden
sind;

— dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchfiihrung seiner gewerb-
lichen und beruflichen Tatigkeit benutzt hat;

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich die-
se Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der
Tatigkeit befunden haben.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen

— Beschadigung von Land- und Wasserfahrzeugen so-
wie Containern beim Be- und Entladen, wobei sich
dieser Ausschluss auch auf die Ladung von solchen
Fahrzeugen bezieht. Fir Container gilt dieser Aus-
schluss auch dann, wenn die Schaden entstehen
beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Was-
serfahrzeuge durch Krane oder Winden zum Zwecke
des Be- oder Entladens.

— Leitungsschaden im Sinne von Teil ll, Ziffer 4.5.

— Beschadigung von solchen Sachen, die sich beim Ver-
sicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung,
Reparatur oder zu sonstigen Zwecken befinden, be-
funden haben oder die von ihm Gibernommen wurden.

— Sachschaden durch Unterfahren und Unterfangen im
Sinne von Teil Il Ziffer 4.14.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfiillungsanspriiche)
und der Ziffer 7.8 AHB (Schaden an hergestellten oder
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiaden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
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Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

Schédden an fremden Be- und Entladevorrichtungen

Abweichend von Ziffer 7.6, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2
AHB erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die an selbst-
fahrenden Arbeitsmaschinen sowie sonstigen Gerat-
schaften und Einrichtungen Dritter entstehen, welche
dem Versicherungsnehmer auf fremden Grundstiicken
kurzfristig zu Be- und Entladearbeiten bei bzw. von
Kunden zur Verfligung gestellt oder von ihm benutzt
werden.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

Strahlenschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.12 und
Ziffer 7.10.2 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers aus

— dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioak-
tiven Stoffen;

- Besitz und Verwendung von Réntgeneinrichtungen
und Storstrahlern.

Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeug-
nisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusam-
menhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen
verwendet, ohne dass dies fiir den Versicherungsneh-
mer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf
Ziffer 7.12 AHB berufen.

Dies gilt nicht fiir Schaden,

— die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind
oder von einer solchen Anlage ausgehen;

— die durch die Beférderung von Kernmaterialien ein-
schlieBlich der damit zusammenhangenden Lage-
rung bedingt sind.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche

— wegen Schaden infolge der Veranderung des Erbgutes
(Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;

— wegen Personenschaden solcher Personen, die
- gleichgiiltig fiir wen oder in wessen Auftrag — aus
beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Be-
trieb des Versicherungsnehmers eine Tatigkeit ausu-
ben und hierbei die von energiereichen ionisierenden
Strahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen
haben.

- gegenlber jedem Versicherungsnehmer oder Versi-
cherten der den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, behérdlichen Verfligungen oder An-
ordnungen verursacht hat.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiaden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

Vertragshaftung

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.3 AHB -
die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher,
Pachter oder Leasingnehmer durch Vertrag ulber-
nommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter,
Verleiher, Verpachter, Leasinggeber) in dieser Eigen-
schaft.

Mit der Deutsche Bahn AG geschlossene Vertrage blei-
ben von dieser Deckungserweiterung ausgenommen.
Zu deren Einbeziehung bedarf es einer ausdriicklichen
Vereinbarung.
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Schlisselschaden

Eingeschlossen ist — in Ergdnzung von Ziffer 2.2 AHB
und abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden
Schlisseln (auch Generalschliissel bzw. Codekarten fir
eine SchlieRanlage), die sich rechtmaRig im Gewahr-
sam des Versicherten befunden haben.

Der Versicherungsschutz beschrankt sich auf gesetzliche
Haftpflichtanspriiche wegen der Kosten fiir die notwen-
dige Auswechslung von Schléssern und SchlieRanlagen
sowie flr vorlibergehende Sicherungsmafllnahmen
(z. B. Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14
Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der
Verlust des Schlissels festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche aus Fol-
geschaden eines Schlisselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs).

Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von
Tresor- und Mdbelschlisseln sowie sonstigen Schlis-
seln zu beweglichen Sachen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Medienverluste/Energiemehrkosten

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen des
Verlustes von Flissigkeiten oder Gasen, soweit es sich
um Verluste aus den vom Versicherungsnehmer erstell-
ten, instandgehaltenen oder gewarteten Anlagen han-
delt, die als Folge eines mangelhaften Werkes auftre-
ten, siehe Ziffer 2.2 AHB. Ersetzt wird ausschlieRlich der
Wert der verloren gegangenen Gase oder Flussigkeiten,
nicht jedoch Folgeschaden.

Abweichend von Ziffer 2.1 AHB sind mitversichert
gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Vermdogens-
schaden im Sinne von Teil Il Ziffer 4.1 dieses Vertrages
wegen erhohten Energieverbrauchs und erhohter En-
ergiekosten auf Grund der vom Versicherungsnehmer
mangelhaft durchgefiihrten Installationen. Ausgenom-
men sind Anspriiche infolge der Unwirksamkeit von
EnergiesparmalRnahmen.

Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand
des Abhandenkommens und auf den Einwand des Er-
fullungsanspruchs.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.
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Datenloschung durch mangelhafte Elektroinstallation
(sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Abweichend von Ziffer 2.1 AHB sind mitversichert gesetz-
liche Haftpflichtanspriiche wegen Vermogensschaden
im Sinne von Teil Il Ziffer 4.1 dieses Vertrages wegen
Kosten, die aufgewendet werden miissen, zur Wieder-
beschaffung von gespeichertem Datenmaterial, welches
aufgrund mangelhaft durchgefiihrter Elektroinstallation
geldscht wurde.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Senkungs- und Erdrutschungsschaden

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.14.2
und Ziffer 7.10.2 AHB - Haftpflichtanspriiche wegen
Senkungen eines Grundstiicks oder Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschdden und alle sich da-
raus ergebenden Vermogensschdaden am Baugrund-
stlick selbst und/oder den darauf befindlichen Gebau-
den oder Anlagen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

Unterfahren, Unterfangen

Eingeschlossen ist — teilweise abweichend von Ziffer
7.14.2, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB — die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Sachschdden an den zu unter-
fangenden und unterfahrenden Grundstticken, Gebau-
den, Gebaudeteilen und Anlagen und alle sich daraus
ergebenden Vermdgensschaden im Rahmen der fir
Tatigkeitsschaden vereinbarten Versicherungssumme
(siehe Versicherungsschein).

Die Regelungen der Ziffer 1.2 und der Ziffer 7.8 AHB
bleiben bestehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schiden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz iiber die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.



Teil Il Produkthaftpflicht-Risiko

Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers fiir Personen-, Sach- und daraus entstan-
dene weitere Schaden, soweit diese durch vom Versi-
cherungsnehmer

a) hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
b) erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt,
in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in
den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder
die Leistungen ausgefiihrt hat.

Versichertes Risiko

Der Versicherungsschutz fiir das Produkthaftpflicht-
Risiko bezieht sich auf den in der Betriebsbeschreibung
genannten Produktions- und/oder Tatigkeitsumfang.

Abgrenzungen und Erweiterungen des
Versicherungsschutzes

Personen- oder Sachschiden auf Grund von
Sachmingeln infolge Fehlens von vereinbarten
Eigenschaften

Eingeschlossen sind — insoweit abweichend von Zif-
fer 1 und Ziffer 7.3 AHB — auf Sachmangeln beruhende
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Schadensersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Um-
fang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schaden, wenn der Versicherungsnehmer auf
Grund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer Gber
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten
und Leistungen dafir verschuldensunabhangig einzuste-
hen hat, dass diese bei Gefahriibergang vorhanden sind.

Deckungserweiterung
Verkaufs- und Lieferbedingungen

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem
Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen des Versicherungsnehmers rechtswirksam
vereinbart sind, wird sich der Versicherer auf einen Haf-
tungsausschluss fiir weitergehende Schaden nicht be-
rufen, wenn der Versicherungsnehmer das ausdriicklich
wiinscht und er nach den gesetzlichen Bestimmungen
zur Haftung verpflichtet ist.



Teil IV Umwelthaftpflicht-Versicherung

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.23

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Gegenstand und Umfang der Versicherung

Der Versicherungsschutz besteht auf der Grundlage der
nachfolgenden Besonderen Bedingungen und Ri-
sikobeschreibungen fiir die Umwelthaftpflicht-
Versicherung sowie ansonsten im Rahmen und Um-
fang des Vertrages.

Versichert ist — abweichend von Ziffer 7.10.2 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver-
sicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschaden
durch Umwelteinwirkung, fir die gemal Ziffer 1.2.1 bis
1.2.7 in Versicherung gegebenen Risiken und Tatigkeiten
(falls vereinbart).

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei
ausschlieBlich auf die im Versicherungsschein
genannten, den nachfolgend aufgelisteten Ri-
sikobausteinen zugeordneten Anlagen:

Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind,
gewasserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten,
zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen).

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-
hang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgefiihrt
sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewasser
und Schéaden durch Abwasser.

Anlagen des Versicherungsnehmers gemafR Anhang 1
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen
auf Gewasser und Schaden durch Abwasser.

Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem
Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Ge-
nehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit
es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen
handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anla-
gen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen
auf Gewadsser und Schaden durch Abwasser.

Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewdsser oder
Einwirken auf ein Gewadsser derart, dass die physika-
lische, chemische oder biologische Beschaffenheit des
Wassers verdandert wird, durch den Versicherungsneh-
mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

Der Ausschluss von Schaden durch Abwdsser gemal
Ziffer 7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung.

Anlagen des Versicherungsnehmers gemall Anhang 2
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/
Pflichtversicherung).

Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemanR
Ziffer 1.2.1bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich fir
derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist. Der
Ausschluss von Schaden durch Abwasser gemal Ziffer
7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung (Um-
welthaftpflicht-Regressdeckung).

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles wer-
den unter den in Ziffer 4 genannten Voraussetzungen
durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressanspriiche
des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsneh-
mer bestehen kénnen.

Eingeschlossen sind — insoweit abweichend von Ziffer 1
und Ziffer 7.3 AHB — auf Sachméngeln beruhende Scha-
densersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang we-
gen Personen-, Sach- und gemal Ziffer 1.4 mitversicherte
Vermogensschaden, wenn der Versicherungsnehmer auf
Grund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer tber
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten

1.2.7

1.3

1.4

2.1

2.2

4

4.1
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und Leistungen dafiir verschuldensunabhangig einzuste-
hen hat, dass diese bei Gefahriibergang vorhanden sind.

Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem
im Versicherungsschein beschriebenen Risiko stehen, so-
weit diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder
Tatigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter
den Anwendungsbereich der unter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.6
aufgefiihrten Risikobausteine fallen, unabhangig davon,
ob diese vereinbart wurden oder nicht (Umwelthaft-
pflicht-Basisdeckung).

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gela-
gerte Stoffe bei ihrer Verwendung im raumlichen und
gegenstandlichen Zusammenhang mit einer geman
der im Versicherungsschein ausgewiesenen versicher-
ten Anlage nach Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 und Ziffer 1.2.7
in Boden, Luft oder Wasser (einschliellich Gewadsser)
gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet
zu sein.

Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht
auf die Verwendung von Klarschlamm, Jauche, Giille,
festem Stalldung, Schadlingsbekampfungs-, Pflan-
zenschutz- und Diingemitteln, es sei denn, dass die-
se Stoffe durch plotzliche und unfallartige Ereignisse
bestimmungswidrig und unabsichtlich in die Um-
welt gelangen, durch Niederschldge plétzlich abge-
schwemmt werden oder auf andere Grundstiicke ab-
driften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers
stehen.

Der Versicherungsschutz gemal Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7
bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schaden
eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Ab-
wasser und mit diesen in Gewasser gelangen.

Mitversichert sind gemaR Ziffer 2.1 AHB Vermdgens-
schaden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des
Rechts am eingerichteten und ausgelibten Gewerbebe-
trieb oder wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder
-befugnissen. Diese werden wie Sachschaden behandelt.

Vorsorgeversicherung/Erhohungen und
Erweiterungen

Die Bestimmungen der Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB
- Vorsorge-Versicherung - finden fir die Risikobau-
steine Ziffer 1.2.1 - 1.2.5 keine Anwendung. Der Versi-
cherungsschutz fiir neue Risiken bedarf insoweit beson-
derer Vereinbarung.

Ziffer 3.1.2 und Ziffer 3.2 AHB - Erhohungen und Er-
weiterungen - findet fr die Risikobausteine gemal Zif-
fer 1.2.1 - 1.2.5 keine Anwendung. Hiervon unberiihrt
bleiben mengenmalige Verdanderungen von Stoffen
innerhalb der unter Ziffer 1.2 versicherten Risiken.

Definition des Versicherungsfalles

Versicherungsfall ist —abweichend von Ziffer 1.1
AHB — die nachprifbare erste Feststellung des Perso-
nenschadens, Sachschadens oder eines gemaR Ziffer
1.4 mitversicherten Vermdégensschadens durch den Ge-
schéadigten, einen sonstigen Dritten oder den Versiche-
rungsnehmer. Der Versicherungsfall muss wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt
bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die
Maglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtanspriichen
erkennbar war.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist,



4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4

4.5

— nach einer Stérung des Betriebes
oder
— auf Grund behordlicher Anordnung.

Aufwendungen des Versicherungsnehmers fiir MaRnah-
men zur Abwendung oder Minderung eines sonst un-
vermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemaR
Ziffer 1.4 mitversicherten Vermdgensschadens. Die Fest-
stellung der Stérung des Betriebes oder die behordliche
Anordnung miissen in die Wirksamkeit der Versicherung
fallen, wobei der friihere Zeitpunkt malgeblich ist.

Aufwendungen auf Grund behordlicher Anordnungen
i.S. der Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten
Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache Gibernom-
men, dass die MaRnahmen durch den Versicherungs-
nehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die
Behorde ausgefiihrt werden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Sto-
rung des Betriebes oder eine behéordliche Anordnung
unverziiglich anzuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objek-
tiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder
den Schadenumfang zu mindern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemaR Widerspruch
gegen behordliche Anordnungen einzulegen

oder

sich mit dem Versicherer tiber die MalRnahmen abzu-
stimmen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3
genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so werden ihm
im Rahmen des fiir Aufwendungen gemaR Ziffer 4 ver-
einbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3
genannten Obliegenheiten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige Uber die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis
zu kirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Abs.1 und 2 bleibt der Versicherer
zum Ersatz etwaiger Uber die notwendigen und ob-
jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender
Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit nicht fir den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursachlich ist.

Nicht ersatzfahig sind in jedem Falle Aufwendungen —
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der
Ziffer 4.1 decken —

zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachristung,
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen,
Grundstiicken oder Sachen (auch gemieteten, gepach-
teten, geleasten und dergleichen) des Versicherungs-
nehmers; das gilt auch fiir solche, die friiher im Eigen-
tum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden versicherten Personen-, Sach- oder gemal}
Ziffer 1.4 mitversicherten Vermogensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstiicke oder Sachen des Ver-
sicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung
nicht betroffen sind, beeintrachtigt werden missen.
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Nicht versicherte Tatbestidnde

Nicht versichert sind — wobei Aufwendungen vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles im Sinne der Ziffer 4 wie
Anspriiche behandelt werden —

5.1

5.2
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.1
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Anspriiche wegen Schéden, die dadurch entstehen
oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen diese Stoffe verschiittet werden,
abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder
durch ahnliche Vorgange in den Boden oder ein Gewas-
ser gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgange auf
einer Storung des Betriebes beruhen.

Anspriiche wegen Schéden, die durch betriebsbedingt
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene
Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den
Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik
zum Zeitpunkt der schadenursachlichen Umwelteinwir-
kungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die
Moglichkeit derartiger Schaden nicht erkennen musste
(siehe jedoch Ziffer 5.13).

Anspriiche wegen Schaden, die vor Beginn des Versi-
cherungsvertrages eingetreten sind.

Anspriiche wegen Schéden, fir die nach MalRgabe
friherer Versicherungsvertrage Versicherungsschutz
besteht oder hatte beantragt werden kénnen.

Anspriiche wegen Schaden, die sich daraus ergeben,
dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versi-
cherungsverhaltnisses Grundstiicke erwirbt oder in Be-
sitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer
Umwelteinwirkung betroffen waren.

Anspriiche wegen Schaden aus Eigentum, Besitz oder
Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen-
oder Endablagerung von Abféllen, soweit es sich nicht
um eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfalle
auf dem Betriebsgelande handelt.

Anspriiche wegen Schaden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfalle nach
Auslieferung entstehen.

Anspriiche wegen Schaden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfih-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten
entstehen (Produkthaftpflicht).

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungsschutz
gemaR Ziffer 1.2.6 vereinbart ist.

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch
verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten
behordlichen Anordnungen oder Verfiigungen, die
dem Umweltschutz dienen, abweichen.

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Tech-
nik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsan-
weisungen fir Anwendung, regelméRige Kontrollen,
Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder not-
wendige Reparaturen bewusst nicht ausfiihren.
Anspriiche wegen genetischer Schaden.

Anspriiche wegen Schéden, die nachweislich auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder
unmittelbar auf Verfligungen oder MaRnahmen von
hoher Hand beruhen; das gleiche gilt fir Schaden durch
hohere Gewalt, soweit sich elementare Naturkrafte aus-
gewirkt haben.

Anspriiche wegen Normalbetriebsschaden (siehe Ziffer
5.2) durch

— aromatische Kohlenwasserstoffe, z. B. BTEX, Phenole
oder Biphenyle;

— Schwermetalle;
dartiber hinaus generell Anspriiche wegen Schaden

— durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW);
— im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.



5.15

5.16

6.1

6.2

6.3

7.1

Anspriiche aus Anlass von Abbruch- und EinreiBar-
beiten sowie von Sprengungen, sofern nicht eine beson-
dere Vereinbarung tber den Einschluss getroffen worden
ist.

Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschaden, die
entstehen,

— bei Abbruch- und EinreiRarbeiten in einem Umkreis,
dessen Radius der Hohe des einzureilenden Bau-
werks entspricht;

— bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis
von weniger als 150 m.

Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflichtwidrigen
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen ver-
ursachen.

Versicherungssummen/Jahreshochstersatz-
leistung/Selbstbeteiligung/Serienschiden

Versicherungssummen

Fur den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden
die im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungssummen die Hochstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige
Personen erstreckt.

Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 werden im Rahmen der
vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem im Ver-
sicherungsschein genannten Gesamtbetrag je Stérung
des Betriebes oder behérdlicher Anordnung, ersetzt.
Auf die im Versicherungsschein genannte Maximierung
wird hingewiesen.

Kommt es trotz Durchfiihrung der MaRnahmen, fiir die
Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 ersetzt werden, zu einem
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf-
wendungen auf die Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres angerechnet, in dem der Versicherungsfall
eintritt, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme eines
friheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung fir Ver-
sicherungsfalle tatsachlich gemindert hat.

Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versiche-
rungsschein.

Sie gilt auch fir Aufwendungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles.

Serienschaden

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfalle durch

— dieselbe Umwelteinwirkung,

— mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
henden Umwelteinwirkungen,

— mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen
gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sach-
licher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhangig von ihrem tatsachlichen Eintritt als
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser
Versicherungsfalle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

Nachhaftung

Endet das Versicherungsverhaltnis wegen des voll-
standigen oder dauernden Wegfalls des versicherten
Risikos oder durch Kiindigung des Versicherers oder
des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz fir solche Personen-, Sach- und gemal
Ziffer 1.4 mitversicherte Vermogensschaden weiter,

7.2

8.2

8.3

8.4
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die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein-
getreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung
des Versicherungsverhéltnisses noch nicht festgestellt
waren, mit folgender MalRgabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fiir die Dauer von 3
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhaltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhaltnisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Hohe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versicherungs-
jahres, in dem das Versicherungsverhdltnis endet.

Die Regelung der Ziffer 7.1 gilt fuir den Fall entspre-
chend, dass wéahrend der Wirksamkeit der Versicherung
ein versichertes Risiko teilweise wegfallt, mit der Mal3-
gabe, dass auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls
des versicherten Risikos abzustellen ist.

Auslandsdeckung

Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Be-
dingungen — abweichend von den Bestimmungen in
Teil | Ziffer 5.2 sowie Ziffer 7.9 AHB — lediglich solche
im Ausland eintretende Versicherungsfalle,

— die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage
oder eine Tatigkeit im Inland im Sinne der Ziffer 1.2.1
bis 1.2.7 zuriickzufiihren sind.

Dies gilt fiir Tatigkeiten im Sinne der Ziffer 1.2.6 nur,
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich fiir das
Ausland bestimmt waren;

— aus Anlass von Geschiftsreisen oder aus der Teilnahme
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Markten,
wenn Versicherungsschutz gemal Ziffer 1.2.7 verein-
bart wurde. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst) oder
sonstige Leistungen gelten nicht als Geschaftsreisen.

Ferner erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
solche im europdischen Ausland eintretende Versiche-
rungsfélle,

— die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von
Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.2.6 zuriick-
zufiihren sind, wenn die Anlagen oder Teile ersicht-
lich fuir das Ausland bestimmt waren;

- die auf Montage, Demontage, Instandhaltung oder
Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer
1.2.6 zurickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten
im Ausland erfolgen;

— die auf sonstige Montage, Demontage, Instandhal-
tung, Wartung oder sonstige Tatigkeiten gemal
Ziffer 1.2.7 zurlickzufiihren sind, wenn diese Tatig-
keiten im Ausland erfolgen.

Der Versicherungsschutz besteht nur fir solche Per-
sonen- und Sachschaden — Vermdgensschaden gemaf}
Ziffer 1.4 sind nicht versichert —, die Folgen eines vom
ordnungsgemalien, stérungsfreien Betriebsgeschehen
abweichenden, plotzlich und unfallartig, nicht allmah-
lich eintretenden Vorkommnisses sind. Aufwendungen
vor Eintritt des Versicherungsfalles gem. Ziffer 4 werden
nicht ersetzt.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort auBRerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehoéren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
paischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunfallen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchfiihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche
gegen den Versicherungsnehmer und die in Teil | unter
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Ziffer 3.1 genannten Personen aus Arbeitsunfallen und
Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden —
abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten,
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

8.6 Bei Versicherungsfallen in USA und Kanada sowie deren
Territorien oder Anspriichen, die in den USA und Kana-
da sowie deren Territorien geltend gemacht werden,
findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe
Versicherungsschein) bei Geschéftsreisen sowie bei der
Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Markten keine Anwendung.

Klarstellung zu Ziffer 8:

Fir die Definition des Anlagen-Begriffes ist deutsches Recht mal3-
gebend.
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Teil V Besondere Vereinbarungen fiir bestimmte Betriebsarten

1.1

1.2

1.3

Fiir Schulen und Kindergirten
Gegenstand des Versicherungsschutzes
In Erganzung von Teil | Ziffer 1 gilt zusatzlich:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen seinen sich
aus der Betriebs- bzw. Berufsbeschreibung ergebenden
Eigenschaften, Rechtsverhaltnissen und Tétigkeiten.

Insbesondere aus

— der Erteilung von Unterricht (auch Experimentalun-
terricht mit/ohne radioaktive Stoffe) sowie aus Erzie-
hung und Aufsichtsflihrung;

— Schulveranstaltungen, die nicht tiber den allgemein
blichen Rahmen hinausgehen (z.B. Elternversamm-
lungen, Schulfeste, Schulferien);

— Verwendung von Sport- und Ubungsgeriten zu Un-
terrichtszwecken im eigenen Schulbetrieb;

— der Veranstaltung von Schiiler- oder Klassenreisen
sowie Schulausfliigen und aus damit verbundenen
Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei
voriibergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem
Jahr (siehe Ziffer 1.3).

AuBerdem gilt:

Bei Internatsbetrieben ist die gesetzliche Haftpflicht aus
der Gewdhrung von Unterkunft und Verpflegung mit-
versichert.

Mitversicherte Personen
Anstelle von Teil | Ziffer 3 gilt:

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die person-
liche gesetzliche Haftpflicht

1. der Mitglieder des Schulvorstandes und des Kura-
toriums in dieser Eigenschaft

2. der Lehrer, Aufsichtspersonen und der sonstigen
beschaftigten oder beauftragten Personen fiir Haft-
pflichtanspriiche wegen Schéden, die sie in Ausfiih-
rung ihrer dienstlichen Verrichtung verursachen,
auch bei voriibergehendem Auslandsaufenthalt bis
zu einem Jahr (siehe Ziffer 1.3).

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen
Personenschaden, bei denen es sich um Dienst- oder
Arbeitsunfalle im Betrieb der Schule oder Dienststelle
gemal den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder
gemal dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt.

Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Perso-
nenschaden aus Arbeitsunféllen von Kindern, Schiilern,
Lernenden und Studierenden.

Deckungserweiterung — Auslandsdeckung
Anstelle von Teil | Ziffer 5.2 gilt:

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
im Ausland vorkommender Versicherungsfalle

— aus Anlass von vorlibergehenden Schiiler- oder Klas-
senreisen sowie Schulausfligen und aus damit ver-
bundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen
bis zu einem Jahr;

— aus Anlass von voriibergehenden dienstlichen Auf-
enthalten/Verrichtungen bis zu einem Jahr;

— durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer
dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen;

— aus Anlass einer voriibergehenden gewerblichen Ta-
tigkeit bis zu einem Jahr. Dies gilt auch fir die Inan-
spruchnahme als Halter oder Hiter von mitversicher-
ten Tieren;

— aus Anlass von Geschaftsreisen oder aus der Teil-
nahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und

1.4

1.5
1.5.1

1.5.2
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Markten. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten (auch Inspektion und Kundendienst) oder
sonstige Leistungen gelten nicht als Geschaftsreisen;

— durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne
dass der Versicherungsnehmer sie dorthin geliefert
hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht fir im Ausland gelegene Betriebsstatten
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Léa-
ger und dergleichen), sowie eine Erweiterung des Ex-
port-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Lander auer-
halb Europas.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunfallen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchfiihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche ge-
gen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 1.2 1.
genannten Personen aus Arbeitsunfallen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetz-
buches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden —
abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reiseko-
sten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehoéren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
paischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Auf die Risikoabgrenzungen (Teil | Ziffer 6) wird beson-
ders hingewiesen.

Risikoabgrenzungen

In Erganzung von Teil | Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht

— aus Forschungs- oder Gutachtertétigkeit;

— aus ungewohnlicher oder besonders gefahrlicher Be-
tatigung.

Nicht mitversichert ist die personliche gesetzliche Haft-

pflicht der Schiler.

Mitversicherung von Nebenrisiken

Teil Il Ziffer 2.2 (Tierhalterhaftpflichtversicherung) gilt
bei Reitschulen, Pferdeverleih- und Pferdepensionsbe-
trieben gestrichen.

In Ergdnzung von Teil Il Ziffer 2 ist auch die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers mitversichert aus
dem Gebrauch von

— Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

a) die weder durch Motoren, noch durch Treibsatze
angetrieben werden und

b) deren Fluggewicht 5 kg (einschl. Zubehdr wie
z. B. Leinen, Schnire und Geschirr) nicht ber-
steigt und

c) fir deren Nutzung des Luftraumes keine behord-
liche Erlaubnis erforderlich ist.



3.1

3.2

3.3

Soweit im Versicherungsfall eine Leistung aus einer
eigenstandigen Luftfahrt-Halterhaftpflichtversiche-
rung beansprucht werden kann, gehen diese Lei-
stungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch fiir den Fall,
dass der Versicherungsschutz tber eine Gruppenver-
sicherung besteht.

— Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Se-
gelboote (auch Windsurfbretter) und eigene oder
fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren — auch
Hilfs- oder AuRenbordmotoren — oder Treibsatzen.

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch
von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren,
soweit fur das Flihren keine behérdliche Erlaubnis
erforderlich ist.

— Kitesport-Geraten.

Versicherungsschutz besteht fiir das Segeln mit nicht
versicherungspflichtigen Lenkdrachen (Kite-Sailing)
in Verbindung mit z. B. Skiern, einem Snowboard,
einem Surfbrett oder einem Strandbuggy.

Ausgeschlossen bleibt die gesetzliche Haftpflicht
wegen Schaden durch den Gebrauch von Luftfahr-
zeugen im Sinne des Luftverkehrsgesetzes.

Fiir Lagerei-, Speditions-, Stauerei-, Fuhr- und
Kiihlhausbetriebe und Frachtfiihrer

Risikoabgrenzungen

In Erganzung von Teil | Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht wegen Schaden am eingelagerten Gut.

Fiir Transportbetriebe (Lagerei-, Speditions-,
Fuhr- und Verkehrsbetriebe etc. sowie Bestat-
tungsinstitute)

Deckungserweiterungen — Auslandsdeckung

In Erweiterung von Teil | Ziffer 5.2 ist— abweichend von Zif-
fer 7.9 AHB — auch die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen im europdischen Ausland vorkom-
mender Versicherungsfalle aus Anlass der Durchfiihrung
von Fahrten/Transporten eingeschlossen. Die sonstigen
Bestimmungen der Ziffer 5.2 bleiben unberiihrt.

Mitversicherung von Nebenrisiken

In Erganzung von Teil Il Ziffer 2 ist auch die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers mitversichert

1. aus Besitz und Unterhaltung einer Kraftfahrzeugre-
paraturwerkstatt fur den Eigenbedarf. Mitversichert
ist auch die Haftpflicht aus der gelegentlichen Re-
paratur oder Wartung fremder Fahrzeuge, nicht
jedoch Schaden an diesen Fahrzeugen;

2. aus Besitz, Verwendung sowie Verleih von Contai-
nern, nicht jedoch von Absetzmulden, Miill- und
Schuttcontainern u. a.

Fur Container, die mit einem Fahrgestell verbunden
sind oder die mit einem Kraftfahrzeug transportiert
werden, besteht Versicherungsschutz nur tber die
betreffende Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.

3. aus dem Besitz und der Verwendung von Wechsel-
aufbauten fir Lkw, Lkw-Anhanger und Auflieger im
abgestellten Zustand, d. h. solange die Aufbauten
nicht mit einem Fahrgestell verbunden sind. Fir
Wechselaufbauten, die mit einem Fahrgestell ver-
bunden sind, besteht Versicherungsschutz nur tiber
die fiir das Fahrgestell abgeschlossene Kraftfahrt-
Haftpflichtversicherung.

Deckungserweiterungen

In Erganzung von Teil Il Ziffer 4 gelten zusatzlich fol-
gende Deckungserweiterungen vereinbart:
Rangierschiden mit fremden Kraftfahrzeugen
Eingeschlossen ist —abweichend von Ziffer 7.7 und Zif-
fer 7.10.2 AHB - die Beschadigung von fremden Kraft-
fahrzeugen anlasslich des Bewegens dieser Kraftfahr-

zeuge auf eigenen und fremden Betriebsgrundstiicken
(nicht auf offentlichen Wegen, Strallen und Platzen).
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Fir diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in
Ziffer 3.1.2 und in Ziffer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfiigungsberechtigten
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des
Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen und
Platzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benut-
zen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erflillungsanspriiche)
und der Ziffer 7.8 AHB (Schaden an hergestellten oder
gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schia-
den durch Umwelteinwirkungen umfasst, be-
steht kein Versicherungsschutz iiber die Um-
welthaftpflicht-Versicherung.

Fiir Bautriager und Generaliibernehmer
Gegenstand des Versicherungsschutzes
In Erganzung von Teil | Ziffer 1 gilt zusatzlich:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen seinen sich
aus der Betriebs- bzw. Berufsbeschreibung ergebenden
Eigenschaften, Rechtsverhaltnissen und Tatigkeiten.

Insbesondere

— aus der Unterhaltung eines Blrobetriebes sowie von
Beratungs- und Verkaufsstellen;

— aus der Planung von Bauvorhaben im Sinne von § 15
HOAI durch eigenes Personal;

— aus der Beaufsichtigung der Bauvorhaben durch ei-
genes Personal — technische und geschéftliche Ober-
leitung, ortliche Bauaufsicht, jeweils im Rahmen des
Leistungsbildes des § 15 HOAI — nicht jedoch aus
der Ubernahme der verantwortlichen Bauleitung im
Sinne der entsprechenden Bestimmungen der jewei-
ligen Landesbauordnungen;

— aus der Beauftragung selbststandiger Unternehmer
(Bauhaupt- und -nebengewerbe usw.), Sonderfach-
leute (Heizung, Klima, Liftung, Sanitdr usw.) sowie
selbststandiger Architekten und Bauingenieure;

— als Verwalter/Besitzer der zu bebauenden Grund-
stiicke und der zu errichtenden Héauser, Wohnein-
heiten nebst Gemeinschaftsanlage;

- aus dem Besitz von Musterwohnungen und Muster-
hausern sowie den dazugehorenden Vorflihrungen;

— aus dem Eigentum bereits errichteter, aber noch
nicht veraulRerter Hauser und Wohnungen. Der
Versicherungsschutz endet mit der Gebrauchsab-
nahme durch Kéufer oder sonstige Besitznachfolger,
spatestens jedoch sechs Monate nach Beendigung
der Bauarbeiten fiir das einzelne Projekt;

— als Bauherr samtlicher Bauvorhaben, die unter sei-
ner Regie errichtet werden (Eigen-, Durchlaufs- und
Betreuungsbauten). Voraussetzung hierfir ist, dass
die Bauausfiihrung an einen Dritten (selbststandiges
Unternehmen) vergeben ist.

Soweit der Versicherungsnehmer im Einzelfall die
gesetzliche Haftpflicht eines Bauherrn (Kunden) in
dieser Eigenschaft vertraglich Gbernommen hat, be-
steht hierfiir im Rahmen dieses Vertrages ebenfalls
Versicherungsschutz.

Die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Grundstiickseigentiimer ist wahrend der
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Bauarbeiten ebenfalls nach MalRRgabe der Vertrags-
bestimmungen mitversichert. Dieser Versicherungs-
schutz endet jedoch jeweils bei Bezug der Hauser
(Wohnungen).

Erlauterung:

— Eigenbauten sind Bauvorhaben, die der Versiche-
rungsnehmer zunéachst fur sich selbst zum Zwecke
der spateren Vermietung errichten lasst.

— Durchlaufsbauten sind Bauvorhaben, die der Ver-
sicherungsnehmer zunéchst fir sich selbst zum Zwe-
cke des spateren Verkaufs errichten lasst.

— Betreuungsbauten sind Bauvorhaben fremder
Bauherren, die der Versicherungsnehmer technisch
und wirtschaftlich betreut.

Risikoabgrenzungen

In Erganzung von Teil | Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht

— aus Gewidbhrleistungsanspriichen und Schaden/Mén-
geln an den Bauobjekten und alle sich daraus erge-
benden Vermdgensschaden, wobei unerheblich ist,
ob der Ersatzanspruch aus dem Verantwortungsbe-
reich des Versicherungsnehmers oder eines beauftrag-
ten Unternehmers oder Sonderfachmannes resultiert;

— aus Schaden durch bewusstes Abweichen von Geset-
zen, behordlichen Vorschriften und Anweisungen;

— aus Schaden die darauf zurlickzufiihren sind, dass der
Versicherungsnehmer oder seine Angestellten Fehler
Ubersehen, die in Rechnungen, Aufstellungen, Vor-
und Kostenanschlagen oder MaRen in Zeichnungen
enthalten sind, deren Priifung dem Versicherungs-
nehmer libertragen war;

— aus Schadenfallen von Schwester-, Tochter- oder
sonstigen mit dem Versicherungsnehmer kapital-,
gewinn- und/oder personalméRig verflochtenen Un-
ternehmen und Architekturbiiros.

Nicht versichert ist die Haftpflicht der vom Versiche-
rungsnehmer beauftragten Unternehmer, Architekten,
Bauingenieure und Sonderfachleute;

Fiir landwirtschaftliche Lohn- und Lohnmaschi-
nenbetriebe, landwirtschaftliche Maschinen-
genossenschaften und -ringe

Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil | Ziffer 6.1 ist nicht versichert die Haft-
pflicht wegen Schaden der Genossen/Gesellschafter und
ihrer Angehdrigen, denen Maschinen (iberlassen wurden.

Fiir Landschaftsgirtnereien, Schidlingsbekamp-
fungsbetriebe (auch Pflanzenschutzbetriebe)

Risikoabgrenzungen

In Erganzung von Teil | Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht aus der Anwendung von Pflanzenschutz-,
Schadlingsbekampfungs- und Diingemitteln wegen
Schéden

— am behandelten Gut und allen sich daraus erge-
benden Vermogensschaden,

— durch bewusstes Abweichen von Gebrauchsanwei-
sungen und behdrdlichen Vorschriften,

— durch Schadlingsbekampfung aus der Luft.

Fiir Futtermittelhandelsbetriebe
Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil | Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen-
schaden, die aus der Ubertragung von Krankheiten/
Seuchen auf den Menschen resultieren (z. B. BSE ,,Rin-
derwahnsinn®). Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer
7.18 AHB bleiben hiervon unberihrt.
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Fiir Betriebe der gewerblichen Tierhaltung und
des Tierhandels

Deckungserweiterungen — Auslandsdeckung

In Erweiterung von Teil | Ziffer 5.2 ist — abweichend von
Ziffer 7.9 AHB — eingeschlossen die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen im europa-
ischen Ausland vorkommender Versicherungsfalle aus
Anlass einer vorlibergehenden gewerblichen Tatigkeit
bis zu einem Jahr. Dies gilt auch fiir die Inanspruchnah-
me als Halter oder Hiiter von mitversicherten Tieren.

Mitversicherung von Nebenrisiken

Teil Il Ziffer 2.2 (Tierhalterhaftpflichtversicherung) gilt
gestrichen.

Flir Hundezucht, Hundedressur und Hundehandel
Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil | Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht wegen Schaden an Figuranten (Scheinver-
brechern).

Fir Wanderschifereien
Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil | Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht wegen Flurschaden.

Flurschaden (sofern besonders vereinbart, siehe Versi-
cherungsschein)

In teilweiser Abweichung von Ziffer 8.4.1 ist mitversi-
chert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus Flurschaden anlasslich des Ausbrechens von
Schafherden aus dem Pferch.

Fir gewerbliche Mast- und Zuchtbetriebe sowie Zucht-
viehgenossenschaften

Risikoabgrenzungen

In Ergdnzung von Teil | Ziffer 6.1 sind ausgeschlossen
Haftpflichtanspriiche von Genossen/Gesellschaftern
und ihren Angehdrigen wegen Schdaden durch ge-
wollten oder ungewollten Deckakt durch bei ihnen
eingestellte Zuchttiere.

Fiir Bootsverleihbetriebe
Mitversicherung von Nebenrisiken
In Erganzung von Teil Il Ziffer 2 gilt:
Mitversichert ist

- die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersport-
Fahrzeugen, die ausschlieflich zur Vermietung — oh-
ne Berufsbesatzung — verwendet werden, und deren
Standort im Inland ist.

— die personliche gesetzliche Haftpflicht des verant-
wortlichen Flhrers und der sonst zur Bedienung des
Fahrzeugs berechtigten Personen;

- die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Was-
serskildufern und Schirmdrachenfliegern.

Nicht versichert ist

— die personliche Haftpflicht des Wasserskilaufers und
des Schirmdrachenfliegers;

- die Haftpflicht wegen Schaden, die sich bei der Betei-
ligung an Motorbootrennen oder bei den damit im
Zusammenhang stehenden Ubungsfahrten ereignen.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vor-
schrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.

AuBerdem gilt:

— In Erweiterung zu Teil |, Ziffer 5.2 (Auslandsschaden)
gilt:



10

11

12
12.1

a) Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9
AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfalle.

b) Im Falle der vorlaufigen Beschlagnahme eines
Wassersport-Fahrzeugs in einem auslandischen
Hafen ist die etwa erforderliche Sicherheitslei-
stung oder Hinterlegung ausschliellich Sache des
Versicherungsnehmers.

— Fihren ohne vorgeschriebene behérdliche Erlaubnis

Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem be-
rechtigten Flhrer gebraucht werden. Berechtigter
Fuhrer ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen
und Willen des Verfligungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafiir zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug
nicht von einem unberechtigten Flihrer gebraucht
wird.

Der Fuhrer des Wassersportfahrzeugs darf das Was-
sersportfahrzeug nur mit der behérdlichen Erlaubnis
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafiir zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht
von einem Fihrer benutzt wird, der nicht die erfor-
derliche behérdliche Erlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verlet-
zung von Obliegenheiten).

Fiir Fleischbeschauer
Deckungserweiterungen - Vermogensschaden

Eingeschlossen sind in Ergdanzung von Teil Il Ziffer 4.1.1
Vermogensschaden (2. Spiegelstrich findet keine An-
wendung) infolge fahrlassig falscher Beurteilung oder
Kennzeichnung von Fleisch.

Fiir Schmieden
Deckungserweiterungen
In Erganzung von Teil Il Ziffer 4 gilt:

Schiden an Tieren durch Hufbeschlag (sofern be-
sonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.7 AHB —
Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an Tieren durch
Hufbeschlag oder Hufpflege (z. B. Beschneiden des
Horns) und alle sich daraus ergebenden Vermdégens-
schaden.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche aus Heilbehand-
lungen von Tieren. Die Regelungen der Ziffer 1.2 und
der Ziffer 7.8 AHB bleiben unberiihrt.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Fiir Gaststitten- und Beherbergungsbetriebe
Gegenstand des Versicherungsschutzes
In Erganzung von Teil | Ziffer 1 gilt zusatzlich:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrecht-
lichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen
seinen sich aus der Betriebs- bzw. Berufsbeschreibung
ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhaltnissen und
Tatigkeiten.

Insbesondere aus

— Besitz und Betrieb von Fremdenzimmern, hotelei-
genen Schwimmbaddern, Saunen, Solarien, Fitness-
rdumen, SchieRstanden, Kegelbahnen, Sélen fir
Veranstaltungen, Kinderspielplatzen einschl. Beauf-
sichtigung, Minigolfanlagen, Sportanlagen (z. B.
Tennisplatzen) auf dem Betriebsgrundsttick;

— der Vermietung von Fahrradern, Strandkorben, Ski
und Schlitten an Beherbergungsgaste;
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— der Durchfiihrung von Veranstaltungen auf dem Be-
triebsgrundsttick;

— der Lieferung von Speisen und Getranken auBer Haus.
Deckungserweiterungen
Belegschafts- und Besucherhabe

Teil Il Ziffer 4.2 gilt nicht fir Beherbergungs- und Re-
staurationsgaste.

In Ergénzung von Teil Il Ziffer 4 gilt:

Schaden durch Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf
dem Betriebsgrundsttick

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
wegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrund-
stlick ohne Schaden am bewegten Kraftfahrzeug (siehe
jedoch Ziffer 12.2.2.4).

Fir diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in
Ziffer 3.1.2 AHB und in Ziffer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des
Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen und
Platzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benut-
zen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, daftr zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer be-
nutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Schaden an von Restaurationsgasten zur Aufbewah-
rung libergebenen Sachen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschadi-
gung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sa-
chen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit
Zubehor und Inhalt), die von Restaurationsgasten zur
Aufbewahrung ibergeben worden sind.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Schdden an von beherbergten Gésten eingebrachten
Sachen (sofern besonders vereinbart, siehe Versiche-
rungsschein)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschadi-
gung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von
den beherbergten Gasten eingebrachten Sachen (aus-
genommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehor
und Inhalt).

Zu den eingebrachten Sachen gehoren auch aufbe-
wahrte Sachen und solche, deren Aufbewahrung zu
Unrecht abgelehnt wurde.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Schaden an von beherbergten Gasten eingestellten
Kraftfahrzeugen und an in diesen Fahrzeugen befind-
lichen privaten Reisegepécks (sofern besonders verein-
bart, siehe Versicherungsschein)

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 und in
Ergénzung von Ziffer 2.2 AHB — die gesetzliche Haft-
pflicht aus Beschadigung, Vernichtung, Entwendung,
Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch der
eingestellten Kraftfahrzeuge, deren Zubehor und des
in den eingestellten Kraftfahrzeugen befindlichen und
flir den privaten Bedarf der Insassen bestimmten Reise-
gepacks (ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung)
und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschéaden.

Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das Kraft-
fahrzeug in verschlieRbaren Garagen, in Hofrdumen
oder umfriedeten Einstellplatzen befindet.
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Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte),
die das Fahrzeug oder Reisegepack entwendet oder
unbefugt gebraucht haben.

Beim Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Be-
triebsgrundsttick gilt:

Fur diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in
Ziffer 3.1.2 AHB und in Ziffer 4.3.1 AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen
Wegen und Platzen nur mit der erforderlichen Fahrer-
laubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Schédden an fremden Kraftfahrzeugen beim Zubringen
und Abholen (sofern besonders vereinbart, siehe Versi-
cherungsschein)

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.7 AHB —
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschadigung und
Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren
Zubehor (ausgenommen Inhalt und Ladung) beim
Zubringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge auRer-
halb des Betriebsgrundstiicks und alle sich daraus er-
gebenden Vermdgensschaden. Auf die Risikoabgren-
zungen wird besonders hingewiesen.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen
Wegen und Platzen nur mit der erforderlichen Fahrer-
laubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

Vertragshaftung

Bei Bahnhofsgaststatten und Bahnhofshotels gilt zu-
satzlich:

In Erganzung von Teil Il Ziffer 4.9 ist eingeschlossen
— abweichend von Ziffer 7.3 AHB — die der Deutsche
Bahn AG gegeniiber auf Grund der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen fiir Nebenbetriebe der DB (AVN)
Gbernommene vertragliche Haftpflicht.

Ausgeschlossen bleibt die Beschddigung der gepachte-
ten Gegenstande (Ziffer 7.6 AHB).

Furr freischaffende Ingenieure/Architekten,
staatliche und kommunale Baubeamte,
Vermessungsingenieure im offentlichen Dienst

Deckungserweiterungen - Vermogensschaden,
Verletzung Datenschutzgesetze

Teil Il Ziffer 4.1 gilt gestrichen.
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Fiir Schausteller
Deckungserweiterung - Auslandsdeckung
Anstelle von Teil Il Ziffer 5.2 gilt:

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen im europdischen Ausland vorkommender Versi-
cherungsfalle

—aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen,
Messen, Markten und Jahrmarkten mit eigenen Fahr-
geschaften und/oder (Verkaufs-) Buden. Diese Erwei-
terung ersetzt nicht eine eventuell vor Ort abzuschlie-
Rende Pflichtversicherung;

—aus Anlass von Bau-, Montage-, Wartungs- und Re-
paraturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)
oder aus sonstigen Leistungen;

— durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dort-
hin geliefert hat oder hat liefern lassen;

und dariiber hinaus wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfalle

—aus Anlass von Geschéft- und Dienstreisen oder aus
dem Besuch von Ausstellungen, Kongressen, Messen
und Markten. Bau-, Montage-, Wartungs- und Repara-
turarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst) oder
sonstige Leistungen gelten nicht als Geschaftsreisen;

—durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, oh-
ne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin geliefert
hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht fir im Ausland gelegene Betriebsstatten (z.
B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager
und dergleichen), sowie eine Erweiterung des Export-,
Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Lander auBBerhalb Eu-
ropas.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Arbeitsunfallen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchfiihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche
gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 3
1. genannten Personen aus Arbeitsunféllen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetz-
buches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden —
abweichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reiseko-
sten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort auRerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
paischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Bei Versicherungsféllen in USA und Kanada sowie deren
Territorien oder Anspriichen, die in den USA und Kana-
da sowie deren Territorien geltend gemacht werden,
findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe
Versicherungsschein) bei Geschaftsreisen sowie bei der
Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Markten keine Anwendung.

Auf die Risikoabgrenzungen (Teil | Ziffer 6) wird beson-
ders hingewiesen.
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Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB) — inso-
weit abweichend von Ziffer 7.7, Ziffer 7.15 und Ziffer 7.16 —
und den nachfolgenden Vereinbarungen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen

Schaden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der
Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per
E-Mail oder mittels Datentrager,

soweit es sich handelt um Schaden aus

der Loschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder
Verdnderung von Daten (Datenveranderung) bei Dritten
durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

der Datenveranderung aus sonstigen Griinden sowie der
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten
bei Dritten und zwar wegen

— sich daraus ergebender Personen- und Sachschaden,
nicht jedoch weiterer Datenveranderungen sowie

— der Kosten zur Wiederherstellung der veranderten Daten
bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht oder fehler-
haft erfasster Daten;

der Stérung des Zugangs Dritter zum elektronischen Da-
tenaustausch;

Fiir Ziffer 1.1 bis 1.3 gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu-
tauschenden, zu ubermittelnden, bereitgestellten Daten
durch SicherheitsmalRnahmen und/oder -techniken (z.B.
Virenscanner, Firewall) gesichert oder gepriift werden bzw.
worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Die-
se MaRnahmen kénnen auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt
Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten).

der Verletzung von Personlichkeitsrechten, insoweit besteht
auch Versicherungsschutz fiir immaterielle Schaden, nicht
jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten;

der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch
Versicherungsschutz fiir immaterielle Schaden.

Fiir Ziffer 1.4 und 1.5 gilt:
In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

— Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem
der Erlass einer einstweiligen Verfligung gegen den Ver-
sicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um
Anspriiche auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

— Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder
Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht

— der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung
des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben an-
gestellt hat, in dieser Eigenschaft;

— samtlicher Gbrigen Betriebsangehorigen und in den Be-
trieb des Versicherungsnehmers durch Vertrag eingeglie-
derten Mitarbeiter fremder Unternehmen fiir Schaden,

3.1
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die diese sie in Ausfiihrung ihrer dienstlichen Verrich-
tungen flr den Versicherungsnehmer verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personen-
schaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemaf
dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das gleiche gilt
fur solche Dienstunfélle gemaR den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausiibung oder infolge des Dienstes
Angehdrigen derselben Dienststelle zugefligt werden.

Versicherungssumme/Sublimit/Serienschaden/
Anrechnung von Kosten

Die Versicherungssummen fiir diese Zusatzversicherung
stehen im Rahmen der im Versicherungsschein ausgewie-
senen Grundversicherungssummen zur Verfligung. Hochs-
tersatzleistung siehe Versicherungsschein.

Hochstersatzleistung fir Schaden im Sinne der Ziffer 1.5
innerhalb vorgenannter Versicherungssummen siehe Versi-
cherungsschein.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfalle gelten als ein Versicherungsfall,
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfalle ein-
getreten ist, wenn diese

— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
lichem und zeitlichem Zusammenhang oder

— auf dem Austausch, der Ubermittlung und Bereitstellung
elektronischer Daten mit gleichen Mangeln

beruhen.
Ziffer 6.3 AHB gilt gestrichen.

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden - ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB - als Leistung auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstdndigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn
die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der Europaischen
Wahrungsunion angehdren, liegt, gelten die Verpflich-
tungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfiillt, in
dem der Euro-Betrag bei einem in der Europaischen Wah-
rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Auslandsschidden

Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziffer 7.9
AHB - fiir Versicherungsfalle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtan-
spriiche in europadischen Staaten und nach dem Recht eu-
ropaischer Staaten geltend gemacht werden.

Nicht versicherte Risiken

Nicht versichert sind Anspriiche aus nachfolgend genann-
ten Tatigkeiten und Leistungen:



6.1

— Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pfle-
g€,

— IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,
-Schulung;

— Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,
-wartung, -pflege;

— Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Ser-
vice-Providing;

— Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
— Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
— Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV;

— Tétigkeiten, fiir die eine gesetzliche Pflicht zum Ab-
schluss einer Vermdgensschadenhaftpflichtversicherung
besteht.

Ausschliisse / Risikoabgrenzungen
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Anspriiche
die im Zusammenhang stehen mit

— massenhaft versandten, vom Empfanger ungewollten elek-
tronisch Ubertragenen Informationen (z.B. Spamming);
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— Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen {ber Internet-Nutzer gesammelt
werden kénnen;

wegen Schédden, die von Unternehmen, die mit dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen
Leitung stehen, geltend gemacht werden;

gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen
von gesetzlichen oder behordlichen Vorschriften sowie von
schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag-
gebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen
herbeigefiihrt haben;

auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere puni-
tive oder exemplary damages;

nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im
Zusammenhang stehenden Regressanspriichen nach Art.
1147 des franzdsischen Code Civil oder gleichartiger Be-
stimmungen anderer Lander.
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Privat-Haftpflichtversicherung

Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist fiir die
darin namentlich benannte Person (nachstehend als Ver-
sicherungsnehmer bezeichnet) im Rahmen der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Privatpersonausden Gefahren des taglichen
Lebens, insbesondere den in den nachfolgenden Ziffern
aufgefiihrten Tatbestanden und Eigenschaften, versi-
chert.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus den Gefahren

— eines Berufes (eine auf Dauer angelegte, allein oder
neben anderen zumeist dem Erwerb des Lebensunter-
haltes dienende Tatigkeit);

— eines Dienstes (z. B. berufliche Tatigkeit aufgrund
eines Offentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen
Dienstverhaltnisses, Wehr- und Ersatzdienst);

— Amtes (z. B. berufliche Tatigkeit im hoheitlichen oder
fiskalischen Bereich);

— eines eigenen oder fremden Betriebes (jede auf Dauer
angelegte Unternehmung, die auRerhalb des reinen
Privatbereichs am Wirtschaftsverkehr teilnimmt);

— eines Gewerbes (jede wirtschaftliche Tatigkeit, die auf
Dauer mit der Absicht zur Gewinnerzielung betrieben
wird);

— eines Offentlichen Ehrenamtes fiir den Bund, ein Land,
eine Gemeinde, einen Gemeindeverband oder eine
andere Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des &ffent-
lichen Rechts (z. B. Biirgermeister, Stadt- und Gemein-
deratsmitglied, Schoffen und Laienrichter, IHK-Prifer,
Wahlhelfer, Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, Mit-
glied in einem Selbstverwaltungsorgan);

— eines Ehrenamtes in den Ubrigen Bereichen, soweit
es gesetzlich ausdriicklich als solches bezeichnet wird
(z. B. Betriebs- oder Personalrat).

— einer verantwortlichen Betatigung in Vereinigungen al-
ler Art(z. B. Vorstandsmitglied in einem Verein; sonstige
Personen, denen vom Verein besondere Leitungs-, An-
ordnungs- oder Fihrungsfunktionen Gbertragen wur-
den).

— einer ungewohnlichen und geféahrlichen Beschaftigung.

Abweichend von Ziffer 1.2.1 ist jedoch mitversichert die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus

Freizeit- und Hobbytatigkeiten und zwar auch dann,
wenn dabei beruflich erworbene und/oder genutzte Fa-
higkeiten eingesetzt werden (z. B. Nachbarschaftshilfe)
und gelegentlich ein Entgelt erzielt wird. Werden solche
Tatigkeiten Uber einen langeren Zeitraum regelmafig
gegen Entgelt ausgelibt, handelt es sich dagegen um
eine der nicht versicherten Gefahren gemaR Ziffer 1.2.1.

ehrenamtlichen Tatigkeiten in Vereinigungen aller Art
(z. B. in Kirchen, Sportvereinen, politischen Parteien,
Birgerinitiativen, Interessenverbanden, Vereinen im
kulturellen oder sozialen Bereich), mit Ausnahme der in
Ziffer 1.2.2 ausgeschlossenen Gefahren. Die Merkmale
fur die ehrenamtliche Tatigkeit sind das freiwillige und
unentgeltliche, méglichst kontinuierliche Erbringen
von Leistungen flir andere in einem organisatorischen
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Rahmen. Die Erstattung von Auslagen ist fiir das Merkmal
Lunentgeltlich” unschadlich.

Mitversicherte Personen
Ehegatten

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners des
Versicherungsnehmers.

Unverheiratete Kinder

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Ad-
optiv- und Pflegekinder), bei volljghrigen Kindern jedoch
nur, solange sie sich noch in einer ununterbrochenen
Schul- oder sich hieran unmittelbar anschlieRenden un-
unterbrochenen beruflichen Erstausbildung befinden.

Berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium
—auch in umgekehrter Reihenfolge —; nicht jedoch Zweit-
lehre oder Zweitstudium, Promotion nach Abschluss des
Studiums, Referendarzeit, Arzt im praktischen Jahr, Fortbil-
dungsmalinahmen und dergleichen. Ein unmittelbar an
den Bachelor-Abschluss anschlielendes Master-Studium
gilt nicht als Zweitstudium im Sinne dieser Bedingungen.

Bei Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwilligen
Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des
freiwilligen sozialen Jahres vor, wahrend oder im An-
schluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.

Unmittelbar bzw. nicht als Unterbrechung im vorstehen-
den Sinne ist ein Zeitraum von bis zu zwolf Monaten.

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
ihrer in hauslicher Gemeinschaft lebenden unverheira-
teten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder) mit geistiger Behinderung (auch soweit sie
volljahrig sind).

Fur Schaden durch mitversicherte Kinder gilt:

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfahigkeit
von mitversicherten Kindern berufen, soweit dies der Ver-
sicherungsnehmer wiinscht und ein anderer Versicherer
(z. B. ein Sozialversicherungstrager, Kaskoversicherer)
nicht leistungspflichtig ist. Ein Mitverschulden des Ge-
schadigten wird angerechnet.

Der Versicherer behalt sich Riickgriffsanspriiche wegen
seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige
Dritte (z. B. wegen Aufsichtspflichtverletzung) vor, so-
weit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

Fur Schaden durch Enkelkinder des Versicherungsneh-
mers oder seines mitversicherten Ehegatten oder Leben-
spartners (auch Stief-; Adoptiv- und Pflegekinder der
Kinder des Versicherungsnehmers oder seines mitversi-
cherten Ehegatten oder Lebenspartners), die bei Scha-
deneintritt durch den Versicherungsnehmer und/oder
die mitversicherten Personen beaufsichtigt wurden, gilt:

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfahig-
keit von Enkelkindern berufen, soweit dies der Versiche-
rungsnehmer wiinscht und ein anderer Versicherer (z.B.
ein Sozialversicherungstrager, Kaskoversicherer, Privat-
haftpflichtversicherung der Eltern der deliktunfahigen
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Enkelkinder) nicht leistungspflichtig ist. Ein Mitverschul-
den des Geschadigten wird angerechnet.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche der gesetzlichen Ver-
treter der Enkelkinder.

Der Versicherer behdlt sich Riickgriffsanspriiche wegen
seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige
Dritte vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages
sind.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Lebenspartner

Mitversichert ist — soweit ausdriicklich vereinbart und im
Versicherungsschein oder seinen Nachtragen nament-
lich benannt — die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
als Privatperson des in nichtehelicher, hauslicher Lebens-
gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden
Partners und dessen Kinder im Sinne von Ziffer 2.2,
soweit der Versicherungsnehmer und der mitversicher-
te Partner beide unverheiratet oder nicht Partner einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft sind.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-
pflichtanspriiche

— des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Per-
sonen;

— mitversicherter Personen gegen den Versicherungs-
nehmer;

— mitversicherter Personen untereinander.

Mitversichert sind jedoch Regressanspriiche aus lber-
gegangenem Recht von Tragern der Sozialversicherung
und Sozialhilfe, privaten Krankenversicherern, privaten
und offentlichen Arbeitgebern/ Dienstherrn wegen Per-
sonenschaden.

Die Mitversicherung erlischt in dem Zeitpunkt, in dem
die hausliche Lebensgemeinschaft aufgelost ist.

Sonstige Personen im Haushalt des Versicherungsneh-
mers

Mitversichert ist — soweit ausdriicklich vereinbart und im
Versicherungsschein oder seinen Nachtrdagen nament-
lich benannt — die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als
Privatperson einer in hauslicher Gemeinschaft mit dem
Versicherungsnehmer lebenden sonstigen Person.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-
pflichtanspriiche

— des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Per-
sonen;

— mitversicherter Personen gegen den Versicherungs-
nehmer;

— mitversicherter Personen untereinander.

Nicht mitversichert gelten Familienangehdrige der sons-
tigen Personen im Sinne der Ziffern 2.1 und 2.2.

Die Mitversicherung erlischt zum Ende des Versiche-
rungsjahres, in dem die hdusliche Lebensgemeinschaft
mit dem Versicherungsnehmer aufgeldst wurde.

Pflegebediirftige Familienangehérige im Haushalt
des Versicherungsnehmers

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
als Privatperson von im Haushalt des Versicherungsneh-
mers lebenden pflegebediirftigen Familienangehdrigen,
denen von der gesetzlichen Pflegeversicherung minde-
stens die Pflegestufe 1 zuerkannt wurde.

Als Familienangehdrige gelten Eltern und Kinder, Adop-
tiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefel-
tern und -kinder, GroReltern und Enkel, Geschwister sowie
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fami-
liendhnliches, auf langere Dauer angelegtes Verhaltnis wie
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind/waren).

Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in
den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet mit
dem Wegfall der Pflegebeduirftigkeit oder dem Ausschei-
den aus dem Haushalt des Versicherungsnehmers.
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Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der
pflegebeddrftigen Familienangehorigen gehen diesem
Versicherungsschutz voraus.

Au-Pairs

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
als Privatperson von Au-Pairs (einschlieBlich Schaden aus
dieser Tatigkeit) gegentiber Dritten, die nicht mitversi-
cherte Personen dieses Vertrages sind.

Voraussetzung fiir die Mitversicherung ist, dass die ge-
setzlich erforderlichen Genehmigungen fiir den Aufent-
halt in der Bundesrepublik Deutschland und die Tatigkeit
als Au Pair von den zustandigen Behorden erteilt wurden.

Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in
den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet mit
dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versicherungs-
nehmers.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personen-
schaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-
mal dem Sozialgesetzbuch VIl handelt. Das Gleiche gilt
furr solche Dienstunfélle gemaR den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Austibung oder infolge des Dienstes
Angehdrigen derselben Dienststelle zugefligt werden.

Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der
Au-Pairs gehen diesem Versicherungsschutz voraus.

Austauschschiiler

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als
Privatperson von Austauschschiilern gegentiber Dritten,
die nicht mitversicherte Personen dieses Vertrages sind.

Voraussetzung fiir die Mitversicherung ist, dass die er-
forderlichen behordlichen Genehmigungen fiir den
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland sowie die
Teilnahme am Schulunterricht erteilt wurden (z. B. durch
die aufnehmende Schule).

Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in
den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet mit
dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versicherungs-
nehmers.

Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der
Austauschschiiler gehen diesem Versicherungsschutz
voraus.

Im Haushalt tatige Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haus-
halt des Versicherungsnehmers beschaftigten Personen
(z. B. Haushaltshilfen, Hausangestellte) gegentiber Drit-
ten, die nicht mitversicherte Personen dieses Vertrages
sind, aus dieser Tatigkeit. Das Gleiche gilt flir Personen,
die aus Arbeitsvertrag oder gefalligkeitshalber die in Zif-
fer 4.1 bezeichneten Wohnungen, Hauser und Garten
betreuen oder hierzu den Streudienst versehen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personen-
schaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-
mal dem Sozialgesetzbuch VIl handelt. Das Gleiche gilt
furr solche Dienstunfalle gemaR den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Austibung oder infolge des Dienstes
Angehdrigen derselben Dienststelle zugefligt werden.

Im Haushalt tatige Pflegepersonen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haus-
halt des Versicherungsnehmers aufgrund Arbeitsvertrag,
sozialen Engagements oder gefalligkeitshalber tatigen
Pflegepersonen, die mitversicherte pflegebediirftige Per-
sonen im Haushalt des Versicherungsnehmers versorgen,
gegenlber Dritten, die nicht mitversicherte Personen
dieses Vertrages sind, aus dieser Tatigkeit.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personen-
schaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-
mal dem Sozialgesetzbuch VIl handelt. Das Gleiche gilt
furr solche Dienstunfélle gemaR den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausiibung oder infolge des Dienstes
Angehdrigen derselben Dienststelle zugefligt werden.
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Teilnahme am fachpraktischen Unterricht

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-
nahme am fachpraktischen Unterricht auf dem Geldnde
einer Fachhochschule, Universitat oder einer Fach- oder
Berufsakademie im Sinne des jeweiligen Landesgesetzes.
Dabei eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht we-
gen Schédden an Lehrgerédten (auch Maschinen) in der
Fachhochschule, Universitat bzw. der Fach- oder Berufs-
akademie.

Familie, Haushalt und Sport
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
als Familien- und Haushaltungsvorstandr;

aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Tatigkeit als
Tagesmutter (Betreuung minderjahriger Kinder im Rah-
men des eigenen Haushaltes, auch aufRerhalb der Woh-
nung, z. B. bei Spielen, Ausfliigen usw.);

als Dienstherr der in seinem Haushalt tatigen Personen;

als Radfahrer, auch von den nachfolgend beschriebenen
Pedelecs. Pedelecs im Sinne dieser Bedingungen sind
Fahrrader mit Trethilfe, die mit einem elektromotorischen
Hilfsantrieb mit einer maximalen Nenndauerleistung von
250 Watt ausgestattet sind, dessen Unterstiitzung sich
mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv
verringert und beim Erreichen von 25 km/h oder beim
Abbruch des Mittretens unterbrochen wird. Hierunter
fallen auch Pedelecs, die zusatzlich Giber eine Anfahr-
oder Schiebehilfe bis 6 km/h verfligen

aus der Austibung von Sport, ausgenommen ist eine
jagdliche Betédtigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad-
oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hier-
zu (Training). Versichert ist jedoch die aktive Teilnahme
an von den zustéandigen Behdrden und Sportverbanden
genehmigten Fahrtveranstaltungen mit Fahrradern, bei
denen es auf die Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit
ankommt. Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz
ist, dass fir die Teilnahme an dem Rennen keine Lizenz
von den zustdndigen Sportverbdnden bendtigt wird.
Leistungen aus einer anderen Haftpflichtversicherung
sind vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Wohnungen, Immobilien, Raume, Bauherr
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber

einer oder mehrerer Wohnungen - einschlieflich Ferien-
wohnung - .

Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz in
der Eigenschaft als Sondereigentiimer. Dabei ist mitversi-
chert die gesetzliche Haftpflicht aus Anspriichen der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentiimer wegen Beschadi-
gung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht
erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum.

von Wohnhausern, sofern sich in diesen nicht mehr als
zwei abgeschlossene Wohnungen befinden,

von Wochenend-/Ferienhausern,

von auf Dauer und ohne Unterbrechung abgestellten,
fest installierten und nicht versicherungspflichtigen
Wohnwagen,

einschlieBlich der zu den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.4 zuge-
horigen Garagen, Stellplatzen fiir Fahrzeuge und Garten
sowie Schrebergdrten.

Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist, dal® die
genannten Objekte

— im Inland gelegen sind;

— zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu
Wohnzwecken genutzt werden;

— keinen Gewerbebetrieb des Versicherungsnehmers be-
inhalten.
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Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

— aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer als Inhaber obliegen (z. B. bauliche
Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen
und Schneeraumen auf Gehwegen, auch soweit diese
mietvertraglich Gtbernommen wurden);

— des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum an
zu den versicherten Objekten nach den Ziffern 4.1.2
bis 4.1.3 gehdérenden Gemeinschaftsanlagen, z. B.
gemeinschaftliche Zugange zur 6ffentlichen Strale,
Waschetrockenplatz, Garagenhofe, Abstellplatz fir
Miilltonnen;

— als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf dem Dach
eines versicherten Gebédudes nach den Ziffern 4.1.1 bis
4.1.3 oder auf dem dazugehorigen Grundstiick. Der
Versicherungsschutz besteht — teilweise abweichend
von Ziffer 1.2.1 — auch dann, wenn Strom gegen Ent-
gelt ins 6ffentliche Netz eingespeist wird.

— als Betreiber einer Solarthermieanlage auf dem Dach
eines versicherten Gebaudes nach den Ziffern 4.1.1 bis
4.1.3 oder auf dem dazugehorigen Grundstiick. Der
Versicherungsschutz besteht — teilweise abweichend
von Ziffer 1.2.1 — auch dann, wenn Warmwasser ge-
gen Entgelt an Mieter und sonstige Dritte in den auf-
geflihrten Objekten abgegeben wird.

— aus der Vermietung von

a) einzelnen Raumen in den Objekten nach den Zif-
fern 4.1.1 bis 4.1.3;

b) einer Wohnung in einem Objekt nach der Ziffer
4.1.2;

¢) einem Objekt nach den Ziffern 4.1.3 bis Ziffer 4.1.4;

d) Garagen und Stellplatzen fiir Fahrzeuge zu den Ob-
jekten nach den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.4;

e) einer oder mehrerer Eigentumswohnungen;

- als Bauherr sowie aus der Ausfiihrung von Bauarbei-
ten in Eigenleistung (Neubauten, Umbauten, Repara-
turen, Abbruch-, Grabearbeiten);

— als friherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

— der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigen-
schaft.

Mietsachschiden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht

aus der Beschadigung von gemieteten Gebauden, Wohn-
raumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Raumen in Gebduden.

aus der Beschadigung von beweglichen Einrichtungs-
gegenstanden (zum Beispiel Mobiliar, Heimtextilien) in
zu privaten Zwecken vorlibergehend gemieteten Hotel-
und Pensionszimmern, Ferienwohnungen und -hausern
sowie Schiffskabinen.

Voraussetzung flir den Versicherungsschutz ist, dass der
Schaden je Schadenereignis mindestens den im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Betrag aufweist.

Ausgeschlossen sind
Haftpflichtanspriiche wegen

— Abnutzung, Verschleil und GbermaRiger Beanspru-
chung;

— Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und

- Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und
Gasgeraten;

— Glasschaden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen besonders versichern kann.

Versicherungssummen siehe Versicherungsschein
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Eingeschlossen ist — in Erganzung zu Ziffer 2.2 AHB und
abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Beschadigung, der Vernichtung oder dem
Abhandenkommen von fremden beweglichen Sachen,
die zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen
oder aufgrund eines besonderen Verwahrungsvertrages
in Verwahrung genommen wurden. Nicht versichert sind
jedoch sich daraus ergebende Vermogensschaden.

Dies gilt auch fiir elektrische medizinische Gerate (z. B.
24-Stunden-EKG-Gerat, 24-Stunden-Blutdruckmessge-
rat, Dialysegerat — nicht Hilfsmittel wie Horgerat, Roll-
stuhl, Krankenbett und dergleichen), die der versicher-
ten Person zu Diagnosezwecken oder zur Anwendung
Uberlassen werden, soweit kein anderer Versicherer leis-
tungspflichtig ist.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen

— Abnutzung, VerschleiR und GberméaRiger Beanspru-
chung,

— Abhandenkommen von/Schaden an

- Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen und Kraftfahr-
zeuganhdngern sowie Zubehor fiir diese Fahrzeuge
und Anhéanger,

— Sachen, die dem Beruf, Dienst, Amt (auch Ehrenamt),
Betrieb, Gewerbe oder einer verantwortlichen Beta-
tigung in Vereinigungen aller Art der versicherten
Person dienen,

— Geld, Urkunden, Wertpapieren, Scheck- und Kredit-
karten, Schmuck und sonstigen Wertsachen,

— Sachen, die im Rahmen eines Wohnungsmietvertrages
der versicherten Person Uberlassen worden sind.

Versicherungssumme und Selbstbeteiligung bei Abhan-
denkommen siehe Versicherungsschein.

Tiere
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

als Halter oder Hiiter von zahmen Haustieren, gezahmten
Kleintieren und Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rin-
dern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden
Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder land-
wirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.

Abweichend davon ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht
als Halter eines ausgebildeten Blindenfiihrhundes mitver-
sichert. Voraussetzung fir die Mitversicherung ist, dass
vom Versorgungsamt aufgrund einer Sehbehinderung
ein giltiger Schwerbehindertenausweis mit dem Merk-
zeichen ,,Bl” erteilt wurde.

als

— Reiter bei Benutzung fremder Pferde

— Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke
zu privaten Zwecken.

Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tierhal-
ters gehen diesem Versicherungsschutz voraus.

als Hiter fremder Hunde oder Pferde, soweit dies nicht
gewerbsmaRig erfolgt.

Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tierhal-
ters gehen diesem Versicherungsschutz voraus.

Nicht versichert ist das Hiiten von Hunden, die von mit-
versicherten Personen gehalten werden oder in deren
Eigentum stehen.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche der Tier-
halter oder -eigentiimer sowie Fuhrwerkseigentiimer, es
sei denn es handelt sich um Personenschaden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus der Teilnah-
me an Pferderennen sowie die Vorbereitungen hierzu.

Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentiimers, Besit-
zers, Halters oder Fiihrers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahr-
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zeugs oder Kraftfahrzeuganhangers wegen Schéaden, die
durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen
Schaden, die verursacht werden durch den Gebrauch

von folgenden selbstfahrenden Landfahrzeugen sowie
Anhéngern:

- Kraftfahrzeuge und Anhdnger ohne Riicksicht auf eine
Hochstgeschwindigkeit, die nur auf nicht 6ffentlichen
Wegen und Platzen verkehren;

— Kraftfahrzeuge bis 6 km/h bauartbedingte Hochstge-
schwindigkeit;

- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Hub- und
Gabelstaplern mit nicht mehr als 20 km/h bauartbe-
dingte Hochstgeschwindigkeit;

— nicht versicherungspflichtige Anhédnger;
- ferngelenkte Modellfahrzeuge.

Fur diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse in Ziffer
3.1.2 und in Ziffer 4.3.1 AHB

Fiihren ohne vorgeschriebene behordliche Erlaubnis

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, daflir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf offent-
lichen Wegen oder Platzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten,
so gilt Ziffer 26 AHB. Danach kann der Versicherer bei
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zur Kin-
digung berechtigt oder auch von seiner Leistungspflicht
ganz oder teilweise befreit sein.

von Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

— die weder durch Motoren oder Treibsatze angetrieben
werden und

— deren Fluggewicht 5 kg (einschl. Zubehor wie z.B. Lei-
nen, Schnire und Geschirr) nicht tibersteigt und

— fir deren Nutzung des Luftraumes keine behérdliche
Erlaubnis erforderlich ist.

Soweit im Versicherungsfall eine Leistung aus einer ei-
genstandigen Luftfahrt-Halterhaftpflichtversicherung
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsver-
pflichtungen vor. Dies gilt auch fiir den Fall, dass der Versi-
cherungsschutz lber eine Gruppenversicherung besteht.

von folgenden Wasserfahrzeugen:

— Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-
boote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge
mit Motor (auch Hilfs- oder AuRenbordmotoren) oder
Treibsétzen (siehe jedoch Ziffer 8);

— Windsurfbrettern;
- ferngelenkte Modellfahrzeuge.
von Kitesport-Geraten.

Versicherungsschutz besteht fiir das Segeln mit nicht
versicherungspflichtigen Lenkdrachen (Kite-Sailing) in
Verbindung mit z. B. Skiern, einem Snowboard, einem
Surfbrett oder einem Strandbuggy.

Ausgeschlossen bleibt die gesetzliche Haftpflicht wegen
Schaden durch den Gebrauch von Luftfahrzeugen im
Sinne des Luftverkehrsgesetzes.

Gelegentlicher Gebrauch fremder Wassersport-
fahrzeuge mit Motor

Versichert ist — abweichend von Ziffer 7.2.3 — die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Schaden, die verursacht werden
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durch den Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeu-
gen mit Motor, (auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis zu
einer Motorstarke von 55 kW (75 PS), soweit dieser Ge-
brauch gelegentlich und jeweils nur voriibergehend bis
zu hochstens 4 Wochen erfolgt.

Der Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht
die Haftpflichtversicherung des Halters des fremden
Wassersportfahrzeugs verpflichtet ist, dem berechtigten
Fihrer des Wassersportfahrzeugs Versicherungsschutz zu
gewahren.

Nicht versichert ist der Gebrauch von Wassersportfahr-
zeugen, die

— von mitversicherten Personen gehalten werden oder
in deren Eigentum stehen;

— fur einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 4
Wochen in Gewahrsam oder Besitz genommen werden.

Flihren ohne vorgeschriebene behérdliche Erlaubnis

Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berech-
tigten Fihrer gebraucht werden. Berechtigter Fiihrer ist,
wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Willen des
Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, daflir zu sorgen, dass das
Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fihrer gebraucht wird.

Der Flhrer des Wassersportfahrzeugs darf das Wasser-
sportfahrzeug nur mit der erforderlichen behérdlichen
Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug
nicht von einem Fiihrer benutzt wird, der nicht die erfor-
derliche behdrdliche Erlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten,
so gilt Ziffer 26 AHB . Danach kann der Versicherer bei
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zur Kin-
digung berechtigt oder auch von seiner Leistungspflicht
ganz oder teilweise befreit sein.

Ausland

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden
Schadenereignissen,

— die auf eine versicherte Handlung im Inland oder auf
ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurlick-
zufiihren sind

— die bei vorlibergehendem Auslandsaufenthalt — bis zu
maximal 5 Jahren — eingetreten sind. Mitversichert ist
- erganzend zu Ziffer 4 — die gesetzliche Haftpflicht
aus der vorlibergehenden privaten Benutzung oder
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland
gelegenen Wohnungen und Hausern gemaR Ziffer 4.1
dieser Besonderen Bedingungen.

Kautionsleistung bei Schaden im Ausland

Hat der Versicherungsnehmer im Ausland durch behord-
liche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von
Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu
hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer den erforderlichen Betrag bis zu der im Versi-
cherungsschein genannten Versicherungssumme je
Versicherungsfall und fiir alle Versicherungsfalle eines
Versicherungsjahres bis zum Doppelten dieser Summe
zur Verfligung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu lei-
stende Schadenersatzzahlung angerechnet.

Ist die Kaution hoher als der zu leistende Schadenersatz,
so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, die Differenz
zurlickzuzahlen. Das gleiche gilt, wenn die Kaution als
Strafe, GeldbuRe oder fiir die Durchsetzung nicht ver-
sicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird
oder die Kaution verfallen ist.

Leistungen erfolgen in Euro

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort auerhalb der Staaten, die der
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Europdischen Wahrungsunion angehéren, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europa-
ischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

Schaden in USA und Kanada

Fir in den USA, USA-Territorien” und in Kanada einge-
tretene Versicherungsfalle oder dort geltend gemachte
Anspriiche gilt zusatzlich:

Ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entschadigung mit
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden — ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB — als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskos-
ten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

* AuBRengebiete, die unter der Hoheitsgewalt der USA stehen. Hie-
runter fallen z. B. Puerto Rico, die Jungfern-Inseln und Guam.

Waffen, Munition und Geschosse

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem er-
laubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-,
StoR- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen,
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlun-
gen.

Gewaisserveranderungen
Versichertes Risiko

Versichert ist — wobei Vermogensschaden wie Sachscha-
den behandelt werden - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers fiir unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veranderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewadssers
einschlieflich des Grundwassers (Gewasserschaden) mit
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewasserschadlichen Stoffen und aus der
Verwendung dieser gelagerten Stoffe.

Versicherte Anlagen

Abweichend von Ziffer 11.1 ist jedoch versichert, sofern
nicht Leistungen aus anderen Versicherungen erlangt
werden konnen, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Inhaber von

a) Anlagen zur Lagerung von gewasserschadlichen
Stoffen in Behaltnissen bis zu 60 Liter Fassungsvermo-
gen (Kleingebinde), sofern das Gesamtfassungsvermo-
gen der vorhandenen Kleingebinde 1.000 Liter nicht
Ubersteigt, und aus der Verwendung dieser Stoffe.

Werden diese Mengen Uberschritten, so entfallt die Mit-
versicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhohung und Erweite-
rung des versicherten Risikos), Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4
AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine Anwendung.

b) Tanks und sonstige Behaltnisse zur Lagerung und Ver-
wendung von Heizol auf dem Grundstiick eines nach
der Ziffer 4.1 in Verbindung mit Ziffer 4.2 versicherten
Objektes.

Fur sonstige nicht aufgefiihrte Anlagen zur Lagerung
und Verwendung gewasserschadlicher Stoffe wird Versi-
cherungsschutz ausschlieBlich durch einen besonderen
Vertrag gewdhrt. Die Bestimmungen der Ziffer 3.1.3 und
der Ziffer 4 AHB finden keine Anwendung.

Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder
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Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte (Ret-
tungskosten), sowie aufergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit tbernommen, als sie
zusammen mit der Entschadigungsleistung die Versi-
cherungssumme fiir Sachschéaden nicht tibersteigen. Fiir
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung
der AHB.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und auBergerichtliche Gutachterkosten sind auch inso-
weit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschadigung
die Versicherungssumme fiir Sachschéaden ibersteigen.
Eine Billigung des Versicherers von MaRnahmen des Ver-
sicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver-
sicherers.

Pflichtwidrigkeiten/VerstoRe

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten),
die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem
Gewasserschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an
den Versicherungsnehmer gerichteten behérdlichen An-
ordnungen oder Verfligungen herbeigefiihrt haben.

Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Scha-
den, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland) oder
unmittelbar auf Verfligungen oder MaRnahmen von ho-
her Hand beruhen. Das gleiche gilt fiir Schaden durch
hohere Gewalt, soweit sich elementare Naturkréfte aus-
gewirkt haben

Eingeschlossene Schaden

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB
— auch ohne, dass ein Gewasserschaden droht oder ein-
tritt — Schaden an unbeweglichen Sachen des Versiche-
rungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die
gewasserschadlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der
Anlage (gemal Ziffer 11.2 a) und b)) ausgetreten sind.
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens be-
stand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schaden an der Anlage (gemaR
Ziffer 11.2 a) und b)) selbst.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer
250 Euro selbst zu tragen.

Offentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche
zur Sanierung von Umweltschiaden gemaR Um-
weltschadensgesetz (USchadG)

Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB &ffent-
lich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanierung
von Umweltschiaden gemal Umweltschadensgesetz
(USchadG) , soweit wahrend der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages

- die schadenverursachenden Emissionen plétzlich, un-
fallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-
langt sind oder

- die sonstige Schadenverursachung plétzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung
besteht Versicherungsschutz fiir Umweltschdaden durch
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder
mit Erzeugnissen Dritter ausschlielich dann, wenn der
Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions-
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zuriickzufiih-
ren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Er-
zeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
nicht hatte erkannt werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Umweltschaden ist eine

— Schadigung von geschiitzten Arten und natirlichen
Lebensraumen,
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— Schadigung der Gewasser einschliellich Grundwasser,
— Schadigung des Bodens.

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6
AHB, Pflichten oder Anspriiche wegen Umweltschaden
an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder
geliehenen Grundstiicken, soweit diese Grundstlicke
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

Nicht versichert sind

Pflichten oder Anspriiche soweit sich diese gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-
ter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben,
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an
den Versicherungsnehmer gerichteten behordlichen An-
ordnungen oder Verfligungen, die dem Umweltschutz
dienen, abweichen.

Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-
nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

b)die durch gewerbliche Abwasser von unterirdischen
Abwasseranlagen ausgehen.

) fir die der Versicherungsnehmer aus einem anderen
Versicherungsvertrag (z. B. Gewasserschadenhaft-
pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder
hatte erlangen konnen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Ausland

Versichert sind - abweichend von Ziffer 7.9 AHB und
Ziffer 9.1 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen - im Umfang dieses Versicherungsvertrages
im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfille.

Versicherungsschutz besteht — insoweit abweichend
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 12.1 dieser Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen — auch fir
Pflichten oder Anspriiche gemaR nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese
Pflichten oder Anspriiche den Umfang der o. g. EU-Richt-
linie nicht tberschreiten.

Verlust fremder privater und beruflicher Schliissel

Eingeschlossen ist — in Erganzung von Ziffer 2.2 AHB
und abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden
Schlisseln (auch Generalschliissel bzw. Codekarten fiir
eine SchlieBanlage), die sich rechtmaRig im Gewahrsam
des Versicherungsnehmers befunden haben.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetz-
lichen Haftpflichtanspriiche wegen der Kosten fiir die
notwendige Auswechslung von Schléssern und Schliel3-
anlagen sowie fiir vorlibergehende SicherungsmaR-
nahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14
Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der
Verlust des Schlissels festgestellt wurde.

Bei Sondereigentiimern sind versichert Haftpflichtanspri-

che der Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer. Die

Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-

gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche aus

— Folgeschaden eines Schlisselverlustes (z. B. wegen
Einbruchs);

— dem Verlust von Schlisseln, die dem Arbeitgeber des
Versicherungsnehmers von Kunden oder sonstigen
Dritten tberlassen wurden;

— dem Verlust von Tresor- und Mébelschliisseln sowie
sonstigen Schlisseln zu beweglichen Sachen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

Vermogensschaden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen
Vermdgensschaden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus
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Versicherungsfallen, die wahrend der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche we-
gen Schaden

— durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrage oder fiir seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder
sonstige Leistungen;

— aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prufender oder gutachtlicher Tatigkeit;

— aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kre-
dit-, Versicherungs-, Grundstticks-, Leasing- oder ahn-
lichen wirtschaftlichen Geschéften, aus Zahlungsvor-
gangen aller Art, aus Kassenfiihrung sowie aus Untreue
und Unterschlagung;

— aus der Verletzung von Personlichkeitsrechten und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

— aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

— aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlagen;

— aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

— aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit
— Rationalisierung und Automatisierung;

— Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder-
herstellung;

- Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveran-
staltung;

— aus bewuRtem Abweichen von gesetzlichen oder
behordlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewuBter Pflichtverletzung;

— aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck
und Kreditkarten;

— aus Vermittlungsgeschaften aller Art;

— aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehe-
malige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand,
Geschaftsflihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Or-
gane im Zusammenhang stehen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

Sachschiden - Gefilligkeitshandlung

Fir Sachschaden aus Anlass einer Gefalligkeitshandlung
gilt:

Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschwei-
genden Haftungsausschluss bei Gefalligkeitshandlungen
des Versicherungsnehmers oder mitversicherter Personen
berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wiinscht
und ein anderer Versicherer (z. B. Kaskoversicherer) nicht
leistungspflichtig ist.

Ein Mitverschulden des Geschadigten wird angerechnet.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

Forderungsausfille (Ausfalldeckung)

Versicherungsschutz besteht fiir den Fall, dass der Versi-
cherungsnehmer wahrend der Wirksamkeit dieser Aus-
falldeckung durch einen Dritten geschadigt wird und
die daraus resultierenden berechtigten zivilrechtlichen
Schadenersatzanspriiche nicht realisiert werden kénnen
(z. B. wegen Vermogenslosigkeit des Schadigers).

Mitversicherte Personen

Mitversichert sind gleichartige Anspriiche des Ehegatten
(Ziffer 2.1) und der Kinder (Ziffer 2.2) des Versicherungs-
nehmers.
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Sofern in dieser Privathaftpflichtversicherung Lebenspart-
ner (Ziffer 2.3) und/oder sonstige Personen im Haushalt
des Versicherungsnehmers (Ziffer 2.4) eingeschlossen
wurden, gelten deren gleichartigen Anspriiche ebenfalls
mitversichert.

Versicherte Schaden

Versichert sind die finanziellen Folgen von Personen-
schaden (Totung oder Gesundheitsbeeintrachtigung
von Menschen) oder Sachschaden (Beschadigung oder
Vernichtung von Sachen), fiir die der Schadiger aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts dem Versicherungsnehmer zum Schadenersatz
verpflichtet ist.

Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes

Mit der Ausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer so
gestellt, als ob der Schédiger Versicherungsschutz tiber
eine eigene Privathaftpflichtversicherung im Rahmen und
im Umfang der Privathaftpflichtversicherung des Versiche-
rungsnehmers genieflen wiirde.

Der Versicherungsschutz richtet sich daher nach den ver-
einbarten Versicherungssummen (siehe Versicherungs-
schein), versicherten Tatbestanden und Ausschliissen der
in diesem Vertrag enthaltenen Privathaftpflichtversiche-
rung fur den Versicherungsnehmer. So besteht insbeson-
dere kein Versicherungsschutz, wenn der Schadiger den
Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerb-
lichen Tatigkeit verursacht hat oder wenn der Schadiger
den Versicherungsfall vorsatzlich herbeigefiihrt hat.

Dartiber hinaus besteht Versicherungsschutz fiir gesetz-
liche Haftpflichtanspriiche gegen private Halter und
Huter von Tieren, fir die nach Ziffer 6.1 kein Versiche-
rungsschutz besteht.

Voraussetzungen fir die Leistung
Voraussetzung fiir die Leistung ist, dass

die ausgefallene Forderung (ohne Zinsen und Kosten
der Rechtsverfolgung) mindestens die im Versicherungs-
schein genannte Summe betragt; hierbei werden Teillei-
stungen des Schadigers angerechnet.

der Schadiger zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles
seinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land hatte.

der Versicherungsnehmer gegen den Schéadiger ein
rechtskraftiges, vollstreckbares Urteil vor dem zustandi-
gen deutschen Gericht erstritten hat.

Einem Urteil gleichgestellt sind ein
— Vollstreckungsbescheid;
— gerichtlicher Vergleich;

— notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungs-
klausel, aus dem hervorgeht, dass sich der Schadiger
personlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein
gesamtes Vermdgen unterwirft.

Anerkenntnis-, Versaumnisurteile, Vollstreckungsbe-
scheide, gerichtliche Vergleiche sowie notarielle Schul-
danerkenntnisse binden den Versicherer nur, soweit der
Anspruch auch ohne diesen Titel bestanden hatte.

die Zwangsvollstreckung nachgewiesenermafen fehlge-
schlagen ist oder aussichtslos erscheint.

Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn sie
nicht oder nicht zur vollstandigen Befriedigung der An-
spriiche des Versicherungsnehmers gefiihrt hat.

Eine Zwangsvollstreckung erscheint insbesondere dann
als aussichtslos, wenn der Schadiger

— innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche Versi-
cherung abgegeben hat;

— inder ortlichen Schuldnerkartei des Amtsgerichtes ge-
flhrt wird;

— zum Zeitpunkt der Zwangsvollstreckung seinen Wohn-
sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat.
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der Versicherungsnehmer seine Anspriiche gegen den
Schéadiger an den Versicherer in Hohe der Versicherungs-
leistung abtritt.

Ausschluss der Leistung

Kein Anspruch auf Leistung aus dieser Vereinbarung be-
steht, soweit fiir den eingetretenen Schaden

- eine andere Schadenversicherung,
— ein Trager der Sozialversicherung oder Sozialhilfe,
— ein privater oder 6ffentlicher Arbeitgeber/Dienstherr

zur Leistung verpflichtet ist.
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Ver-
sicherungsfall anzuzeigen. Er ist verpflichtet, alle fir den
Schadenfall relevanten Tatumstande wahrheitsgemal
und ausfiihrlich zu melden. Insbesondere hat er dem
Versicherer den Originaltitel und die Original-Vollstre-
ckungsunterlagen auszuhandigen. Der Versicherungs-
nehmer hat bei der Umschreibung des Titels auf den
Versicherer mitzuwirken. Auf Wunsch des Versicherers
hat er diesem alle Auskiinfte und sonstigen Unterlagen,
aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne
der Klausel vorliegt, zu tiberlassen.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet nachzuweisen,
dass die Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist oder aus-
sichtslos erscheint. Hierfiir hat er z. B. das Vollstreckungs-
protokoll des Gerichtsvollziehers, aus dem sich die Erfolg-
losigkeit der Zwangsvollstreckung ergibt, vorzulegen.

Bei Verletzung dieser Obliegenheiten gilt Ziffer 26 AHB
entsprechend. Danach kann der Versicherer bei Vorliegen
der entsprechenden Voraussetzungen zur Kiindigung
berechtigt oder auch von seiner Leistungspflicht ganz
oder teilweise befreit sein.

Anspriiche Dritter

Dritte, insbesondere der Schadiger, konnen aus diesem
Vertrag keine Rechte herleiten.

Schiaden aus dem Datenaustausch sowie der
Internetnutzung

Eingeschlossen ist — insoweit abweichend von Ziffer 7.15
und Ziffer 7.16 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schaden aus dem Austausch, der
Ubermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten,
z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datentrager,

soweit es sich handelt um

Léschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder
Verdanderung von Daten (Datenveranderung) bei Drit-
ten durch Computer-Viren und/oder andere Schadpro-
gramme;

Datenveranderung aus sonstigen Griinden sowie der
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten
bei Dritten und zwar wegen

— sich daraus ergebender Personen- und Sachschéden,
nicht jedoch weiterer Datenveranderungen sowie

— der Kosten zur Wiederherstellung der veranderten Da-
ten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder
fehlerhaft erfasster Daten;

Storung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch.

Fur Ziffer 17.1.1 bis 17.1.3 gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu-
tauschenden, zu tGbermittelnden, bereitgestellten Daten
durch SicherheitsmalRnahmen und/oder -techniken (z.B.
Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprift werden
bzw. worden sind, die dem aktuellen Stand der Tech-
nik entsprechen. Diese MaBnahmen kénnen auch durch
Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB. Danach kann der Versicherer bei
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zur Kin-
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digung berechtigt oder auch von seiner Leistungspflicht
ganz oder teilweise befreit sein.

die Verletzung von Personlichkeitsrechten — auch fir im-
materielle Anspriiche —, nicht jedoch von Urheberrechten;

der Verletzung von Namensrechten — auch fiir immateri-
elle Anspriiche.

Fur Ziffer 17.1.4 und 17.1.5 gilt:
In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

— Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem
der Erlass einer einstweiligen Verfligung gegen den Ver-
sicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um
Anspriiche auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

— Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder
Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

Versicherungsschutz fiir im Ausland vorkommende Scha-
denereignisse

Abweichend von Ziffer 7.9 AHB besteht Versicherungs-
schutz fur Haftpflichtanspriiche, die in européischen
Staaten” und nach dem Recht europaischer Staaten gel-
tend gemacht werden.

7 Mitgliedsstaaten der Europdischen Union sowie die
Staaten, deren Hoheitsgebiet zumindest teilweise ge-
ographisch dem europadischen Kontinent zugeordnet
wird (z. B. Russland, Tirkei).

Die Hochstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich
aus dem Versicherungsschein und betrégt das Zweifache
dieser Summe fir alle Versicherungsfélle eines Versiche-
rungsjahres.

Mehrere wéhrend der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfalle gelten als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfalle
eingetreten ist, wenn diese

— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

— auf dem Austausch, der Ubermittlung und Bereitstel-
lung elektronischer Daten mit gleichen Mangeln

beruhen.
Ziffer 6.3 AHB gilt gestrichen.

Nicht versichert sind Anspriiche aus nachfolgend ge-
nannten Tatigkeiten und Leistungen:

— Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,
-Schulung;

- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,
-wartung, -pflege;

— Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing;

— Betrieb von Datenbanken.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Anspriiche

wegen Schéden, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer bewusst

— unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Da-
tennetze eingreift (z.B. Hacker-Attacken, Denial of
Service Attacks),

— Software einsetzen, die geeignet ist, die Datenord-
nung zu zerstéren oder zu verandern (z.B. Software-
Viren, Trojanische Pferde);

die in engem Zusammenhang stehen mit

- massenhaft versandten, vom Empfanger ungewollten
elektronisch tbertragenen Informationen (z.B. Spam-
ming),

— Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-

stimmte Informationen Uber Internet-Nutzer gesam-
melt werden sollen;
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gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Ab-
weichen von gesetzlichen oder behdordlichen Vorschriften
(z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbdrsen)
oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen her-
beigefiihrt haben.

Schidden durch Benachteiligungen
Versichertes Risiko

Versichert ist — abweichend von Ziffer 7.17 der vereinbar-
ten Allgemeinen Haftpflicht-Versicherungsbedingungen
(AHB) — die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Benachteiligungen im nachstehend be-
schriebenen Umfang.

Versicherungsschutz besteht in der Eigenschaft des Ver-
sicherungsnehmers als Dienstherr der in seinem Privat-
haushalt oder seinem sonstigen privaten Lebensbereich
beschiftigten Personen gemal Ziffer 3.3. Beschaftigte
Personen sind auch die Bewerberinnen und Bewerber fiir
ein Beschiftigungsverhaltnis sowie die Personen, deren
Beschaftigungsverhiltnis beendet ist.

Griinde fir eine Benachteiligung sind
— die Rasse,

— die ethnische Herkunft,

— das Geschlecht,

— die Religion,

— die Weltanschauung,

- eine Behinderung,

— das Alter,

— die sexuelle Identitat.
Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
des Ehe- oder Lebenspartners des Versicherungsnehmers
und deren Kinder, die gemaR Ziffer 2 ohne besondere
Beitragsberechnung mitversichert sind.

Fur sonstige mitversicherte Personen besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn dies ausdriicklich vereinbart ist.

Versicherungsfall/Zeitliche Abgrenzung des Versiche-
rungsschutzes

Versicherungsfall ist — abweichend von Ziffer 1.1 AHB
— die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtan-
spruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine
mitversicherte Person wahrend der Dauer des Versiche-
rungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haft-
pflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein
Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem
Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person
schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu haben.

Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Be-
nachteiligung missen wahrend der Wirksamkeit der Ver-
sicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch
fahrlassige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel
als an dem Tag begangen, an welchem die versaumte
Handlung spatestens hatte vorgenommen werden mis-
sen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

Versicherungsumfang

Die Hochstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich
aus dem Versicherungsschein und betrégt das Zweifache
dieser Summe fir alle Versicherungsfélle eines Versiche-
rungsjahres.

Ausschlusse
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche

gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversi-
cherten Personen, soweit sie den Schaden durch wissent-
liches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Voll-
macht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche
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Pflichtverletzung herbeigefiihrt wurde; dem Versiche-
rungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen
werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht zu-
gerechnet, die ohne ihr Wissen begangen worden sind;

die von den mitversicherten Personen geltend gemacht
werden;

— teilweise abweichend von Ziffer 7.9 AHB —

— welche vor Gerichten aulerhalb Deutschlands geltend
gemacht werden — dies gilt auch im Falle der Vollstre-
ckung von Urteilen, die auBerhalb Deutschlands ge-
fallt wurden —;

— wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts
auslandischer Staaten;

auf Entschddigung und/oder Schadenersatz mit Strafcha-
rakter; hierunter fallen auch Strafen, BuR- und Ordnungs-
oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer
oder die mitversicherten Personen verhangt worden sind;

wegen Gehalt, riickwirkenden Lohnzahlungen, Pensi-
onen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversor-
gung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der
Beendigung von Arbeitsverhdltnissen und Sozialplanen
sowie Anspriiche aus Personenschaden, bei denen es sich
um Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemall dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. Das Gleiche gilt fir solche Dienstunfalle geman
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Austibung
oder infolge des Dienstes Angehdrigen derselben Dienst-
stelle zugefligt werden.

Vorsorgeversicherung

Fur die Vorsorgeversicherung gelten — abweichend von
Ziffer 4.2 AHB — die vereinbarten Versicherungssummen
fur Personen-, Sach- und Vermdgensschaden.

Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung
nach dem Tod des Versicherungsnehmers

Fir die mitversicherten Personen besteht der bedin-
gungsgemalle Versicherungsschutz im Falle des Todes
des Versicherungsnehmers bis zum néachsten Beitrags-
falligkeitstermin fort. Wird die nachste Beitragsrechnung
durch den (iberlebenden Ehegatten, den eingetragenen
Lebenspartner oder den mitversicherten Lebenspartner
eingeldst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

Private Tierhalter-Haftpflichtversicherung

Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist fir
die darin namentlich benannte Person im Rahmen der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Be-
stimmungen die gesetzliche Haftpflicht aus dem privaten
Halten der im Versicherungsschein und seinen Nachtra-
gen aufgefiihrten Tiere und deren bis zu 6 Monate alten
Jungtiere versichert. Wird dieser Zeitraum Uberschritten,
gelten die Bestimmungen der Ziffer 3.1.2 AHB - Erho-
hung und Erweiterung —.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus der Teilnah-
me an Pferderennen sowie die Vorbereitungen hierzu.

Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der
— Miteigentiimer

- Mithalter

— Tierhlter

in dieser Eigenschaft, sofern sie nicht gewerbsmalig tatig
sind.

Beim Halten von Pferden und sonstigen Reittieren ist zu-
satzlich mitversichert die gesetzliche Haftpflicht der nicht
gewerbsmaRig tatigen

— Reiter
— Reitbeteiligten

in dieser Eigenschaft.
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Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personen-
schaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des VN gemaR dem Sozialgesetz-
buch VIl handelt. Das Gleiche gilt fiir solche Dienstunfalle
gemal den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
libung oder infolge des Dienstes Angehorigen derselben
Dienststelle zugefligt werden.

Ausland

Schadenereignisse bei voriibergehendem Auslandsauf-
enthalt

Bei voriibergehendem Auslandsaufenthalt bis zu maxi-
mal 5 Jahren ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB - ein-
geschlossen die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland
vorkommenden Versicherungsfallen.

Leistungen erfolgen in Euro

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der
Européischen Wahrungsunion angehéren, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
erfiillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europa-
ischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

Schaden in USA und in Kanada

Fir in den USA, USA-Territorien” und in Kanada einge-
tretene Versicherungsfalle oder dort geltend gemachte
Anspriiche gilt zusatzlich:

Ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entschadigung mit
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.

Aufwendungen des Versicherers flir Kosten werden — ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB — als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskos-
ten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

*) AuRengebiete, die unter der Hoheitsgewalt der USA stehen. Hie-
runter fallen z. B. Puerto Rico, die Jungfern-Inseln und Guam.

Mietsachschaden

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschaden und alle sich
daraus ergebenden Vermdgensschaden die entstehen an
gemieteten Gebauden, Wohnraumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Raumen in Gebauden. In
der privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung fir Hunde
ist dartiber hinaus die gesetzliche Haftpflicht aus der
Beschadigung von beweglichen Einrichtungsgegenstén-
den (zum Beispiel Mobiliar, Heimtextilien) in zu privaten
Zwecken voriibergehend gemieteten Hotel- und Pen-
sionszimmern, Ferienwohnungen und -hdusern sowie
Schiffskabinen mitversichert. Voraussetzung fiir den Ver-
sicherungsschutz ist, dass der Schaden je Schadenereig-
nis mindestens 100 Euro betrédgt.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen

— Abnutzung, Verschleil und GbermaRiger Beanspru-
chung;

— Schdaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und
Gasgeraten und allen sich daraus ergebenden Vermo-
gensschaden;

— Glasschédden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen besonders versichern kann;

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Vermdgensschaden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen
Vermogensschdden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus

21.5

21.5.1
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Versicherungsfallen, die wahrend der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche we-
gen Schiaden

— durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrage oder fiir seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder
sonstige Leistungen;

— aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prifender oder gutachtlicher Tatigkeit;

— aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kre-
dit-, Versicherungs-, Grundstticks-, Leasing- oder ahn-
lichen wirtschaftlichen Geschéften, aus Zahlungsvor-
gangen aller Art, aus Kassenfliihrung sowie aus Untreue
und Unterschlagung;

— aus der Verletzung von Personlichkeitsrechten und
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts;

— aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

— aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschldgen;

— aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

— aus Tatigkeiten im Zusammenhang mit
— Rationalisierung und Automatisierung;

— Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder-
herstellung;

- Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveran-
staltung;

— aus bewultem Abweichen von gesetzlichen oder
behordlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewulter Pflichtverletzung;

— aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck
und Kreditkarten;

— aus Vermittlungsgeschaften aller Art;

— aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehe-
malige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand,
Geschaftsflihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Or-
gane im Zusammenhang stehen.

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

Offentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanie-
rung von Umweltschdaden gemaRl Umweltschadensge-
setz (USchadG)

Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB &ffent-
lich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanierung
von Umweltschdden gemalR Umweltschadensgesetz
(USchadG) , soweit wahrend der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages

— die schadenverursachenden Emissionen plétzlich, un-
fallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-
langt sind oder

- die sonstige Schadenverursachung plétzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz fiir Umweltschdaden
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschlieBlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-,
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse
zurlickzufiihren ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft
und Technik nicht hétte erkannt werden kénnen (Ent-
wicklungsrisiko).
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Umweltschaden ist eine

- Schédigung von geschiitzten Arten und natirlichen
Lebensraumen,

— Schadigung der Gewasser einschlieRlich Grundwasser,
— Schadigung des Bodens.
Nicht versichert sind

Pflichten oder Anspriiche soweit sich diese gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-
ter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben,
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an
den Versicherungsnehmer gerichteten behordlichen An-
ordnungen oder Verfligungen, die dem Umweltschutz
dienen, abweichen.

Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

b) fuir dieder Versicherungsnehmeraus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag (z. B. Gewasserschadenhaftpflicht-
versicherung) Versicherungsschutz hat oder hatte er-
langen kénnen.

21.5.3
21.5.4

21.6
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Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Ausland

Versichert sind - abweichend von Ziffer 7.9 AHB und Zif-
fer 21.2.1 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen - im Umfang dieses Versicherungsvertrages
im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfille.

Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von
Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 21.5.1 dieser Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen - auch fir Pflichten
oder Anspriiche gemal nationalen Umsetzungsgesetzen
anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder
Anspriiche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht
Uberschreiten.

Vorsorgeversicherung

Fur die Vorsorgeversicherung gelten — abweichend von
Ziffer 4.2 AHB — die vereinbarten Versicherungssummen
fur Personen-, Sach- und Vermdgensschaden.
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Umfang des Versicherungsschutzes

1
1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Gegenstand der Versicherung

Versichert ist die gesetzliche Pflicht 6ffentlich-rechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers gemall Um-
weltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltscha-
den. Umweltschaden ist eine

— Schéddigung von geschiitzten Arten und nattrlichen
Lebensraumen,

— Schédigung der Gewasser,
— Schédigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einer Behorde oder einem
sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten fiir Sanie-
rungsmaflnahmen/Pflichten der oben genannten Art
in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht
darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf &ffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An-
spruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch
solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten
Anspriiche, die auch ohne das Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler
Umsetzungsgesetze bereits auf Grund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden konnten.
Versicherungsschutz flr derartige Anspriiche kann aus-
schlieBlich Gber eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haft-
pflichtversicherung vereinbart werden.

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht fir
die in der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mit-
versicherten Personen.

Sofern in der Betriebs-/ Berufshaftpflichtversicherung
die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz, Halten und Ge-
brauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungs-
pflichtigen Kraftfahrzeugen mitversichert ist, besteht
im gleichen Umfang Versicherungsschutz in der Um-
weltschadensversicherung.

Vereinbarungen fiir die Beauftragung fremder Unter-
nehmen (Subunternehmer) in der Betriebs-/Berufs-
haftpflichtversicherung gelten analog zur Umweltscha-
densversicherung.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gemaR
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.8 in Versicherung gegebenen Risiken
und Tatigkeiten (falls vereinbart).

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei aus-
schlieBlich auf die im Versicherungsschein ge-
nannten, den nachfolgend aufgelisteten Risiko-
bausteinen zugeordneten Anlagen:

Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind,
gewasserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten,
zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen).

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-
hang 1 oder 2 zum UHG aufgefihrt sind, Abwasseranla-
gen, Einwirkungen auf Gewadsser sowie Schaden durch
Abwasser.

Anlagen des Versicherungsnehmers gemaft Anhang 1
zum UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Ab-
wasseranlagen, Einwirkungen auf Gewasser sowie
Schéden durch Abwasser.

Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich
nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige
deklarierungspflichtige Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen
auf Gewadsser und Schaden durch Abwasser.

Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewasser oder

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

2.2

3.2
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Einwirken auf ein Gewadsser derart, dass die physika-
lische, chemische oder biologische Beschaffenheit des
Wassers verandert wird, durch den Versicherungsneh-
mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

Anlagen des Versicherungsnehmers gemalt Anhang 2
zum UHG (UHG-Anlagen).

Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemaf
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich fiir der-
artige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist (Umwelt-
schadens-Regressdeckung).

Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht
von Ziffer 1.2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen
(Umweltschadens-Produktrisiko),

Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tatigkeiten auf eige-
nen oder fremden Grundstticken, sofern sie nicht unter
die Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 fallen (Umweltschadens-
Basisdeckung).

Betriebsstorung

Versicherungsschutz besteht ausschlieflich fir Um-
weltschaden, die unmittelbare Folge einer plétzlichen
und unfallartigen, wahrend der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages eingetretenen Stérung des bestim-
mungsgemalen Betriebes des Versicherungsnehmers
oder des Dritten sind (Betriebsstérung).

Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstorung besteht im
Rahmen der Ziffer 1.2.7 Versicherungsschutz fiir Um-
weltschaden durch hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.2.8 fir
Umweltschaden durch Lagerung, Verwendung oder an-
deren Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S.
v. Ziffer 1.2.7. Versicherungsschutz besteht in den Fallen
der Satze 1 und 2 ausschlieRlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurlickzufiihren ist.
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Feh-
ler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht
hétte erkannt werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Leistungen der Versicherung

Der Versicherungsschutz umfasst die Priifung der ge-
setzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter
Inanspruchnahme und die Freistellung des Versiche-
rungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Ko-
stentragungsverpflichtungen gegeniiber der Behérde
oder einem sonstigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsver-
pflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer
auf Grund Gesetzes, rechtskréftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentra-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch ge-
bunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versiche-
rers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung
des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung fir
den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollméchtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter In-
anspruchnahme durch die Behorde oder einen sonstigen
Dritten zweckmaBig erscheinenden Erklarungen im Na-
men des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal-
tungsverfahren oder Rechtsstreit tiber Sanierungs- oder
Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versiche-
rungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und



3.3

4.1

4.1.1

4.2

4.3

5.2

Prozessfiihrung bevollmachtigt. Er fihrt das Verwal-
tungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des
Versicherungsnehmers.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltscha-
dens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versiche-
rungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungs-
verpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung
eines Verteidigers fir den Versicherungsnehmer von
dem Versicherer gewiinscht oder genehmigt, so tragt
der Versicherer die gebiihrenordnungsmaBigen oder
die mit ihm besonders vereinbarten hoheren Kosten
des Verteidigers.

Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 3.1 geregelten
Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschliellich
notwendiger Gutachter-, Sachverstandigen-, Anwalts-,
Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

fur die Sanierung von Schaden an geschiitzten Arten,
natirlichen Lebensradumen oder Gewdssern

die Kosten fir die ,primére Sanierung”, d. h. fiir Sanie-
rungsmalnahmen, die die geschéadigten natirlichen
Ressourcen und/oder beeintrdachtigten Funktionen
ganz oder anndhernd in den Ausgangszustand zuriick-
versetzen;

die Kosten fir die ,ergdnzende Sanierung”, d.h. flr Sa-
nierungsmalnahmen in Bezug auf die natirlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand
ausgeglichen werden soll, dass die primare Sanierung
nicht zu einer vollstandigen Wiederherstellung der ge-
schadigten natirlichen Ressourcen und/oder Funkti-
onen flihrt;

die Kosten fiir die , Ausgleichssanierung”, d.h. fir die
Tatigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste
natirlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom
Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeit-
punkt entstehen, in dem die primére Sanierung ihre
Wirkung vollstandig entfaltet hat. , Zwischenzeitliche
Verluste” sind Verluste, die darauf zurlickzufiihren sind,
dass die geschadigten natirlichen Ressourcen und/
oder Funktionen ihre 6kologischen Aufgaben oder ihre
Funktionen fir andere nattrliche Ressourcen nicht er-
fillen kénnen, solange die Malnahmen der priméaren
bzw. der ergdnzenden Sanierung ihre Wirkung nicht
entfaltet haben.

Die Kosten fiir die Ausgleichssanierung werden im Rah-
men der vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem
im Versicherungsschein angegebenen Gesamtbetrag je
Versicherungsfall und zugleich fiir alle Versicherungs-
falle eines Versicherungsjahres ersetzt.

fur die Sanierung von Schadigungen des Bodens: die
Kosten fir die erforderlichen MalRnahmen, die zumin-
dest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe
beseitigt, kontrolliert, eingedammt oder vermindert
werden, so dass der geschadigte Boden unter Beriick-
sichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schadigung gege-
benen gegenwirtigen oder zugelassenen zukiinftigen
Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeintrachtigung
der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

Die unter Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2 genannten Kosten fir
Umweltschaden, die auf Grundstiicken des Versiche-
rungsnehmers gemaR Ziffer 9.1 oder am Grundwasser
gemal} Ziffer 9.2 eintreten, sind nur nach besonderer
Vereinbarung versichert.

Erhohungen und Erweiterungen

Fir Risiken der Ziffern 1.2.1 bis 1.2.5 besteht kein Ver-
sicherungsschutz fiir Erh6hungen und Erweiterungen.
Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmaRige
Veranderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffer
1.2.1 bis 1.2.5 versicherten Risiken.

Fur Risiken gemal Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8 umfasst der
Versicherungsschutz Erhéhungen oder Erweiterungen
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der im Versicherungsschein und seinen Nachtragen an-
gegebenen Risiken. Dies gilt nicht fir Risiken aus dem
Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie fiir sonstige
Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erho-
hungen des versicherten Risikos durch Anderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es
sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) han-
delt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs-
oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben.
Der Versicherer kann den Versicherungsvertrag jedoch
unter den Voraussetzungen von Ziffer 26 kiindigen.

Neue Risiken

Fir Risiken gemal Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,
bedarf der Versicherungsschutz besonderer Vereinba-
rung.

Fir Risiken gemaR Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,
besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Versiche-
rungsvertrages sofort bis zur Hohe gemaR Ziffer 6.2.3.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitragsrechnung erfolgen.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, fir das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine
Einigung uber die Hohe des Beitrags innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht
zustande, entfallt der Versicherungsschutz fiir das neue
Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ihrer
Entstehung bis zur Einigung i. S. v. Ziffer 6.2.2 auf den
im Versicherungsschein angegebenen Betrag begrenzt.

Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemaf
Ziffer 6.2 gilt nicht fir Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit die-
se Fahrzeuge der Zulassungs-, Fiihrerschein- oder
Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von
Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen;

(4) die kiirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsvertra-
gen zu versichern sind.

Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachpriifbare erste Feststellung
des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer,
die zustandige Behorde oder einen sonstigen Dritten.
Der Versicherungsfall muss wahrend der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es
nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursa-
che oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur
Vornahme von Sanierungsmafnahmen erkennbar war.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist,



8.2

8.3
8.3.1

8.3.2

8.4

8.5

(1) fur die Versicherung nach den Risikobausteinen
1.2.1 bis 1.2.5 nach einer Betriebsstérung

(2) fur die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.6 nach
einer Betriebsstorung bei Dritten

(3) fur die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.7 nach
einer Betriebsstérung bei Dritten —in den Fallen der
Ziffer 2.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebssto-
rung nach behérdlicher Anordnung;

(4) fur die Versicherung nach Ziffer 1.2.8 nach einer
Betriebsstorung beim Versicherungsnehmer oder
Dritten — in den Féllen der Ziffer 2.2 auch ohne
Vorliegen einer Betriebsstérung nach behdérdlicher
Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsnehmers — oder so-
weit versichert des Dritten gemaR (2) bis (4) — fiir MaR-
nahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst
unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Fest-
stellung der Betriebsstorung oder die behordliche An-
ordnung mdssen in die Wirksamkeit der Versicherung
fallen, wobei malRgeblich der friihere Zeitpunkt ist.

Aufwendungen auf Grund von Betriebsstorungen oder
behordlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 8.1 werden
unter den dort genannten Voraussetzungen unbescha-
det der Tatsache tGibernommen, dass die Mallinahmen
durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Er-
satzvornahme durch die Behdrde ausgefiihrt werden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Sto-
rung des Betriebes oder eine behordliche Anordnung
unverziiglich anzuzeigen und

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objek-
tiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder
den Schadenumfang zu mindern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemaR Widerspruch
gegen behordliche Anordnungen einzulegen

oder

sich mit dem Versicherer tber die MaRnahmen abzu-
stimmen.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3
genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so werden ihm
im Rahmen des fiir Aufwendungen gem. Ziffer 8 ver-
einbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3
genannten Obliegenheiten grob fahrldssig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige Uber die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausge-
hende Aufwendungen in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhaltnis zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versiche-
rungsnehmer.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer
zum Ersatz etwaiger Uber die notwendigen und ob-
jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender
Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit nicht fir den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursachlich ist.

Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten
Versicherungssumme bis zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Gesamtbetrag je Stérung des
Betriebes oder behordlicher Anordnung je Versiche-
rungsfall und zugleich fir alle Versicherungsfalle eines
Versicherungsjahres ersetzt.

Kommt es trotz Durchfiihrung der MalRnahme zu
einem Schaden, so werden die vom Versicherer er-
setzten Aufwendungen auf die fiir den Versicherungs-
fall maRgebende Versicherungssumme angerechnet,
es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im
Rahmen der Jahreshochstersatzleistung eines friiheren

8.6

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9
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Versicherungsjahres die Ersatzleistung flr Versiche-
rungsfalle tatsachlich gemindert hat.

Nicht ersatzfahig sind in jedem Fall Aufwendungen
—auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Zif-
fer 8.1 decken — zur Erhaltung, Reparatur, Nachri-
stung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrich-
tungen, Grundstticken oder Sachen (auch gemietete,
gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsneh-
mers; auch fir solche, die frilher im Eigentum oder
Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch fir
solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder
geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein-
tretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht
betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstiicke oder
Sachen des Versicherungsnehmers beeintrachtigt wer-
den missen. Eintretende Wertverbesserungen sind ab-
zuziehen.

Nicht versicherte Tatbestinde

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtrdgen
nicht ausdricklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schdden, unabhédngig davon, ob diese bereits erheb-
liche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszu-
stand von Arten und natirlichen Lebensraumen oder
Gewasser haben oder eine Gefahr fiir die menschliche
Gesundheit darstellen,

die auf Grundstlicken (an Boden oder an Gewassern)
des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von
ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder
durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt
auch, soweit es sich um dort befindliche geschiitzte Ar-
ten oder natirliche Lebensraume handelt.

am Grundwasser.

infolge der Veranderung der Lagerstatte des Grundwas-
sers oder seines FlieRverhaltens.

die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten
sind.

die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer
nach Beginn des Versicherungsverhaltnisses Grund-
stlicke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem
Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

die im Ausland eintreten.

die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschiittet werden,
abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder
durch dhnliche Vorgénge in den Boden, in ein Gewasser
oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche
Vorgange auf einer Betriebsstorung beruhen.

die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt
entstehen.

durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder
Freisetzung von Klarschlamm, Jauche, Giille, festem
Stalldung, Pflanzenschutz-, Diinge- oder Schadlings-
bekampfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe
durch plotzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt ge-
langen, diese Stoffe durch Niederschlige plotzlich
abgeschwemmt werden oder in andere Grundstticke
abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsneh-
mers stehen.

die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug-
nisse zurtickzufiihren sind.

die zurtickzufiihren sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veranderte Organismen (GVO),
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9.15

9.16

9.17

(3) Erzeugnisse, die
— Bestandteile aus GVO enthalten
— aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger
Entsorgung von Abféllen ohne die dafiir erforderliche
behordliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder un-
zureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht
im erforderlichen Umfang dafiir behérdlich genehmigt
ist.

aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder
Einrichtungen zur Endablagerung von Abféllen.

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahr-
zeuganhdngers verursachen.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder fiir
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges
in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen
Versicherten.

Eine Tatigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Per-
sonen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhanger
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei
nicht in Betrieb gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Versicherungsver-
trages eine abweichende Regelung getroffen wurde,
gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verur-
sachen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines
Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen
werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fiir einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch fiir alle anderen
Versicherten.

Nicht versichert sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schédden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len fur Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit diese Teile
ersichtlich fur den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge
bestimmt waren;

- Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Uberholung, Reparatur, Beforderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behord-
lichen Anordnungen oder Verfligungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen.

soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller
gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhal-
tenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen fir An-
wendung, regelmalige Kontrollen, Inspektionen oder
Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen
bewusst nicht ausfiihren.
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durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.

die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-
ralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfi-
gungen oder Mallnahmen von Hoher Hand beruhen;
das Gleiche gilt fiir Schaden durch hohere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die
Personen richten, die den Schaden vorsatzlich herbei-
gefihrt haben.

soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die
Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit
oder Schadlichkeit

— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

soweit diese Pflichten oder Anspriiche auf Grund ver-
traglicher Vereinbarung oder Zusage liber die gesetz-
liche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen.

die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer ge-
hérenden, von ihm gehaltenen oder verauRerten Tiere
entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
satzlich noch grob fahrlassig gehandelt hat.

durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.
durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW).

im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

Versicherungssummen/Maximierung/Serien-
schadenklausel/Selbstbehalt

Fur den Umfang der Leistung des Versicherers bildet
die im Versicherungsschein angegebene Versiche-
rungssumme die Hochstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschadigungs- oder
ersatzpflichtige Personen erstreckt. Samtliche Kosten
gemal Ziffer 4 werden auf die Versicherungssumme
angerechnet.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfalle durch

— dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

— mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
hende Einwirkungen auf die Umwelt,

— mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-
ruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwi-
schen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,
oder

— die Lieferungen von Erzeugnissen mit gleichen Man-
geln,

gelten unabhangig von ihrem tatsachlichen Eintritt als
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser
Versicherungsfalle als eingetreten gilt.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungs-
fall von den gemaR Ziffer 4 versicherten Kosten bzw.
von den gemal Ziffer 8 versicherten Aufwendungen
vor Eintritt des Versicherungsfalles die im Versiche-
rungsschein genannte Selbstbeteiligung zu tragen. Der
Versicherer ist auch in diesen Fallen zur Prifung der
gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberech-
tigter Inanspruchnahme verpflichtet.

Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung
eines Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers
scheitert, hat der Versicherer fiir den von der Weige-
rung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemaf
Ziffer 4 und Zinsen nicht aufzukommen.
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Nachhaftung

Endet das Versicherungsverhéltnis wegen des vollstan-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos
oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versi-
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz
fir solche Umweltschaden weiter, die wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-
haltnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender
MaRgabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fiir die Dauer von 3
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhaltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhéltnisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Hohe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versicherungs-
jahres, in dem das Versicherungsverhaltnis endet.

Die Regelung der Ziffer 11.1 gilt fir den Fall entspre-
chend, dass wahrend der Laufzeit des Versicherungs-
verhdltnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfillt,
mit der MaRgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls
des versicherten Risikos abzustellen ist.

Versicherungsfille im Ausland

Versichert sind abweichend von Ziffer 9.6 im Umfang
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintre-
tende Versicherungsfille,

— die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage
oder eine Tatigkeit im Inland i. S. d. Ziffer 1.2.1 bis
1.2.8 zuriickzufiihren sind. Dies gilt fiir Tatigkeiten
i. S. d. Ziffer 1.2.6 und 1.2.7 nur, wenn die Anlagen
oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich fiir das
Ausland bestimmt waren;

— aus Anlass von Geschéftsreisen oder aus der Teilnah-
me an Ausstellungen und Messen, gem. Ziffer 1.2.8

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von
Ziffer 1.1 auch fir Pflichten oder Anspriiche gemaf
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Anspriiche den Um-
fang der o. g. EU-Richtlinie nicht tberschreiten.

Nur auf Grund ausdriicklicher Vereinbarung sind ver-
sichert im Umfang dieses Versicherungsvertrages im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfalle,

die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von An-
lagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 oder Erzeugnisse i.
S.v. Ziffer 1.2.7 zuriickzufiihren sind, wenn die Anlagen
oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich fiir das Ausland
bestimmt waren;

die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder
Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 zu-
rickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im Ausland
erfolgen;

die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhal-
tung, Wartung oder sonstige Tatigkeiten gemaR Ziffer
1.2.8 zuriickzufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im
Ausland erfolgen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung fiir
im Ausland belegener Anlagen oder Betriebsstétten,
z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager
und dgl.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort auRerhalb der Staaten, die der Euro-
paischen Wahrungsunion angehéren, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
paischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
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Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig i. S. v. Ziffer 14.1
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten
hat.

Zahlung und Folgen verspiteter Zahlung/
erster oder einmaliger Beitrag

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich
nach Abschluss des Versicherungsvertrages fillig, je-
doch nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jah-
resbeitrags.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. Fir Versicherungsfalle, die bis
zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer
nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer
vom Versicherungsvertrag zuriicktreten, solange der
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zu-
riicktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat
der Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im
Versicherungsschein genannten Widerrufsfrist von 2
Wochen und Zugang einer Zahlungsaufforderung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspatete Zahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

Zahlung und Folgen verspiteter Zahlung/
Folgebeitrag

Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es
sei denn, dass er die verspdtete Zahlung nicht zu ver-
treten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die riickstandigen
Betrége des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziffer
15.3 und 15.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 15.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
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Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen, wenn er den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 15.2
Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Die Kiindigung kann auch bereits bei der Bestimmung
der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall
wird die Kiindigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeit-
punkt noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung
nach Ziffer 15.2 Abs. 3 hinzuweisen.

Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort.
Fir Versicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zah-
lungsfrist nach Ziffer 15.3 und der Zahlung eingetreten
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrift-
ermichtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und der
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung
nicht widerspricht.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzlglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der féllige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer die Einzugserméchtigung
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus
anderen Griinden zu vertreten, dass der Beitrag nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
kiinftig Zahlung auRerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Ubermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

Teilzahlung und Folgen bei verspiteter Zah-
lung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate
im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer fir die Zukunft jahrliche
Beitragszahlung verlangen.

Beitragsregulierung

Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mit-
zuteilen, ob und welche Anderungen des versicherten
Risikos gegeniiber den friiheren Angaben eingetreten
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-
derung zu machen und auf Wunsch des Versicherers
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Un-
richtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

Auf Grund der Anderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der
Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verdnderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Ri-
siken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der
Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich verein-
barte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschrit-
ten werden. Alle entsprechend Ziffer 20.1 nach dem

18.3
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Versicherungsabschluss eingetretenen Erhéhungen
und ErméRigungen des Mindestbeitrags werden be-
riicksichtigt.

Unterlédsst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Mitteilung, kann der Versicherer fiir den Zeitraum, fiir
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung
in Hohe des fir diesen Zeitraum bereits in Rechnung
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben
nachtraglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter
Beitrag wird nur zurtiickerstattet, wenn die Angaben in-
nerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung
des erhohten Beitrages erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung fiir
mehrere Jahre.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragshbeendigung

Beivorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz
bestanden hat.

Beitragsangleichung

Die Versicherungsbeitrage unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beitrdge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsan-
gleichung statt. Mindestbeitrage unterliegen unabhangig
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsanglei-
chung.

Ein unabhéngiger Treuhdander ermittelt jahrlich mit Wir-
kung fiir die ab dem 1. Juli falligen Beitrage, um wel-
chen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der
Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb
der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen
Versicherer gegeniiber dem vorvergangenen Jahr er-
hoht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz
rundet er auf die nachst niedrigere, durch fiinf teilbare
ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall ver-
anlassten Ausgaben fur die Ermittlung von Grund und
Hohe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum
neu angemeldeten Schadenfalle.

Im Falle einer Erhohung ist der Versicherer berechtigt,
im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folge-
jahresbeitrag um den sich aus Ziffer 20.2 ergebenden
Prozentsatz zu verandern (Beitragsangleichung). Der
veranderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nachsten Beitragsrechnung bekannt
gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des
Versicherers in jedem der letzten fiinf Kalenderjahre um
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhoht, den
der Treuhander jeweils fiir diese Jahre nach Ziffer 20.2 er-
mittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag
nur um den Prozentsatz erhéhen, um den sich der Durch-
schnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhoht
hat; diese Erhéhung darf diejenige nicht liberschreiten,
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben wiirde.

Liegt die Veranderung nach Ziffer 20.2 oder 20.3 unter 5
Prozent, entfallt eine Beitragsangleichung. Diese Verande-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu beriicksichti-
gen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kiindigung
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Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

Der Versicherungsvertrag ist fiir die im Versicherungs-
schein angegebene Zeit abgeschlossen.
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Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kiindi-
gung in Schriftform zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kin-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kin-
digen; die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in
Schriftform zugegangen sein.

Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollstandig dau-
erhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung beziiglich
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den
er hétte erheben kdnnen, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wa-
re, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

Kiindigung nach Beitragsangleichung

Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemal Ziffer 20.3, ohne dass sich der Umfang
des Versicherungsschutzes dndert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
mit sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kiindigen, in dem die Beitragserhohung wirksam
werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung auf das Kiindigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spatestens
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserho-
hung zugehen.

Eine Erh6hung der Versicherungsteuer begriindet kein
Kiindigungsrecht.

Kiindigung nach Versicherungsfall

Der Versicherungsvertrag kann gekiindigt werden,
wenn

— vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten
geleistet wurde oder

— dem Versicherungsnehmer — bei einer Pflichtversiche-
rung dem Versicherer — eine Klage Uber einen unter
den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf
Erstattung der Kosten fiir Sanierungsmaflnahmen/
Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spatestens einen Monat nach der Zahlung von Sanie-
rungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen
sein.

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt,
spatestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Kiindigung nach VerduBerung versicherter
Unternehmen

Wird ein Unternehmen, flir das eine Umweltschadens-
versicherung besteht, an einen Dritten verduRert, tritt
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wah-
rend der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.
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Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines
NieRbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines dhnlichen
Verhaltnisses von einem Dritten ibernommen wird.

Das Versicherungsverhaltnis kann in diesem Falle

— durch den Versicherer dem Dritten gegeniiber mit
einer Frist von einem Monat,

— durch den Dritten dem Versicherer gegeniiber mit
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode

in Schriftform gekiindigt werden.
Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn

— der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an austibt, in welchem er vom Uber-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

— der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Ubergang ausiibt, wobei das Kiindigungsrecht bis
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an be-
stehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung
Kenntnis erlangt.

Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wihrend einer
laufenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhdltnis nicht gekiindigt, haften der bisherige
Versicherungsnehmer und der Dritte fiir den Versiche-
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den
Dritten unverziiglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hatte zu-
gehen mussen, und der Versicherer den mit dem Ver-
aulerer bestehenden Versicherungsvertrag mit dem
Erwerber nicht geschlossen hatte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht
fur alle Versicherungsfélle, die friihestens einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer
von der VeraulRerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur,
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kiin-
digungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der An-
zeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Ver-
auBerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm
die Anzeige hatte zugehen miussen.

Kiindigung nach Risikoerh6hung aufgrund
Anderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhohungen des versicherten Risikos durch Ande-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften
(s. Ziffer 5.3) ist der Versicherer berechtigt, den Versi-
cherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat zu kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausgelbt wird, in welchem der Versicherer
von der Erhéhung Kenntnis erlangt hat.

Mehrfachversicherung

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in
mehreren Versicherungsvertragen versichert ist.

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste,
kann er die Aufhebung des spater geschlossenen Ver-
trages verlangen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklarung, mit der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht.
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Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben tber ge-
fahrerhebliche Umstande

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstdnde in Textform anzuzeigen, nach denen
der Versicherer in Textform gefragt hat und die fiir den
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Versiche-
rungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schliefen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen i. S.
d. Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind,
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszutiben,
den Versicherungsvertrag Giberhaupt oder mit dem ver-
einbarten Inhalt abzuschlieRen.

Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die
gefahrerheblichen Umstande, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst da-
von Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Ricktritt

(1) Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umsténden berechtigen den Versi-
cherer, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Riicktrittsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein
Vertreter die unrichtigen oder unvollstandigen An-
gaben weder vorsatzlich noch grob fahrlassig ge-
macht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob
fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Versicherungsvertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatte.

(3) Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurtick, darf er den Versicherungsschutz
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der unvollstandig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder fiir den Eintritt des
Versicherungsfalles noch fir die Feststellung oder
den Umfang der Leistung ursachlich war. Auch in
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der
der bis zum Wirksamwerden der Riicktrittserklarung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Ruicktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kann der
Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat in Schriftform kiindigen.

Das Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hitte.

Kann der Versicherer nicht zurlicktreten oder kiindigen,
weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstéande, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hatte, werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
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Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die ande-
ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi-
ode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mebhr als 10 % oder schliet der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand
aus, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers fristlos kiindigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 28.2 und 28.3
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von ihm geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangt. Er hat die Umstande anzugeben, auf die er seine
Erklarung stitzt; er darf nachtraglich weitere Umstande
zur Begriindung seiner Erklarung abgeben, wenn fiir
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 28.2 und
28.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 28.2 und 28.3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannte.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 28.2 und 28.3
erloschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsab-
schluss; dies gilt nicht fur Versicherungsfalle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft sich
auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt haben.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag
wegen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt unbe-
rihrt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der
Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden
der Anfechtungserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles

Besonders gefahrdrohende Umstande hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit
die Beseitigung unter Abwédgung der beiderseitigen In-
teressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem
Schaden gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders
gefahrdrohend.

Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines
Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen

Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Sa-
nierungs- oder Kostentragungsanspriiche erhoben
wurden, dem Versicherer innerhalb einer Woche nach
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen.

Das Gleiche gilt

- wenn gegen den Versicherungsnehmer Anspriiche
auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwe-
dungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanie-
rung eines Umweltschadens erhoben werden,

- bei einem behdordlichen Tatigwerden wegen der
Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens
gegeniiber dem Versicherungsnehmer

Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Ver-
sicherer jeweils unverziiglich und umfassend zu infor-
mieren Uber:

- seine ihm gemal § 4 Umweltschadensgesetz oblie-
gende Information an die zustandige Behorde,
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— den Erlass eines Mahnbescheids,
— eine gerichtliche Streitverkiindung,

— die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behordlichen
oder gerichtlichen Verfahrens.

Der Versicherungsnehmer muss nach Moglichkeit fir
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit
es fur den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausfiihrliche und wahrheitsgemaRe
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstiitzen. Alle
Umstande, die nach Ansicht des Versicherers fiir die Be-
arbeitung des Schadens wichtig sind, missen mitgeteilt
sowie alle daflir angeforderten Schriftstiicke ibersandt
werden.

MaRnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit
Umweltschdden sind unverziiglich mit dem Versicherer
abzustimmen.

Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungs-
akt im Zusammenhang mit Umweltschaden muss der
Versicherungsnehmer fristgemaR Widerspruch oder die
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht.

Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen
Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer die Fiihrung des
Verfahrens zu liberlassen. Im Falle des gerichtlichen
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsan-
walt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und die
angeforderten Unterlagen zur Verfligung stellen.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
aus diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des
Versicherungsfalles zu erfiillen hat, kann der Versiche-
rer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos
kiindigen. Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlassigkeit beruhte.

Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag
vorsatzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlassiger Verlet-
zung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kirzen.

Der vollstandige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klarungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Ob-
liegenheit nicht grob fahrldssig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursachlich war. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig
verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhéngig
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 31.1 zu-
stehendes Kiindigungsrecht ausubt.

Weitere Bestimmungen
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Mitversicherte Personen

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Anspriiche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer
selbst, sind alle fiir ihn geltenden Bestimmungen auf
die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Be-
stimmungen der Ziffer 6 gelten nicht, wenn das neue
Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht.

Die Austibung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschlieBlich dem Versicherungsnehmer zu.
Er ist neben den Versicherten fiir die Erfiillung der Ob-
liegenheiten verantwortlich.

Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgliltigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an
den geschédigten Dritten ist zuldssig.

Anzeigen, Willenserklirungen, Anschriften-
dnderung

Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klarungen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachtragen als zustdndig bezeichnete Geschaftsstelle
gerichtet werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentgt fir
eine Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer
gegenlber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt
entsprechend fiir den Fall einer Namensanderung des
Versicherungsnehmers.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir sei-
nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Ziffer 34.2 entsprechende Anwendung.

Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjahrung von
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu
dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruch-
steller in Textform zugeht.

Zustidndiges Gericht

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den
Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung. Ist
der Versicherungsnehmer eine natirliche Person, ist
auch das Gericht ortlich zustdndig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewohnlichen Aufenthalt hat.

Ist der Versicherungsnehmer eine natiirliche Person,
missen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das fiir seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort
seines gewohnlichen Aufenthalts zustéandig ist. Ist der
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zustandige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das
Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Of-
fene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft birgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist.
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Sind der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zustandigkeit fir Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Ver-
sicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht

Fir diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

Kumulklausel
Besteht flir mehrere Versicherungsfalle
— die auf derselben Ursache beruhen oder

— die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, beruhen,

~ 64 —

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umweltscha-
dens-, der Umwelthaftpflicht-, als auch nach der Betriebs-
/Berufshaftpflichtversicherung, so besteht fiir jeden dieser
Versicherungsfalle Versicherungsschutz nur im Rahmen
der fiir ihn vereinbarten Versicherungssumme.

Fir alle diese Versicherungsfélle steht bei gleicher Versi-
cherungssumme diese maximal einmal zur Verfligung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht un-
ter Berlicksichtigung der Zuordnung gemaR Satz 1 fir
alle Versicherungsfille maximal die hohere Versiche-
rungssumme zur Verfligung.

Sofern die in der Umweltschadens- bzw. der Umwelt-
haftpflicht- bzw. der Betriebshaftpflichtversicherung
gedeckten Versicherungsfalle in unterschiedliche Ver-
sicherungsjahre fallen, ist fiir die Bestimmung der ma-
ximalen Versicherungssumme fiir samtliche Versiche-
rungsfalle das Versicherungsjahr mafRRgeblich, in dem
der erste gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.
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Klauseln und Besondere Vereinbarungen zur Haftpflichtversicherung

Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

1 In folgenden Féllen kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer pauschal zusatzliche Kosten gesondert in
Rechnung stellen:

- Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebei-
tragen,

- Verzug mit Beitragen, 3
— Rucklaufer im Lastschriftverfahren.

Die Hohe des pauschalen Kostenbetrages kann sich wah-
rend der Vertragslaufzeit andern. Eine Ubersicht lber die
jeweils aktuellen Kostenansatze kann der Versicherungs-
nehmer beim Versicherer anfordern.

2 Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauscha-
le an dem bei ihm regelméaRig entstehenden Aufwand
orientiert. Sofern der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die der Bemessung zu Grunde liegenden Annahmen
im jeweiligen Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfallt
die Pauschale. Sofern der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Pauschale der Hohe nach wesentlich niedriger zu 3
beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Wurde ein Arbeitgeber-Extra-Bonus vereinbart, gilt
folgende Klausel:

Inhaltsversicherung mit den Gefahren Feuer, Einbruch-
dienstahl, Leitungswasser und Sturm/Hagel im Rahmen
einer Unternehmenssicherungspolice 10 %. Entfallt die
Haftpflicht-Versicherung oder eine der Grundgefahren
(Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel)
aus der Dynamischen Sach-Inhaltsversicherung, entfallt der
USP-Bonus komplett.

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfiillt und wurde
zuséatzlich einer der Bausteine

a) Ertragsausfall;

b) Glasbruch;

c) Elektronik oder Elektronik und Maschinen;

d) Werkverkehr;

e) Kuhlgut, Tiefkiihigut, Medikamentenverderb,

vereinbart, betragt der Bonus insgesamt 15 %; bei zwei
oder mehr Bausteinen insgesamt 20 %. Entfallt ein Bau-
stein, so andert sich der Bonus entsprechend.

Auf Grund eines reduzierten oder entfallenen USP-Bonus
entsteht kein aulerordentliches Kiindigungsrecht auf
Grund einer Anpassungsklausel.

Wurde ein Existenzgriindernachlass vereinbart, gilt

folgende Klausel:

Arbeitgeber-Extra-Bonus

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der Arbeit- Existenzgriindernachlass

geber-Extra-Bonus in Hohe von 5 Prozent zu Grunde. 1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrags liegt der vereinbar-
2 Voraussetzung fiir den Arbeitgeber-Extra-Bonus ist, dass te Existenzgriindernachlass zugrunde.

a) der Versicherungsnehmer dieses Vertrages mit dem 2 Voraussetzung fiir den Existenzgriindernachlass ist die Neu-

Versicherungsnehmer eines Direktversicherungsvertra-
ges bei der AachenMiinchener Lebensversicherung AG
Ubereinstimmt und

b) der bAV KUNDENBONUS in mindestens einem 3
Direktversicherungsvertrag bei der AachenMiinchener
Lebensversicherung AG gewahrt wird, wobei mindes-
tens ein Arbeitnehmer aus der Firma des Arbeitgebers
den bAV KUNDENBONUS erhilt und

c) bei der AachenMiinchener Lebensversicherung AG
laufende Beitrdge fiir mindestens einen Direktversiche-
rungsvertrag entrichtet werden.

3 Der Arbeitgeber-Extra-Bonus wird ab dem Datum der
Beantragung, frihestens jedoch mit dem Vertragsbeginn

grindung eines Betriebes, Geschéftes oder einer Praxis. Der
Existenzgriindernachlass wird nicht gewahrt bei einer Um-
firmierung oder einer Ubernahme.

Der Existenzgriindernachlass betragt im ersten Versiche-
rungsjahr nach der Griindung 30 %, er verringert sich im
zweiten Versicherungsjahr auf 15 % und entféllt ab dem
dritten Versicherungsjahr.

Auf Grund eines entfallenen Existenzgriindernachlasses
entsteht kein aulerordentliches Kiindigungsrecht auf
Grund einer Anpassungsklausel.

Wurde eine Differenzdeckung vereinbart, gilt folgende

der Direktversicherung und den erfiillten Voraussetzungen Klausel:
nach Nr. 2 beriicksichtigt.
4 Der Arbeitgeber-Extra-Bonus entfallt zur nachsten Haupt- Diffessnzdeckung
falligkeit, nachdem die Voraussetzungen nach Nr. 2 nicht 1 Gegenstand der Differenzdeckung

mehr erfiillt sind. Dies schlielt eine Beitragsfreistellung
nach Nr. 2 c ein.

Durch den Wegfall des Arbeitgeber-Extra-Bonus entsteht
kein auBerordentliches Kiindigungsrecht auf Grund einer
Anpassungsklausel.

Wourde ein USP-Bonus vereinbart, gilt folgende Klausel:

USP-Bonus

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der verein-
barte USP-Bonus zu Grunde.

2 Der USP-Bonus betragt bei Vorhandensein einer Haft-
pflicht-Versicherung und einer Dynamischen Sach-
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Diese Differenzdeckung erganzt eine anderweitig beste-
hende Berufs-/Betriebs-/Umwelthaftpflicht- und Umwelt-
schadensversicherung fiir das im Versicherungsschein
bezeichnete Risiko im Rahmen der vorliegenden Versiche-
rung und dem nachstehend beschriebenen Umfang. Der
Versicherungsschutz aus der anderweitig bestehenden Ver-
sicherung geht somit dem Versicherungsschutz aus dem
vorliegenden Vertrag vor.

Leistungsumfang der Differenzdeckung

Die Differenzdeckung leistet flir solche Schadenereignisse,
die in der anderweitig bestehenden Versicherung nicht oder
nichtim vollen Umfang versichert sind, bis zur Hohe der im
vorliegenden Vertrag vereinbarten Versicherungssummen.
Die vertraglich vereinbarten und sonstigen Leistungen aus
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der anderweitig bestehenden Versicherung werden von
der Leistung aus dem vorliegenden Vertrag entsprechend
in Abzug gebracht.

MaRgeblich fiir die vertraglich vereinbarten Leistungen ist
der sich aus der anderweitig bestehenden Versicherung
ergebende Umfang des Versicherungsschutzes, der zum
Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung be-
standen hat. Nachtrdglich vorgenommene Anderungen an
der anderweitig bestehenden Versicherung bewirken keine
Erweiterung der Differenzdeckung. Soweit im vorliegenden
Vertrag eine Selbstbeteiligung vereinbart gilt, wird der sich
nach der vorstehenden Berechnungsmethode ergebende
Betrag jedoch um die Selbstbeteiligung gekiirzt.

Ergénzend zu den vertraglichen Bestimmungen werden
Leistungen aus dieser Differenzdeckung nicht erbracht,
wenn

zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung
keine anderweitige Berufs-/Betriebs- und Umwelthaft-
pflichtversicherung bestanden hat;

die Leistung des anderen Versicherers infolge eines Ver-
gleichs zwischen dem anderweitigen Versicherer und dem
Versicherungsnehmer nicht zum vollen Ersatz des Schadens
fuhrt.

Gleiches gilt, wenn auf Grund fehlender Nachweise tber
die Schadenhohe durch den anderweitigen Versicherer
lediglich eine pauschale Entschadigung erbracht wird.

Ist der anderweitige Versicherer infolge

- Nichtzahlung der Beitrage,

— anderer Obliegenheitsverletzungen,

- arglistiger Tauschung,

— vorsatzlicher Herbeiflihrung des Versicherungsfalles

von seiner Leistungspflicht ganz oder teilweise befreit, so
wird dadurch keine Erweiterung des Leistungsumfangs der
Differenzdeckung bewirkt. Leistungen aus der Differenz-
deckung werden dann nur insoweit erbracht, wie sie ent-
standen waren, wenn keiner der vorgenannten Griinde zum
Wegdfall oder zur Reduzierung der Leistung gefiihrt hétte.

Verhalten im Versicherungsfall
Der Versicherungsnehmer hat einen Versicherungsfall

zunachst dem Versicherer der anderweitig bestehenden
Versicherung anzuzeigen und dort seine Anspriiche geltend
zu machen.

zur Differenzdeckung gemaR Ziffer 25.1 AHB unverziiglich
zu melden, sobald er von dem anderweitigen Versicherer
informiert wird, dass ein gemeldeter Versicherungsfall dort
nicht oder nicht in vollem Umfang unter die Leistungs-
pflicht fallt.

Die Ubrigen in Ziffer 25 AHB genannten Obliegenheiten blei-
ben unberihrt; insbesondere hat der Versicherungsnehmer

nach Aufforderung durch den Versicherer die erforderlichen
Auskiinfte zur Feststellung der Entschadigungspflicht zu er-
teilen sowie die zur Feststellung der Leistungshohe notwen-
digen Unterlagen des anderen Versicherers einzureichen.

Umstellung der Differenzdeckung auf Vollschutz

4.1 Der vorliegende Vertrag wird zu dem im Versicherungs-
schein genannten Ablauftermin der anderweitig bestehen-
den Versicherung durch den Wegfall der Bestimmungen
lber die Differenzdeckung auf den vollen Versicherungs-
schutz umgestellt.

Gleiches gilt, wenn die anderweitig bestehende Versiche-
rung vor dem genannten Ablauftermin endet. Die vorzeitige
Beendigung der anderweitig bestehenden Versicherung ist
dem Versicherer der Differenzdeckung unverziiglich mit-
zuteilen.

4.2 Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenz-
deckung auf den vollen Versicherungsschutz ist der hierfir
zu zahlende Beitrag zu entrichten.

Sofern besonders vereinbart (siehe Versicherungsschein),
gilt folgende Besondere Vereinbarung:

Garderoben
Fur Gastgarderobe gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus Verlust, Verwechslung oder Beschadigung von Garderobe-
stiicken, die von Gasten in einer stindig bewachten, nur dem
Garderobenpersonal zuganglichen Garderobe abgegeben worden
sind, in der ausschlieRlich vom Versicherer gelieferte, zuvor noch
nicht verwendete Garderobescheine ausgegeben werden. Als Gar-
derobestiicke gelten auch Taschen und Schirme.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtan-
spriiche aus

- Beschadigung oder Abhandenkommen von Geld, Wertsachen
und solchen Gegenstanden, die sich in den Garderobestiicken
befinden,

— Schéden infolge Abhandenkommens des Garderobenscheines,

— Verlust, Verwechslung oder Beschadigung von Garderobe-
stlicken, die bis zur SchlieBung der Garderobe oder Dienst-
beendigung des Personals in der Garderobe nicht abgeholt
wurden,

— Schéden, die durch Kriegsereignisse, Verfligungen oder Mal-
nahmen von hoher Hand, hohere Gewalt, Streik, innere Unru-
hen oder Pliinderungen entstehen.

Die je Garderobenschein vereinbarte Summe stellt den Hochst-
betrag der Ersatzleistung fir alle Garderobenstlicke dar, die auf
einen Garderobenschein abgegeben worden sind.

Die Gesamtleistung fiir alle Schaden eines Versicherungsjahres be-
tragt das Zehnfache der vereinbarten Summe.
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Kundeninformationen

Identitit des Versicherers

Name: AachenMiinchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen — HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfihige Anschrift des Versicherers

AachenMiinchener Versicherung AG
AachenMiinchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender;
Helmut Gaul, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschiftstitigkeit des Versicherers

Die AachenMiinchener Versicherung AG betreibt alle Arten der
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen
Versicherungen aufgefiihrten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen
enthalten sind:

¢ Haftpflichtversicherung

Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtver-
sicherung (AHB), Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die
Umweltschadensversicherung (USV) sowie die fiir die jeweiligen
Register geltenden Besonderen Bedingungen und Klauseln

Art, Umfang, Filligkeit und Erfiilllung unserer Leistung

In unseren Produktiibersichten haben wir Sie bereits naher Gber Art
und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag
fur diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erfiillung
unserer Leistungen sind in den maRgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Vertrage einschliellich aller
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag.

Zahlung, Erfiillung und Zahlweise der Beitriage

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fallig.

Wann Sie die Folgebeitréage zu zahlen haben, richtet sich nach der
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahrlich). Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie
bitte fiir entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig,
wenn der Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen werden kann und
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als
gestundet.

AH-IVN-1 0415
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Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort féllig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschadigung fallig wird.

Beijahrlicher Zahlweise erhalten Sie einen Zahlungsbonus von 5 %,
ist halbjahrliche Zahlweise vereinbart, betragt der Nachlass 2 %.
Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfallt diese Voraussetzung nachtréag-
lich, gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

Auf die Moglichkeit einer Beitragsangleichung in der Haftpflicht-
versicherung auf Grund von Versicherungsbedingungen wird hin-
gewiesen.

Nahere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen des jeweils gewidhlten Produktes zu
finden.

Giiltigkeit der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschliellich der im
Antrag genannten Beitrdge behalten fiir die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushdandigung Gliltigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeer-
klarung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden;
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberiihrt. Innerhalb dieser Frist
konnen wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie kénnen |hre Vertragserklairung ohne Angabe von Griinden
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Eine ausfiihrliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht
finden Sie im Antrag.

Beendigung des Vertrages, Kiindigungsmaoglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kiindigen. Vertrage von mindestens einjahriger
Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch
einen Vertragspartner gekiindigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit
von mehr als drei Jahren kdnnen Sie den Vertrag zum Ablauf des
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen.

Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekiindigt werden, insbesondere

e im Versicherungsfall

e bei Obliegenheitsverletzung

e in bestimmten Fallen der Beitragsangleichung

Dariiber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhalt-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
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Verwendete Sprache

Samtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher
Sprache.

AuBergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren
Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder lhrer Be-
schwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und
Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Versi-
cherungsschein. Darlber hinaus kdnnen Sie sich auch lber unsere
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu I6sen sein, schreiben
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMiinchener Versicherung AG,
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen lhr Anliegen oder
Ihre Beschwerde kldren werden.

Sie kdnnen Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitféllen nicht verbindlich.

lhre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberihrt.

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice
ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehdren Uber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotréger Risikoschutz und Unterstiitzung sowohl
fur private Haushalte als auch fir Industrie, Gewerbe und 6ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fir alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fiir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfillung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschétzen, die
Leistungspflicht zu priifen und Versicherungsmissbrauch im Interesse
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kdnnen
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfiillen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphéare sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fur
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewahrleisten. Alle Regelungen missen nicht nur im
Einklang mit den Bestimmungen der Européaischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften Uber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich dariiber hinaus, den Grundséatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln fir den Umgang mit den
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen
fur die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards
und férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Die fur die Mitgliedsunternehmen zustandigen Aufsichtsbehérden
haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten fuir Datenschutz und Informationsfreiheit als fiir den
GDV zustandige Aufsichtsbehorde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklart worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV,
die diesen Verhaltensregeln gemaB Artikel 30 beitreten, verpflichten
sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen berticksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstltzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre FUhrungskrafte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Dartber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusatzliche Einwilli-
gungen moglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsétzlich sind
solche nur noch fiir die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten
personenbezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie fur die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Fiir die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten
— wie Gesundheitsdaten — hat der GDV gemeinsam mit den zustan-
digen Aufsichtsbehdrden Mustererklarungen mit Hinweisen zu deren
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den
Datenschutzbehdrden aufgefordert — angepasst an ihre Geschafts-
ablaufe —, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel
entsprechen.
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Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergéanzen die
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes fiir die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen fiir die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmendes GDV erfassensiedie wichtigsten Verarbeitungen personen-
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit
der Begriindung, Durchfihrung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsvertrédgen sowie zur Erflillung gesetzlicher Verpflichtungen
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein missen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie mdglichst allge-
meingultig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darliber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fiir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder flr die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zustandigen Aufsichtsbehdrden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gultigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberihrt bleiben die Vorschriften
zu Rechten und Pflichten von Beschéftigten der Versicherungswirt-
schaft.

Il. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Fir die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes. Dariiber hinaus sind:

Unternehmen:

die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschéft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhiltnis:
Versicherungsvertrag einschlieBlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschéftsdhnlichen Schuldverhéltnisse,

Betroffene:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéaft
verarbeitet werden,

Versicherte:
e Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

e versicherte Personen einschlieBlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhangig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhéltnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schadigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Been-
digung eines Versicherungsverhaltnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die Betroffenen,

Datenverarbeitung:
Speichern, Verandern, Ubermitteln, Sperren und Léschen personen-
bezogener Daten,
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Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:

die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n)
und vergleichbare Identifikationsdaten sowie Kontoverbindung,
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und
Sperren fir Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fur das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:

selbststandig handelnde natirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
vertrdge vermitteln oder abschlieBen.

lll. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten fir die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschaft durch die Unternehmen. Dazu gehért neben dem
Versicherungsverhéltnis die Erflllung gesetzlicher Anspriiche, auch
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten erfolgt grundséatzlich nur, soweit dies zur Begriindung, Durch-
fuhrung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung
des zu versichernden Risikos, zur Erflllung der Beratungspflichten
nach § 6 VVG, zur Prifung einer Leistungspflicht und zur internen
Prifung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch
zur Missbrauchsbek@&mpfung oder zur Erfiillung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsatzlich im Rahmen
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder
genutzt. Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zuléssig ist und die Betroffenen dartber
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsétze zur Qualitat der Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten
in rechtméBiger und den schutzwirdigen Interessen der Betroffenen
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Mdglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies moglich ist, und der Aufwand nicht
unverhdaltnismé&Big zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle tragt dafiir Sorge, dass die vorhandenen
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene MaBnahmen dafir getroffen,
dass nicht zutreffende oder unvollstandige Daten berichtigt, geldscht
oder gesperrt werden.

(4) Die MaBnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert.
Grundsatze hierfir werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundsétze der Datensicherheit

(1) Zur Gewabhrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaBnahmen entsprechend dem Stand
der Technik getroffen. Dabei sind MaBnahmen zu treffen, die geeignet
sind zu gewahrleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
kénnen (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfiigung stehen und
ordnungsgemaB verarbeitet werden kdnnen (Verfugbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kénnen (Authentizitét),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsféhigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollstandig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kénnen (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen MaBnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten MaBnahmen werden in ein
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird.

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten Uber die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklarung der Betroffenen gestiitzt wird, stellt das Unternehmen
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht,
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjahrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit
erforderlich — auf eine Schweigepflichtentbindungserklarung gestiitzt
wird, werden diese Erklarungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Friihestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden
diese Erklarungen bei entsprechender Einsichtsféhigkeit des Minder-
jahrigen von diesem selbst eingeholt.

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen jeder-
zeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung
zur Durchfiihrung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundsétzen von Treu und Glauben
ausgeschlossen oder fuhrt dazu, dass die Leistung nicht erbracht
werden kann. Diese Beschrankung der Widerrufsmdglichkeit gilt nicht
fur miindlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor
Uber die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die
Moglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsaétzlich wird die Einwilligung in Schriftform geméas § 126 des
Birgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklarungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge fallt. Im Falle besonderer Umsténde, z. B. in
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform
oder mundlich erteilt werden.

(6) Wird die Einwilligung mundlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren
und den Betroffenen mit der nachsten Mitteilung schriftlich oder in
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen
entspricht, zu bestétigen. Wird die Bestétigung in Textform erteilt,
muss der Inhalt der Bestatigung unveréndert reproduzierbar in den
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erkla-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform
bestatigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der
Werbung kann die Bestéatigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen kénnen
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestatigung
entfallen, wenn die Abgabe der Erkldrung protokolliert wird und der
Inhalt vor der Abgabe der Erklarung zum Vertragsschluss unverandert
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist,
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestéatigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mindlicher
oder in elektronischer Form erfolgt spatestens mit der ndchsten Mit-
teilung. Sonstige miindlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen
werden zeitnah bestétigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben Uber die Gesundheit)
werden grundsétzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5
und - soweit erforderlich — aufgrund einer Schweigepflichtentbindung
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdriicklich auf diese Daten beziehen.

(2) Dartiber hinaus werden besondere Arten personenbezogener Daten
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist
insbesondere dann zuldssig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw.
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerflllung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung rechtlicher Anspriiche — auch
im Rahmen eines Rechtsstreits — erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Uiberwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7 Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsatzlich bei den Betrof-
fenen unter Beriicksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen Uber die
Identitét der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von
Empfangern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor
oder spétestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten
Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begriindung, Durch-
fuhrung oder Beendigung des Versicherungsverhaltnisses erforderlich
ist und keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung tberwiegender
schutzwirdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann ohne
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begriindung,
Durchfiihrung oder Beendigung des Versicherungsverhéltnisses
erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
héltnismaBigen Aufwand erfordern wirde und keine Anhaltspunkte
fur eine Beeintrachtigung Uberwiegender schutzwirdiger Interessen
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zuléssigerweise die Daten der
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt — soweit
erforderlich — mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklarung
der Betroffenen und nach MaBgabe des § 213 VVG.

(8) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlésslich
der ersten Speicherung Uber diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
titdt der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn fiir eigene Zwecke gespeicherte
Daten aus allgemein zugénglichen Quellen entnommen sind und eine
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Falle unverhalt-
nismaBig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder

ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des iberwiegenden rechtli-
chen Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden mussen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben Uber die
Art der bestehenden Vertrage zur zentralisierten Bearbeitung von
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschaftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MaBnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die fir das gemeinsame
Verfahren verantwortliche Stelle gewéhrleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt,
soweit dies fiir den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch
und organisatorisch zu gewahrleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 kénnen die Versicherungsunternehmen
der Gruppe auch weitere Daten aus Antrédgen und Vertrdgen anderer
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen missen
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
von Daten gemaB Absatz 1, werden die Versicherten darliber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen flr ein anderes Mitglied der Gruppe
Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie.

Art. 10 Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
féllen sowie deren Schadenhdhe und entwickelt auf dieser Grundlage
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhaltnis-
sen ausschlieBlich in anonymisierter oder — soweit dies fiir die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudonymisierter Form aus.

(2) Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensubergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in
anonymisierter oder — soweit erforderlich — pseudonymisierter Form.
Der Ruckschluss auf die Betroffenen ist auszuschlieBen.

(8) Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden diese Tarife auf
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darilber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers
durch spezialisierte Risikopriifer, z. B. Arzte, in die Prémienermittiung
einflieBen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet,
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Flr das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fur die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten
gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die fur die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich
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beeintrachtigen, werden grundsétzlich nicht ausschlieBlich auf eine
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestitzt, die
der Bewertung einzelner Personlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
satzlich nur als Hilfsmittel fur eine Entscheidung herangezogen, ohne
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird.

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Grinde dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erlautert, um ihnen die Geltendmachung ihres
Standpunktes zu ermdglichen. Die Information Uber den logischen
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung
fur die automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf dieser
Grundlage in einem nicht ausschlieBlich automatisierten Verfahren
erneut gepruft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.
Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstlitzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung
sowie bei der Bekdmpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschéftsmaBigen Datenerhebung
und -speicherung zum Zweck der Ubermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool fiir die Abfrage zur Risikopri-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool flr die Abfrage zur
Leistungspriifung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen flir ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber
des HIS, wenn ein erhdhtes Risiko vorliegt oder eine Auffélligkeit, die
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten
Meldekriterien ist regelméaBig von einem Uberwiegenden berechtigten
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten,
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei
Vertragsabschluss in allgemeiner Form Uber das HIS unter Angabe
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlésslich der Einmeldung die Betroffenen Uiber die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfanger und
den moglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die
alleinige Grundlage flr eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafiir gewertet, dass der Sach-
verhalt einer ndheren Prifung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert fir
Revisionszwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung prifen zu kdnnen.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufkléarung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwirdiges In-
teresse am Ausschluss der Ubermittlung hat. Der Datenaustausch
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemaB Artikel 15
erfolgt, werden die Betroffenen Uiber den Datenaustausch informiert.
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklarung des
Sachverhalts dadurch geféhrdet wiirde oder wenn die Betroffenen
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spatestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung fur die Einmeldung
geldscht. Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der reguléren Speicherzeit

gemaB Satz 1. Daten zu Antrégen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geldscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widerspriichlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss flr den Versicherer
konkrete Anhaltspunkte dafir, dass bei der Antragstellung oder bei
Aktualisierungen von Antragsdaten wéahrend des Versicherungsver-
haltnisses unrichtige oder unvollstdndige Angaben gemacht wurden
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche
oder unvollstédndige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen
ergénzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor,
soweit dies zur Aufklarung der Widerspruchlichkeiten erforderlich ist.

(2) Erganzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen
zur Uberpriifung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antragstellung
erfolgen nur innerhalb von funf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich
verlangern, wenn die Anhaltspunkte firr eine Anzeigepflichtverletzung
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Priifung eines in
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen
konkrete Anhaltspunkte dafir, dass der Versicherungsnehmer bei der
Antragstellung vorsatzlich oder arglistig unrichtige oder unvollstandige
Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(3) Ist die erganzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten
Uber die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor
einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr
Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor
eine eigenstandige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklarung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschatzung zur Uberpriifung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

2. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergdnzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

In den Féllen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuldssig, wenn die Betroffenen bei
Datenerhebung im Antrag Uber den méglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die Be-
troffenen Uber einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang
informiert. Artikel 15 bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern auBerhalb der fur
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darliber hinaus, soweit dies zur
Prifung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schaden
zwischen mehreren Versicherern tber bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

* Die AachenMiinchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit
nicht am HIS.
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Art. 17 Dateniibermittlung an Riickversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfillung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhéltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Rickversicherer
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Féllen
diese Rickversicherer ihrerseits weiterer Ruckversicherer. Zur ord-
nungsgemaBen Begriindung, Durchfihrung oder Beendigung des
Ruckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fir die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhéltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Héhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Riickversicherer nur, soweit
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein
Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten
Riickversicherungsverhéltnisses die Ubermittlung personenbezo-
gener Daten an Rickversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

1. Die Ruckversicherer fihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungsprifung durch.

2. Die Ruckversicherer unterstitzen die Unternehmen bei der
Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von
Verfahrensablaufen.

3. Die Ruckversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Rickversicherungsvertrage einschlieBlich der Prifung, ob und
in welcher Hohe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen tber den
Bestand der unter die Riickversicherung fallenden Vertrage.

4. Die Risiko- und Leistungspriifung durch den Erstversicherer wird
von den Rickversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Pri-
fung ihrer Leistungspflicht gegentliber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rulckversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer
Verschwiegenheitspflicht gemaB § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Riickversicherer hinsichtlich der Daten, die
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere
Ruckversicherer sowie Stellen, die fir sie tatig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rickversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfillt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FUR
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden fur Zwecke der Werbung nur auf
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen fuhren Markt- und Meinungsforschung unter
besonderer Berlicksichtigung der schutzwirdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwahlen. Vor der
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist
insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zusétzlich erhobenen Daten friihest-
maoglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die Unternehmen
ausschlieBlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen,
werden die Daten frihestméglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschlieBlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuBerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten dafiir nach den in Artikel 18
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Dateniibermittlung an selbststandige Vermittler

(1) Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
maBen Durchfiihrung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten an
einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Ubermittlung ihrer
personenbezogenen Daten Uber den bevorstehenden Datentransfer,
die Identitat (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich.
Im Falle eines Widerspruchs findet die Datentibermittlung grundsétzlich
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemaBe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
gefahrdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
durfen an einen Versicherungsmakler Gbermittelt werden, wenn diese
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Fir den Fall des
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei denn,
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Ubermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unbertihrt.

Vil. DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-
UBERTRAGUNG

Art. 21 Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaB
§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lasst (z. B.
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung
ohne selbststandigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der
korrekten Verbuchung von Zahlungseingangen, Zahlungsausgang,
Inkasso ohne selbststandigen Forderungseinzug, Entsorgung von
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemaB § 11 Abs. 2
BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer
ausgewahlt, der alle fiir die Verarbeitung notwendigen technischen
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen
durch geeignete MaBnahmen gewahrleistet. Das Unternehmen Uber-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelméBig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen MaBnahmen und dokumentiert die Ergebnisse.

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zuldssig. Vertragsklauseln
sollen den Beauftragten fur den Datenschutz vorgelegt werden, die
bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit.
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, kénnen die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch fur Auftragnehmer, die nur einmalig
tatig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben.
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind
sie grundsatzlich bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsiibertragung an Dienstleister

(1) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfiillung erfolgt, soweit dies
fir die Zweckbestimmung des Versicherungsverhaltnisses mit den
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Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
versténdige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt
sind oder wenn Dienstleister zur Ausfiihrung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten,
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Erflllung von Datenverarbeitungs- oder
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutz-
wirdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben tbernehmen, die der
Geschaftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise
die Risikoprufung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit
selbstandigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
féllen und die Voraussetzungen der Absétze 4 bis 7 erflllt sind.

(3) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Priifung ergibt, dass das schutzwirdige Interesse
des Betroffenen wegen seiner besonderen persénlichen Situation das
Interesse des Ubermittelnden Unternehmens Uberwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlieBt mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewahrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskinf-
te zu erteilen, die zur Erfillung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen
direkt Auskunft zu erteilen.

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusatzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenliber den Betroffenen das Unternehmen fir
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden
kdnnen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen fir den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit,
an die Aufgaben im Wesentlichen Gibertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages kénnen die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies
gilt auch fir Stellen, die nur einmalig tatig werden. Die Liste wird in
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsétzlich bei Erhebung
Uber die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen gemas Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters
nicht geschmaélert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dirfen in diesem
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemaB § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absatzen 1 und 2
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie
Stellen, die fur sie tatig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIIl. RECHTE DER BETROFFENEN
Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene kénnen schriftlich, telefonisch, mit Faxgeréat oder elek-
tronischer Post Auskunft Gber die beim Unternehmen Uber sie ge-
speicherten Daten verlangen. lhnen wird dann entsprechend ihrer
Anfrage Auskunft darliber erteilt, welche personenbezogenen Daten

welcher Herkunft Uber sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Ubermittlung wird den
Betroffenen auch Uber die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an
die seine Daten Ubermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschéafts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefahrden wirde, insbesondere
wenn aufgrund besonderer Umstande ein lUberwiegendes Interesse
an der Wahrung eines Geschaftsgeheimnisses besteht, es sei denn,
dass das Interesse an der Auskunft die Geféahrdung Gberwiegt oder
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach,
insbesondere wegen des Uberwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheim gehalten werden missen.

(3) Im Falle einer Riickversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
Ubertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskunfte, zu
denen der Rickversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Anspriiche auf Berichtigung, L6schung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als
unrichtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverziglich geléscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzuléssig war, die
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachtraglich eingetretener
Umstande als unzuléssig erweist oder die Kenntnis der Daten fir die
verantwortliche Stelle zur Erflillung des Zwecks der Verarbeitung oder
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prufung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelméBigen Abstanden, mindestens
einmal jéhrlich.

(4) An die Stelle einer Léschung tritt eine Sperrung, soweit der L6-
schung gesetzliche, satzungsméBige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht,
dass durch eine Léschung schutzwiirdige Interessen der Betroffenen
beeintrachtigt wirden oder die L6schung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhéltnismaBigem Aufwand
mdglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen 1asst.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Ruckversicherer und Versicherungsvertreter Gber eine erforder-
liche Berichtigung, Léschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Loschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der
Ausfiihrung hiertiber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE
Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewéahrleisten als verantwortliche Stellen, dass
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschaftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis gemé&B § 5 BDSG verpflichtet. Sie werden dariiber unter-
richtet, dass VerstdBe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt
werden und Schadensersatzanspriche nach sich ziehen kénnen.
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, fur die einzelne
Beschéftigte verantwortlich gemacht werden kénnen, kénnen ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschéftigten auf das Datengeheimnis gilt
auch Uber das Ende des Beschéftigungsverhaltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben Uber die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zugéanglich gemacht, die der
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten fir den Datenschutz
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen Gber datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt
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zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30
Absatz 1), werden im Internet veroffentlicht; in jedem Fall werden sie
auf Anfrage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte fiir den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten fir den Datenschutz
als weisungsunabhangiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen trégt der
Unabhéngigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten Uberwachen die ordnungsgeméBe Anwendung
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur
unbedeutenden Veranderung eines Verfahrens zur automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und
wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu kénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
maBnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fur den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tatigen
Personen durch geeignete MaBnahmen mit den jeweiligen besonderen
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben kénnen sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen,
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die
Beauftragten flr den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die flr die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschéaftsfiihrungen der
Unternehmen unterstiitzen die Beauftragten fiir den Datenschutz bei
der Auslibung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu
gewahrleisten. Die Datenschutzbeauftragten kénnen sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zustandigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hérde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstéBen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen Betroffenen wegen VerstéBen gegen datenschutzrechtliche
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die fur die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten fir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschéftsfihrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie mdglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kdnnen sich die Beauftragten
fur den Datenschutz an die zusténdige Aufsichtsbehérde fir den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung
der zustandigen Aufsichtsbehodrde mit.

Art. 29 Information bei unrechtmaBiger Kenntniserlangung von
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von
Absatz 2 unrechtmaBig Ubermittelt worden oder Dritten unrechtmaBig
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverztglich

die zustandige Aufsichtsbehdrde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene MaBnahmen zur Sicherung der Daten
ergriffen worden oder nicht unverziiglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr geféhrdet wird. Wiirde eine Benachrichtigung
unverhéltnisméaBigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der
betroffenen Félle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand méglich
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung,
die nach § 203 StGB geschiitzt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges,
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach MaBgabe des StraBen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeintréchtigungen fir die Rechte
oder schutzwirdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermdgensschiden oder nicht
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach
§ 11 BDSG, sie unverzuglich tber Vorfalle nach den Absétzen 1 und
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept fir den Umgang mit Vor-
fallen nach den Absétzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der
Geschéftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitrittserfordernis und Ubergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ande-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zusténdigen Aufsichts-
behdrde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan fur die
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Vertrdge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden tber
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln Uiber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der nachsten Vertragspost in
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsadnderung in Bezug auf diese, spéatestens aber finf
Jahre nach dem Abschluss der Uberpriifung geméaB § 38 a Absatz 2
BDSG insgesamt evaluiert.

~ 76 —



	Inhaltsverzeichnis
	Register Haftpflichtversicherung
	Produktübersicht zur Haftpflichtversicherung
	Produktbeschreibung – Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe
	Produktbeschreibung – Private Risiken
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung
	Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflicht-Versicherung für die Nutzer von Internet-Technologien
	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat- und privaten Tierhalter-Haftpflichtversicherung
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadensversicherung (USV)
	Klauseln zur Haftpflichtversicherung

	Register „Allgemeine Informationen“
	Kundeninformationen
	Code of Conduct (Umgang mit personenbezogenen Daten)




